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Helga Haftendorn

Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungs-
system der Bundesrepublik Deutschland

Wie wird Außenpolitik gemacht? Das Pro-
blem beginnt damit, daß Entscheidungspro-
zesse auf dem Gebiet der Außen- und Sicher-
heitspolitik nicht isoliert von ihrem Gegen-
stand betrachtet werden können. Je nach der
spezifischen Ausprägung eines Problems, dem
zur Verfügung stehenden politischen und
wirtschaftlichen Instrumentarium sowie den
internationalen und innenpolitischen Rah-
menbedingungen bilden sich teils nationale,
teils multinationale spezifische Willensbil-
dungs-, Koordinierungs- und Entscheidungs-
prozesse heraus. Bei ihrer Beschreibung kön-

nen Organisations- und Geschäftsordnung
der Bundesregierung und die Struktur der be-
treffenden internationalen Organisationen
nur als ein erster Anhaltspunkt dienen, da die
formalen, verfassungsrechtlichen Strukturen
durch eine Fülle von funktionalen, problem-
orientierten Prozessen überlagert werden ).
Die Komplexität dieses Systems wird vergrö

1

-
ßert durch die Proliferation von Zuständigkei-
ten, durch bürokratische Prozesse, durch Par-
teiloyalitäten und nicht zuletzt durch persön-
liche Eigenheiten2).

I. Das nationale Planungs- und Entscheidungssystem

Im politischen System der Bundesrepublik
hat der Bund gemäß Art. 73 GG die alleinige
Zuständigkeit für alle Auswärtigen Angele-
genheiten. Die Federführung für den gesam-
ten zwischenstaatlichen und multilateralen
Verkehr (mit Ausnahmen für die Außenwirt-
schaftspolitik, die Währungspolitik und teil-
weise die Entwicklungshilfe) obliegt nach
Art. 11 GO Bundesregierung dem Auswärti-
gen Amt. Innerhalb des durch die Richtlinien-
kompetenz des Bundeskanzlers und die Be-
schlüsse des Kabinetts abgesteckten Rah-
mens führt der Außenminister sein Ressort
selbständig und in eigener Verantwortung.
Hinzu kommen noch Absprachen zwischen
den Parteien, seitdem es Mitte der sechziger
Jahre Brauch wurde, dem kleineren Koali-
tionspartner das Außenministerium zu über-
lassen. In die außenpolitische Kompetenzver-
teilung ist daher ein doppeltes Spannungsver-
hältnis eingebaut: zum einen zwischen Bun-
deskanzler und Ressortminister und zum an-
deren zwischen den Koalitionsparteien.
Im Verhältnis zu Außenminister von Bren-
tano machte Bundeskanzler Adenauer von
seiner Richtlinienkompetenz uneinge-
schränkt Gebrauch, während die Kanzler
Schmidt und Kohl, von einigen spezifischen,
Primär sicherheitspolitischen Anstößen abge-
sehen, die Ressortzuständigkeit ihres Koali-
tionspartners, Außenminister Genscher, weit-
gehend respektierten. Seit den Zeiten von

Außenminister Schröder in der Regierung Er-
hard hat ein Außenminister nicht mehr eine
solch starke Position innegehabt, wie dies bei
Außenminister und Vizekanzler Genscher



der Fall ist. Seine Machtfülle stützte und
stützt sich einmal auf die Bedeutung der FDP
als Koalitionspartner, zum anderen auf die ge-
schickte Verbindung von Planung, operativer
Führung und praktischer Personalpolitik der
Außenpolitik im Auswärtigen Amt. Auch
wacht das Auswärtige Amt eifrig darüber, daß
kein anderes Ministerium in seine Domäne
einbricht. Dies zeigte sich in der Frühphase
der Ostpolitik, als der Staatssekretär im Bun-
deskanzleramt, Egon Bahr, bei den Moskauer
Verhandlungen weitgehende Verhandlungs-
ergebnisse erzielt hatte und Außenminister
Scheel demonstrativ nach Moskau reiste, um
der Endphase der Verhandlungen noch eine
eigene Prägung zu geben.
Seine zentrale Bedeutung für die Außen- und
Sicherheitspolitik der Bundesrepublik ge-
winnt das Auswärtige Amt auch dadurch, daß
es sich einmal auf die Informationen aus den
diplomatischen Vertretungen in den Haupt-
städten der Welt stützen kann, zum anderen
aufgrund der Tatsache, daß es die Federfüh-
rung für alle internationalen Verhandlungen
besitzt, wobei andere Ressorts beteiligt wer-
den bzw. die Verhandlungskompetenz auch
an sie abgetreten werden kann. So stellt das
Auswärtige Amt den größten Anteil des Per-
sonals der Vertretungen bei der NATO und
den Vereinten Nationen sowie in den ver-
schiedenen internationalen Verhandlungsde-
legationen; die anderen Häuser delegieren in
der Regel Vertreter ihres Ressorts, die dann
an die über das Auswärtige Amt erteilten
Weisungen gebunden sind.
Das Bundesministerium der Verteidigung hat
versucht, in Fragen der Sicherheitspolitik die
Dominanz des Auswärtigen Amtes in Frage
zu stellen und über die Lieferung von militäri-
scher Expertise hinaus eine eigene Verhand-
lungskompetenz — ähnlich der Rolle des ISA 
(International Security Affairs) im Pentagon
— zu erlangen. Dieser Vorstoß wurde 1972/73
jedoch vom Auswärtigen Amt zurückgewie-
sen, ohne daß es zu einer grundsätzlichen
Diskussion zwischen den Ressorts kam. Die
Weisungen an die deutsche NATO-Vertre-
tung und an internationale Verhandlungsde-
legationen werden vom Auswärtigen Amt in
enger Abstimmung mit dem Verteidigungs-
ministerium erteilt. Ähnlich verläuft die Be-
richterstattung.

Die Funktion des Bundeskanzleramtes be-
schränkt sich auf die Koordinierung der Res-
sorts und die Überwachung des von der Bun-
desregierung abgesteckten allgemeinen poli-
tischen Konzeptes. Für Außenpolitik ist die
Abt. II zuständig, mit den Gruppen 21: Aus-
wärtige Politik" (Ost-West-Beziehungen, bila-
terale Beziehungen zu Osteuropa, zur UdSSR
und zu Nordamerika, Dritte Welt), 22: „Inner-
deutsche Beziehungen" und 23: „Sicherheits-
politik, Verteidigungsfragen, Abrüstung und
Rüstungskontrolle", die auch als Sekretariat
für den Bundessicherheitsrat fungiert Der
Bundessicherheitsrat ist ein reiner Kabinetts-
ausschuß ohne organisatorischen Unterbau,
dessen Vorsitz der Bundeskanzler, in seinem
Auftrag der Bundesminister der Verteidi-
gung, innehat, und an den die Bundesregie-
rung bestimmte Aufgaben delegiert hat (z. B.
die Genehmigung von Rüstungsexporten), der
aber im wesentlichen als sicherheitspolitische
„Vorprüfstelle“ bei der Verabschiedung von
verteidigungspolitischen Beschlüssen und Er-
klärungen dient. Operative Funktionen hat
lediglich die Gruppe 22, die die Schaltstelle
für die Beziehungen zur DDR ist3).
Das System der Entscheidungsvorbereitung
und -abstimmung auf der Referenten- und
Unterabteilungsleiterebene ist seit 1955 so-
weit ausdifferenziert und entwickelt worden,
daß die politische Leitung zwar über die
Mehrzahl der Vorgänge informiert ist bzw. in-
formiert sein kann, aber bei Routineentschei-
dungen — und die für solche gehalten wer-
den — selten tätig wird, es sei denn zur for-
malen Bestätigung einer bereits getroffenen
Entscheidung. Der Vorteil dieses Verfahrens
liegt in der größeren Problemverarbeitungs-



kapaziät und in dem ziemlich reibungslosen
Funktionieren der Regierungsbürokratie; der
Nachteil ist darin zu sehen, daß der politi-
schen Führung in der Regel nur wenige
Handlungsalternativen zur Verfügung stehen.
Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanz-
lers beschränkt sich daher auf das Abstecken
von allgemeinen sicherheitspolitischen Ziel-
setzungen, zu deren Verwirklichung das Bun-
deskanzleramt koordinierend tätig wird.
Ausnahmen sind politische Grundsatzent-
scheidungen, wie z. B. Beitritt der Bundesre-
publik zum Nichtverbreitungsvertrag, über
den lange zwischen den Koalitionspartnern
CDU/CSU und SPD gerungen wurde und für
den der Weg erst nach der Regierungsbildung
durch die sozial-liberale Koalition frei war.
Auch über die Vorgehensweise in der Ostver-
tragspolitik wurde intensiv im Kabinett bera-
ten, und selbst die Formulierungen der ein-
zelnen Vertragstexte und auszutauschenden
Briefe und Erklärungen wurden auf höchster
Ebene abgestimmt. Mit dem NATO-Doppel-
beschluß vom Dezember 1979, seiner Vorbe-
reitung und der politischen Implementierung
seiner beiden Teile haben sich Kabinett und
Bundessicherheitsrat mehrfach befaßt. Zu
denjenigen sicherheitspolitischen Entschei-
dungen, in die die höchste politische Ebene
eingeschaltet wird, gehört in der Regel auch
die Abstimmung von Verhandlungspositio-
nen für bedeutende internationale Konferen-
zen. Andererseits reduziert sich die Mitwir-
kung des Kabinetts bei der Vorbereitung von
NATO-Tagungen meist auf die Absegnung
der von den Ressorts ausgearbeiteten Papiere.
Im politischen Tagesgeschäft sind die Fälle, in
denen sicherheitspolitische Detailentschei-
dungen vom Bundeskanzler, vom Kabinett,
vom Bundessicherheitsrat oder in einem
Chefgespräch getroffen werden, eher die Aus-
nahme als die Regel.
Die Arbeitsebene, die im Rahmen der von der
politischen Leitung erlassenen Richtlinien
und Weisungen tätig wird, wird in erster Li-
nie durch die Fachreferenten gebildet. Im
Auswärtigen Amt fallen z. B. Sicherheitsfra-
gen in die Kompetenz folgender Referate: 201
-Atlantisches Bündnis und Verteidigung"
(NATO-Fragen), 212 „Fragen der allgemeinen
Ost-West-Beziehungen“ (KSZE), 220 „Abrü-
stung und Rüstungskontrolle“ (weltweit, u. a.
SALT), 221 „Sicherheit, Abrüstung und Rü-
stungskontrolle in Europa" (u. a. MBFR), 222
-Abrüstung und Rüstungskontrolle“ (weltweit,
ua. NV), 223 „Nukleare Rüstungskontrolle im
Ost-West-Verhältnis“. Neben dem NATO-Re-

ferat kommt damit eine besondere Bedeutung
der Abrüstungsunterabteilung zu, die 1965
mit dem Beschluß des Deutschen Bundesta-
ges zur Einsetzung eines Abrüstungsbeauf-
tragten der Bundesregierung gebildet
wurde ).4

Grundsatzfragen der Ost- und Deutschland-
politik ressortieren beim Referat 210 .Außen-
politische Fragen, die Berlin und Deutschland
als Ganzes betreffen“; über dieses Referat
läuft auch die Abstimmung mit den drei west-
lichen Verbündeten in der sogenannten Vie-
rer-Gruppe, wenn diese wegen der Bedeutung
der zur Diskussion stehenden Fragen nicht
vom Abteilungs- oder Unterabteilungsleiter
wahrgenommen wird. Die beiden für die Ost-
politik wichtigsten Referate — hier aber mehr
in dem Sinn der Zuarbeit als der Verhand-
lungsführung — waren das Referat 213 „So-
wjetunion“ und das Referat 214 „Osteuropa".
Für die Ostvertragspolitik wichtig war ferner
das Referat 501 „Völkerrecht". Andere Ar-
beitseinheiten, wie das Referat 230 „Vereinte
Nationen", bestimmte Länderreferate oder
Referate der Abteilung für Außenwirtschafts-
politik, Entwicklungspolitik und Europäische
Wirtschaftliche Integration, arbeiten eng mit
den verantwortlichen Referaten zusammen;
in einzelnen Fällen obliegt ihnen auch die
Federführung, wie dem Referat 422 „Grund-
satzfragen der Außenwirtschaftspolitik" für



Fragen der Rüstungsexportkontrolle und dem
Referat 413 „Internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der
Kernenergie“ für die Nuklearexportpolitik5).
Im Rahmen der vom Kabinett verabschiede-
ten „Verteidigungspolitischen Richtlinien"
und auf der Grundlage der Beschlüsse des
Bündnisses obliegt dem Bundesministerium
der Verteidigung die Entwicklung langfristi-
ger Zielvorstellungen der militärischen Si-
cherheitspolitik, die Streitkräfte- und Rü-
stungsplanung sowie die Führung der Bun-
deswehr. Die für die Sicherheitspolitik wich-
tigsten Arbeitseinheiten sind einmal der der
Leitungsebene zugeordnete Planungsstab
(seit 1969), dessen Leiter in der Regel ein Zivi-
list ist, und zum anderen der dem Generalin-
spekteur unterstehende Führungsstab Streit-
kräfte. In diesem hat die Unterabteilung
FüS III die Funktion einer Stabsabteilung für
alle Fragen der Militärpolitik und Militärstra-
tegie. Enge Arbeitskontakte bestehen zu der
Stabsabteilung FüS II „Militärisches Nach-
richtenwesen" und den Abteilungen III („Füh-
rung“) der Führungsstäbe der Teilstreitkräfte
sowie mit der Haushalts- und der Rüstungs-
abteilung. Für das Verteidigungsressort cha-
rakteristisch ist zum einen das latente Span-
nungsverhältnis zwischen politischer Füh-
rung und militärischer Expertise und zum an-
deren die sachlich bedingte enge Kooperation
insbesondere seiner militärpolitischen Refe-
rate mit ihren Counterparts im Auswärtigen
Amt, die vor allem bei den Verhandlungen
über Rüstungsbeschränkung deutlich wur-
de6).
Natürlich sind auch noch verschiedene an-
dere Bundesministerien mit außenpolitischen
Fragen befaßt. Besonders zu nennen ist das
Bundesministerium für Wirtschaft, z. B. dieje-
nigen Referate der Zentralabteilung, die sich

mit Verteidigungsfragen befassen (ZB 1 un
ZB 2), sowie die Referate der Abteilung1
„Außenwirtschaftspolitik und Entwicklung!
hilfe“. In allen Fragen, in denen Mittel an
dem Bundeshaushalt eine Rolle spielen, ha
der Finanzminister ein wichtiges Wor  mitzu
reden. Für Fragen der Deutschlandpolitik wa 
und ist ferner das Bundesministerium für in
nerdeutsche Beziehungen (bis 1969: Bundes 
ministerium für gesamtdeutsche Fragen) von
gewissem Belang. Als „Ministerium für den
kalten Krieg" (Nolte) gegründet, hatte diese 
jedoch nur eine marginale Bedeutung, da de 
Hauptakzent der Regierungstätigkeit auf de 
Bündnis- und Sicherheitspolitik lag. Als wäh
rend der Großen Koalition die Deutschland 
politik einen höheren Stellenwert erhielt, wa 
es unter Leitung von Herbert Wehner akti 
an ihre  Neuformulierung beteiligt und berei 
tete die Ostvertragspolitik durch eine umfas 
sende Bestandsaufnahme und die Erarbeitun 
neuer Konzepte vor. 1969 ging die Initiativ: 
dann wieder auf das Kanzleramt über, wem 
auch das Innerdeutsche Ministerium, insbe 
sondere seine Unterabteilung IIA („Politisch: 
Grundsatzfragen“), weiter am Entscheidung! 
prozeß beteiligt war und es in einer Füll: 
wichtiger Detailfragen dem Bundeskanzler 
amt zuarbeitete. Während der Verhandlun 
gen über den Grundlagenvertrag mit der DDI
und nach dessen Abschluß verringerte siel 
seine Bedeutung, vor allem als Folge der Wei
gerung der DDR, den Bundesminister für in 
nerdeutsche Beziehungen als zuständiger 
Gesprächspartner zu akzeptieren. Heute führt 
es eine Existenz mehr im verborgenen, di: 
höchstens in den jährlichen Berichten de: 
Bundeskanzlers zur Lage der Nation durch 
scheint, während die operative Leitung da 
Deutschlandpolitik an die Gruppe 22 „Inner 
deutsche Beziehungen" des Bundeskanzler 
amtes sowie an den Ständigen Vertreter dei 
Bundesrepublik in Ost-Berlin, der dem Kanz 
leramt unterstellt ist, übergegangen ist7).
Umstritten ist die Rolle der Planungsstäbe in
den verschiedenen Ressorts. Abgesehen von
einer kurzen Periode in der Regierung
Brandt/Scheel, in der Kanzleramtsministe
Ehmke den Planungsstab als politisches
Steuerungsinstrument benutzen wollte, be



treibt die Planungsabteilung des Kanzleram-
tes keine konzeptionelle Planung auf dem Ge-
biet der Außen- und Sicherheitspolitik; ihre
Aufgabe besteht im wesentlichen in der Ab-
laufplanung der Regierungsarbeit Der Pla-
nungsstab im Verteidigungsministerium hatte
für einige Jahre (1970-1974) eine beträchtli-
che Bedeutung für die Entwicklung und For-
mulierung der Sicherheitspolitik. Vom dama-
ligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt
geschaffen und personell besetzt, um ihm po-
litisch direkt zuzuarbeiten und ein Gegenge-
wicht zu dem weitgehend in militärischen Ka-
tegorien denkenden Apparat des Ministeri-
ums zu bilden, war dieser Stab unter seinem
Leiter, Hans Georg Wieck, direkt in die west-
deutsche Sicherheits- und Entspannungspoli-
tik eingeschaltet, und zwar einmal über das
Instrument der Mitzeichnung und zum ande-
ren über eigene inneradministrative Initiati-
ven und öffentliche Äußerungen. Daraus er-
gaben sich Konkurrenzverhältnisse innerhalb
des Verteidigungsministeriums und zu den
Abteilungen des Auswärtigen Amtes.
Zu dieser Zeit beschäftigte sich der Planungs-
stab des Auswärtigen Amtes nicht mit sicher-
heitspolitischen Fragen. „Denkfabrik", beauf-
tragt mit der Entwicklung langfristiger politi-
scher Optionen und Alternativen, war der
Planungsstab des AA nur in der Zeit unter
Egon Bahr, der für Willy Brandt einen
deutschlandpolitischen Nachdenkprozeß in-
itiierte, der dann in die Ostvertragspolitik
einmündete. Als 1973 die Frage der Delega-
tionsleitung für Helsinki akut wurde und als
durch persönliche Entscheidung von Außen-
minister Scheel Guido Brunner mit dieser
Aufgabe betraut werden sollte, mußte für ihn
ein entsprechendes Botschafteramt gefunden
werden. Aus personalpolitischen Gründen
sprach einiges dafür, ihn zum Nachfolger des
gerade zur Disposition stehenden Leiters des
Planungsstabes zu machen und ihn nicht zum
Botschafter z. b. V. zu ernennen. Im wesentli-
chen hat der Planungsstab im Auswärtigen
Amt die Funktion eines Arbeitsstabes oder
Kabinetts für den Minister und arbeitet ihm
direkt zu. Seine sechs bis acht Mitarbeiter des
höheren Dienstes schreiben Reden, weisen
kurzfristig auf wichtige referatsübergreifende

rpbleme hin und versuchen, mittelfristige
“enpolitische Optionen zu erarbeiten8).

8)

Als wissenschaftliche Beraterstäbe auf dem
Gebiet der Sicherheitspolitik stehen der Bun-
desregierung das Forschungsinstitut der Stif-
tung Wissenschaft und Politik in Ebenhausen
bei München, das beim Bundeskanzleramt
ressortiert, und das Amt für Studien und
Übungen der Bundeswehr in Bensberg zur
Verfügung. Im Rahmen eines vom Auswärti-
gen Amt skizzierten Arbeitsprogramms und
aufgrund eigener Einschätzung werden in
Ebenhausen zu einer Vielzahl von außen- und
sicherheitspolitischen Problemen Analysen
angefertigt, die den operativen Referaten als
Hintergrundinformation dienen, doch wirken
seine Mitarbeiter nur am Rande an der kon-
zeptionellen Planung der Regierungspolitik
mit. Noch geringer ist der Einfluß des Amtes
für Studien und Übungen der Bundeswehr in
Bensberg auf die Sicherheitspolitik. Bei Ope-
rations Research-Studien kann es sich dabei
auf die Zentrale Operation Research-Steile in
Trier und auf die Forschungsabteilungen gro-
ßer Industrieunternehmen stützen. Eine grö-
ßere Wirkung auf den internen Willensbil-
dungsprozeß als umfangreiche Expertenstu-
dien haben gelegentlich wohlinformierte Zei-
tungsartikel von Journalisten wie Lothar
Ruehl, Theo Sommer, Robert Held u. a., in de-
nen Veränderungen der internationalen Si-
tuation signalisiert oder alternative Optionen
diskutiert werden.
Die Proliferation von Zuständigkeiten im Be-
reich der Sicherheitspolitik weist dem Pro-
blem der interministeriellen Koordinierung
besondere Bedeutung zu. Dafür stehen auf
der Arbeitsebene drei Instrumente zur Verfü-
gung: das Telefon, das Recht zur Mitzeich-
nung und die Möglichkeit, interministerielle
Arbeitsgruppen einzurichten. Am wirkungs-
vollsten erweist sich das Telefon sowie der
persönliche Kontakt zwischen den mit einem
Problem befaßten Referenten und Hilfsrefe-
renten. Auch von dem Recht zur Mitzeich-
nung wird regelmäßig Gebrauch gemacht. In-



terministerielle Arbeitsgruppen (IMAG) be-
stehen bzw. bestanden sowohl für die Ostver-
tragspolitik als auch für die MBFR-Vorberei-
tung und die KSZE-Verhandlungen. Einige
dieser IMAG's koordinieren nur die Arbeit
von zwei oder drei Ressorts, anderen gehör-
ten bis zu 15 Ressorts und noch eine größere
Zahl von Arbeitseinheiten — bis zu 50 Perso-
nen — an. Ihr Erfolg hängt zum großen Teil
davon ab, ob das federführende Referat die
IMAG’s geschickt als interministerielles Ko-
ordinierungsinstrument einzusetzen versteht.

Dennoch sind ressortübergreifende Entschei-
dungsinstrumentarien eher die Ausnahme als
die Regel. Ressortprinzip sowie die hierarchi-
sche Struktur der einzelnen Ministerien mit
einem hohen Grad an Autonomie der ver-
schiedenen Referate führen zu Zufälligkeiten
bei der Ausübung von Zuständigkeiten, Koni-
petenzgerangel und isolierten Entscheidun-
gen. Dabei macht sich dann bemerkbar, daß es
der Bundesregierung an konzeptionell und
koordinierend tätigen Planungskapazitäten
auf Kabinettsebene fehlt.

II. Internationale Mitwirkungs- und Entscheidungsstrukturen
Angesichts des hohen Grades an internatio-
naler Verflechtung der Bundesrepublik sind
die Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zesse, die für diese von Belang sind, nicht auf
diejenigen beschränkt, die innerhalb ihres po-
litischen Systems ablaufen. Eine Reihe wichti-
ger sicherheitspolitischer Entscheidungen fal-
len in den Organen von NATO, EG, EPZ oder
anderen internationalen Gremien; andere
werden bilateral getroffen, z. B. bei Treffen
der Regierungschefs (wie auf den „Wirt-
schaftsgipfeln" oder bei regelmäßigen Regie-
rungskonsultationen), in gemeinsamen Kom-
missionen (z. B. deutsch-amerikanischen oder
deutsch-französischen Kommissionen) oder in
direkten Kontakten auf der Arbeitsebene zwi-
schen den zuständigen Abteilungen und Refe-
raten (so z. B. bei Treffen des Abrüstungsbe-
auftragten der Bundesregierung mit seinen
Kollegen in anderen NATO-Ländern). Eben-
falls bestehen zwischen den Parlamentariern
der westlichen Industriestaaten enge und re-
gelmäßige Verbindungen (z. B. über die Atlan-
tische Versammlung oder das Europäische
Parlament). Schließlich dürfen die vielen in-
formellen Kontaktmöglichkeiten zwischen
den Eliten der verschiedenen Länder (z. B. im
Rahmen des International Institute for Strate-
gie Studies, auf den Tagungen der Atlantik-
Brücke oder im Rahmen der Deutsch-Engli-
schen Gesellschaft) sowie die Internationali-
sierung von Meinungsbildungsprozessen
durch die Staatsgrenzen übergreifende Reich-
weite der Medien nicht übersehen werden.
Das Ergebnis sind komplexe transnationale
Mitwirkungs- und Entscheidungsstrukturen,
die weit über die vertraglichen Bindungen
hinausreichen.

1. Die NATO

Ein gutes Beispiel dafür ist die Mitwirkung
der Bundesrepublik im Nordatlantischen

Bündnis. Diese läßt sich anhand des NATO-
Vertrages von 1949 nur unvollkommen ermit-
teln, denn danach ist die NATO primär ein
Bündnis souveräner Staaten. Erst der Aufbau
einer integrierten Verteidigungsorganisation
(1951) und der Beschluß, die in Europa statio-
nierten Streitkräfte grundsätzlich dem
NATO-Oberbefehl zu unterstellen (1954), er-
forderten auch die Entwicklung gemeinsamer
beschlußfassender Institutionen.

Die wichtigsten Gremien auf der politischen
Ebene sind der NATO-Rat, der zweimal jähr-
lich auf der Ebene der Minister, wöchentlich
oder sogar mehrmals in der Woche auf der
Ebene der Ständigen Vertreter tagt. Nach
dem Ausscheiden Frankreichs aus der
NATO-Integration wurden Beschlüsse über
militärische Fragen einem Parallelorgan, dem
Ausschuß für Verteidigungsplanung (DPC),
übertragen. Dem Rat unterstehen eine Reihe
von ständigen Ausschüssen und Unteraus-
schüssen, die sich u. a. mit politischen Ange-
legenheiten (SPC), Wirtschaftsfragen (EC
nuklearer Verteidigung (NDAC und NPGJ
Verteidigungsplanung (DRC) etc. befassen. In
diesen Ausschüssen sind die Mitgliedstaaten
durch Beamte oder Offiziere der ständigen
NATO-Vertretungen in Brüssel oder Abge-
sandte der nationalen Außen- und Verteid
gungsminsterien vertreten; ihre Arbeit wird
vorbereitet und unterstützt durch den NATO
Generalsekretär und seinen internationalen
Stab.

Ähnlich ist es auf der militärischen Ebene
Hier geschieht die Abstimmung innerhalb der
vom NATO-Rat/DPC festgelegten Richtlinie»
im Militärausschuß (MC), der entweder 4
der Ebene der nationalen Generalstabschefs
Generalinspekteure oder auf derjenigen ihre
Ständigen Vertreter in Brüssel tagt.



Teils im Rahmen dieser formalen Organisa-
tionsstruktur, teils diese überlagernd hat sich
ein funktionales System herausgebildet, das
der Lösung bestimmter politischer Probleme
dienen soll. Ein Beispiel dafür ist die Nu-
kleare Planungsgruppe (NPG), ein Unteraus-
schuß des Komitees für Nukleare Angelegen-
heiten (NDAC), die Mitte der sechziger Jahre
eingerichtet wurde, um den nichtnuklearen
Mitgliedern der Allianz größere Mitsprache-
möglichkeiten in nuklearen Fragen zu geben
— und damit einen Ersatz für eigene Nu-
klearstreitkräfte oder einen nuklearen Mitbe-
sitz im Rahmen multilateraler Streitkräfte
(MLF) zu bieten. Die EURO-Group ist eine
informelle Zusammenkunft der Verteidi-
gungsminister (oder ihrer Vertreter) von zehn
europäischen Staaten zur Stärkung des euro-
päischen Parts innerhalb des Atlantischen
Bündnisses. Auch zur Führung der MBFR-
Verhandlungen wurden mit der MBFR-Wor-
king Group und der Ad-hoc-Group spezielle
funktionale Koordinierungsgremien geschaf-
fen. Dasselbe war der Fall bei der Vorberei-
tung des NATO-Doppelbeschlusses vom De-
zember 1979 und seiner Implementierung, die
im Rahmen einer High Level Group (HLG)
und eines Special Consultative Group (SCG)
erfolgt. Darüber hinaus bietet der NATO-Rah-
men informelle Abstimmungsmöglichkeiten
der sechzehn (bzw. vierzehn am integrierten
Verteidigungsprogramm beteiligten) Staaten
für internationale Konferenzen (z. B. bei der
KSZE) und bei auftretenden Problemen (z. B.
beim Nahost-Konflikt)9).

10) Vgl. Th. Jansen, Die Institutionen, in: K. Car-
stens/D. Mahncke (Hrsg.), Westeuropäische Vertei-
digungskooperation, München und Wien 1972,
S. 214-217.
11) Vgl. U. Everling, Europäische Gemeinschaften
und Bundesrepublik Deutschland — Zur Verflech-
tung der nationalen und der gemeinschaftlichen
Politik, in: Regionale Verflechtung der Bundesre-
publik Deutschland, a. a. O. (Anm. 9), S. 38-91; E. U.
Junker, Der Entscheidungsprozeß im Ministerrat
der Europäischen Gemeinschaften, ebenda,. S. 167
bis 184; R. Lohrmann, Entscheidungsprozesse in der
Verwaltung der Europäischen Gemeinschaften,
ebenda, S. 193-212; Chr. Sasse, Regierungen, Parla-
mente, Ministerrat. Entscheidungsprozesse in der
Europäischen Gemeinschaft, Bonn 1975; R. Rum-
mel/W. Wessels, Die Europäische Politische Zu-
sammenarbeit. Leistungsvermögen und Struktur
der EPZ, Bonn 1978; H. Wallace/W. Wallace/C.

Die Westeuropäische Union (WEU) ist dage-
gen nie über den Charakter einer „Behelfsor-
ganisation" hinausgewachsen: um eine Kon-
trolle über das deutsche militärische Poten-
tial zu ermöglichen bzw. um Großbritannien
nach dem Scheitern der Beitrittverhandlun-
gen zur EWG 1963 enger an die Sechs zu bin-
den. Dies reichte jedoch nicht aus, um, wenn
die jeweiligen historischen Zwecke erfüllt
waren, die WEU zu einem bedeutsamen si-

cherheitspolitischen Abstimmungsorgan wer-
den zu lassen! ).10

2. Die Europäische Gemeinschaft

Für die Europäische Gemeinschaft charakte-
ristisch ist ein Nebeneinander von Gemein-
schaftsorganen, die die Gesamtinteressen der
Gemeinschaft repräsentieren, und multilate-
ralen Entscheidungsprozessen, in die die Ver-
treter der Mitgliedstaaten ihre nationalen In-
teressen einbringen. Die entsprechenden In-
stitutionen sind zum einen die EG-Kommis-
sion und zum anderen der EG-Ministerrat;
dem seit 1979 direkt gewählten Europäischen
Parlament fehlt es vorerst noch an Kompeten-
zen, um eine eigenständige Rolle in der Ge-
meinschaftspolitik zu spielen. Da die Zustän-
digkeit der EG auf Fragen der Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik — allerdings weit in-
terpretiert — begrenzt ist, hat sich neben der
EG ein System funktionaler politischer Zu-
sammenarbeit herausgebildet: der Europäi-
sche Rat (ER), der dreimal im Jahr in Brüssel
und am Ort der halbjährlich wechselnden
Präsidentschaft auf der Ebene der Staats- und
Regierungschefs (unter Hinzuziehung des
Präsidenten der EG-Kommission) tagt, und
die Europäische Politische Zusammenarbeit
(EPZ), eine regelmäßige intergouvernemen-
tale Zusammenarbeit zwischen den Außenmi-
nisterien der Gemeinschaftsstaaten. Als Poli-
tisches Komitee spielt sich diese auf der
Ebene der Politischen Direktoren, in von die-
sen eingesetzten Arbeitsgruppen nationaler
Experten oder in Kontakten zwischen den
Botschaftern der Zehn ab und verfolgt den
Zweck, die nationalen politischen Stand-
punkte möglichst eng aufeinander abzustim-
men. Rein militärische Fragen wurden bisher
— vor allem auf französisches Insistieren —
aus dem ER und der EPZ ausgespart111).



Auf dem Gebiet der (nichtmilitärischen) Si-
cherheitspolitik werden sich die Abstim-
mungsprozesse dann im EG-Rahmen vollzie-
hen, wenn es primär um wirtschaftliche Fra-
gen geht, so z. B. um Probleme des Osthandels
oder der wirtschaftlichen Kooperation mit
den osteuropäischen Staaten; in allen ande-
ren, primär politischen Fragen wird die EPZ
tätig, die auf diese Weise eine zunehmende
politische Bedeutung erlangt hat Allerdings
läßt sich die Trennung von EG und EPZ nicht
strikt aufrechterhalten, so daß es auch zu
Mischformen kommt und z. B. Vertreter der
EG-Kommission bei der Entscheidungsfin-
dung im Rahmen der EPZ mitherangezogen
werden ).12

3. Die Vierer-Gruppe

Während der Verhandlungen über die Ost-
verträge, insbesondere bei der Vorbereitung
des Berlin-Abkommens, aber auch bei der
KSZE-Abstimmung, erwies sich die Nützlich-
keit eines weiteren, in keinem Organogramm
vorgesehenen multilateralen Gremiums: der
Vierergruppe in Bonn, in der die Botschafter
der drei für Deutschland als Ganzes und Ber-
lin verantwortlichen Mächte zusammen mit
dem Staatssekretär des Auswärtigen Amtes
— bzw. deren Vertreter — ihre Haltung in
allen Fragen von deutschlandpolitischer Be-
deutung abstimmten. Diese Gruppe existiert
als sogenannte „Bonn-Group " seit der Berlin-
Krise 1959 (damals tagte sie auf der Ebene der
Botschaftsräte und stimmte vor allem Einzel-
heiten der westlichen Berlin-Politik, insbe-
sondere Fragen des Zugangs von und nach
Berlin, mit der Bundesregierung ab); sie hatte
ein Gegenstück in der sogenannten Berlin
Contigency Group in Washington, in der seit
dem Chruschtschow-Ultimatum von den Drei
Mächten unter Hinzuziehung des deutschen
Botschafters die gemeinsame Berlin-Politik
abgestimmt wurde. Ihre Vorläufer reichen in
die Zeit der Berliner Blockade von 1948 zu-
rück, in der die drei Westalliierten in Wa-
shington über Maßnahmen zur Begegnung
und Überwindung der Krise berieten, oder in

die Zeit der Genfer Gipfelkonferenzen von
1955, in der die Westmächte den damaligen
Ministerialdirigenten im Auswärtigen Amt
Wilhelm Grewe, als Vertreter der Bundesre-
gierung konsultierten. Ihre Legitimation lei-
tete die Vierer-Gruppe aus den Bestimmun-
gen der Pariser Verträge ab, in denen sich die
drei Westmächte in Art. 6 und 7 verpflichtet
haben, die Bundesrepublik in allen Berlin und
Deutschland als Ganzes betreffenden Fragen
zu konsultieren. Während dieses Gremium in
den sechziger Jahren vor allem ein flexibles
Instrument gemeinsamen Krisenmanage-
ments war, wurde es in den siebziger Jahren
zu einem wichtigen Scharnier zwischen der
Ostpolitik der Bundesrepublik und der De-
tente-Politik ihrer westlichen Verbünde-
ten 13).

4. Bilaterale Koordinationsprozesse

Stellt man sich die internationale Verflech-
tung der Bundesrepublik als ein Netz von bi-
lateralen und multilateralen Beziehungen vor,
so gibt es im Bereich der zehn EG-Staaten
eine deutliche Verdichtung dieses Bezie-
hungsflechtes. Heute wird kaum noch eine
politische oder wirtschaftspolitische Ent-
scheidung von Rang getroffen, ohne daß nicht
vorher oder nachher Konsultationen mit den
Partnern stattfinden — teils informell im tele-
fonischen Kontakt zwischen den Regierungs-
chefs oder den zuständigen Ministern, teils in
den verschiedenen Institutionen und Gre-
mien. Ein weiterer Verdichtungsknoten ver-
bindet Westeuropa mit den Vereinigten Staa-
ten, und ein dritter die westlichen Industrie-
staaten unter Einschluß Japans untereinan-
der. Besonders eng sind die Konsultationen
mit den USA, wo sie sich primär aus den
engen sicherheitspolitischen, aber auch wäh-
rungspolitischen Beziehungen ergeben, und
mit Frankreich, wo sie im Deutsch-Französi-
schen Vertrag von 1963 vereinbart wurden.
Dementsprechend sind die deutsch-amerika-
nischen Kontakte mehr funktionaler Art und
werden häufig vor der Öffentlichkeit abge-
schirmt, während die verschiedenen deutsch-
französischen Kommissionen eher demon-
strativen Charakter haben und das Maß der



Zusammenarbeit davon abhängt, wie eng der
Rapport zwischen Bonn und Paris ist
Geographisch wie historisch bedingt und
durch die Ostpolitik gefördert, bestehen viel-
fältige Beziehungen zur DDR, zur Sowjet-
union und den anderen osteuropäischen Staa-
ten. Ein weiteres Netz wird durch die Bezie-
hungen zu denjenigen Ländern der Dritten
Welt gebildet, mit denen die Bundesrepublik
enge wirtschaftliche Beziehungen als Roh-
stoffimporteur oder Exporteur von Industrie-
produkten unterhält.
Die Dichte der internationalen Verflech-
tungsmuster hat zum einen zur Folge, daß die
für die Nachkriegsperiode typische Hierar-
chisierung der außenpolitischen Problembe-
reiche sich abgeschwächt hat oder teilweise
ganz weggefallen ist. Die unter den Bedingun-
gen des Kalten Krieges entstandene Sicher-
heitsorientierung der westdeutschen Politik
wurde relativiert bzw. überlagert durch die
Dringlichkeit anderer Fragen, wie z. B. die
Entspannungspolitik oder die Weltwirt-
schaftspolitik. Zum anderen ist eine sektorale
Unterscheidung der einzelnen Problem-
komplexe nicht mehr immer möglich. Auf der
internationalen Bühne können Fragen der Si-

cherheitspolitik nicht unabhängig von sol-
chen der Außenwirtschaftspolitik behandelt
werden; eine .Abschottung“ des einen Be-
reichs vom anderen ist in der Regel dysfunk-
tional. Andererseits ist die Interdependenz
der Problembereiche aber nicht soweit gedie-
hen, daß in jedem Fall die Ausbalancierung
von Asymmetrien in dem einen Bereich
durch solche in einem anderen möglich
wäre.

Da das politische System der Bundesrepublik
sich an die internationale Verflechtung der
Willensbildungs- und Entscheidungsstruktu-
ren weitgehend angepaßt hat, kommt es hier
nur selten zu einem Spannungsverhältnis
zwischen nationalen und supranationalen
Prozessen. Verfassungsrechtlich durch Art. 24
GG abgesichert, hat die konkrete Situation
der Nachkriegszeit sicher dazu beigetragen,
daß die Mehrheit der Bevölkerung und der
politischen Eliten die internationalen Bindun-
gen der Bundesrepublik voll akzeptiert und
zu ihrem Vorteil zu nutzen weiß. Auf dem
Gebiet der Außenpolitik entspricht „die ver-
fassungsmäßige Struktur der Bundesrepublik
nicht mehr voll derjenigen, die im Grundge-
setz vorgezeichnet ist"14).

Probleme

Demokratische Außenpolitik bedarf einer
doppelten Legitimation: zum einen hinsicht-
lich der Vereinbarkeit mit den normativen
Zielen des politischen Systems der Bundesre-
publik Deutschland, zum anderen hinsichtlich
der Mitwirkung und Kontrolle durch seine
gewählten Vertreter in den dafür zuständigen
Verfassungsorganen. Als außenpolitische
Grundwerte nennt das Grundgesetz in seiner
Präambel die Wahrung der nationalen und
staatlichen Einheit, die Vereinigung Europas
und den Dienst am Frieden der Welt. Diese
Postulate sind Zielvorgaben für die Außenpo-
litik der Bundesrepublik, wobei ihre Interpre-
tation einem historischen Wandel unterwor-
fen war und über ihre Realisierung in der
politischen Praxis immer wieder erbittert ge-
rungen wurde: 1950 über die Frage der
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
ei den ersten Schritten zur europäischen In-
egration (Beitritt zum Europa-Rat und Hin-
nahme des Ruhrstatuts), 1952 über die Priori-
atenfrage zwischen Westintegration und

III. Entscheidung und Kontrolle:
der Legitimation von Außenpolitik

Wiedervereinigung (anläßlich der sowjeti-
schen Noten), 1954—1957 über die Bewaff-
nung der Bundesrepublik (EVG- bzw. NATO-
Beitritt und Atombewaffnung der Bundes-
wehr), 1963 über den Vorrang der Beziehun-
gen zu Paris bzw. zu Washington (Deutsch-
Französischer Vertrag), 1970—1972 über die
Hinnahme des Status quo in Europa (Debatte
über die Ostverträge), 1979—1983 über das
Verhältnis von militärischer Rüstung und po-
litischer Entspannung (NATO-Doppelbe-
schluß).



Mitwirkung und Kontrolle der Außenpolitik
fallen im politischen System der Bundesrepu-
blik nach Art. 59,2 GG und Art. 73, 1 sowie
73,5 GG in die Zuständigkeit des Bundes und
hier des Bundestages; der Bundesrat wirkt in
der Regel nur dann mit, wenn Angelegenhei-
ten betroffen sind, die in die Zuständigkeit
der Länder fallen, er gemäß Art. 73,3 GG von
seinem Einspruchsrecht Gebrauch macht
oder eine Änderung des Grundgesetzes erfor-
derlich ist. In der politischen Praxis konzen-
triert sich die Mitwirkung des Bundestages
am außenpolitischen Entscheidungsprozeß
auf drei Gebiete: die Richtungskontrolle, die
Ratifizierung von völkerrechtlichen Verträ-
gen und die Bewilligung von Haushaltsmit-
teln ).15

Die Richtungskontrolle dient dem Ziel, den
von der Regierung (in den meisten Fällen
auch von der jeweiligen Parlamentsmehrheit)
verfolgten außenpolitischen Kurs transparent
zu machen, eine Kurskorrektur herbeizufüh-
ren bzw. eine Berücksichtigung abweichender
oder zusätzlicher Gesichtspunkte zu errei-
chen. Mit Hilfe von Großen und Kleinen An-
fragen oder Aktuellen Stunden soll im Parla-
ment eine Grundsatzdebatte, zumindest aber
eine öffentliche Aussprache herbeigeführt
werden, in der die Opposition ihre Kritik arti-
kulieren und ihre abweichende Meinung for-
mulieren kann. Wenn sich die Regierungsko-
alition des Instruments der Großen Anfrage
bedient, so will sie in der Parlamentsdebatte
ihre politische Position darlegen und für
diese durch die von einer solchen Debatte
ausgehende Öffentlichkeitswirkung um Zu-
stimmung werben. Auch bei einer von der
Opposition beantragten Debatte versäumt sie
es daher selten, über die Antwort auf die An-
frage hinaus ihre Position in einer vom Bun-
deskanzler vorgetragenen Regierungserklä-
rung oder in einer ausführlichen Stellung-
nahme des zuständigen Ressortministers zu
begründen. In der Geschichte des Deutschen
Bundestages bilden die großen Debatten über
Fragen der Sicherheitspolitik in der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre ebenso wie diejeni-

gen über die Ostpolitik in der ersten Hälfte
der siebziger Jahre Höhepunkte der park-
mentarischen Auseinandersetzung.

Das klassische Recht parlamentarischer Mit-
wirkung in der Außenpolitik ist die Zustim-
mung zu internationalen Verträgen. Aller-
dings findet nur ein Teil außenpolitischer Ak-
tivitäten ihren Niederschlag in vertraglicher
Form; quantitativ überwiegen nicht ratifizie-
rungsbedürftige Verwaltungsabkommen, ein-
seitige Bindungen oder Verpflichtungen, die
im Rahmen bestehender Verträge oder in su-
pranationalen Gremien eingegangen werden.
Hinzu kommt, daß im deutschen Verfassungs-
recht das Parlament nicht die Möglichkeit
hat, Änderungen oder Zusätze zu den Verträ-
gen anzubringen, und in der Regel eine Desa-
vouierung der Regierung durch Verwerfung
eines vorgelegten Vertrages zu vermeiden ge-
sucht wird. Im Rahmen des Ratifikationspro-
zesses kommt dem Auswärtigen Ausschuß
eine wichtige Rolle zu. An ihn wird das Ratifi-
zierungsgesetz nach der ersten Lesung im
Plenum verwiesen; hier wird die Begründung
erarbeitet, wobei gelegentlich Parlaments-
mehrheit und Parlamentsminderheit abwei-
chende Begründungen vorlegen (so z. B. beim
Moskauer und Warschauer Vertrag), ehe
dann in der Zweiten, abschließenden Lesung
die Abstimmung im Plenum stattfindet.
Der Bundesrat kann, aber muß sich nicht mit
einem zur Ratifizierung anstehenden Vertrag
befassen, es sei denn, aus dem Inhalt des Ver-
trages ergibt sich eine materielle Zustim-
mungsbedürftigkeit. Wenn dies nicht der Fall
ist, hat er lediglich das Recht zum Einspruch,
der von einer qualifizierten Mehrheit des
Bundestages überstimmt werden kann. Diese
Regeln sind dann besonders bedeutsam,
wenn, wie bei den Ostverträgen, die Regie-
rungskoalition im Bundestag nur über eine
ganz knappe Mehrheit verfügt und die Oppo-
sition den Bundesrat beherrscht.

Bei den Ostverträgen (Moskauer Vertrag,
Warschauer Vertrag, Grundlagenvertrag mit
der DDR) war ebenso wie bei den Westverträ-
gen (EVG- bzw. NATO-Vertrag) neben ihren
materiellen Inhalten auch die Frage umstrit-
ten, ob diese Verträge im Einklang mit dem
Grundgesetz ständen oder verfassungswidrig
wären bzw. eine Änderung des Grundgeset-
zes voraussetzten. Bei den Westverträgen
ging es um die Interpretation des Art. 24 GG,
wonach sich die Bundesrepublik zur Wah-
rung des Friedens einem System gegenseiti-
ger kollektiver Sicherheit einordnen könne,



und die Frage, ob damit auch das Recht zur
Aufstellung von Streitkräften impliziert sei,
während bei den Ostverträgen die Wahrung
des Einheitsgebots umstritten war und Ver-
stöße gegen die Fürsorgepflicht der Bundes-
regierung für alle Deutschen befürchtet wur-
den.
Während bei den Westverträgen die Bundes-
regierung sich mit einer extensiven Ausle-
gung des Art 24 durchsetzte, den militäri-
schen Beitrag der Bundesrepublik jedoch
durch entsprechende Änderungen des
Grundgesetzes absicherte, bejahte im Fall der
Ostverträge die Bundestags-Mehrheit ihre
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Die im
palamentarischen Verfahren unterlegene
Minderheit kann in solchen Fällen das Bun-
desverfassungsgericht anrufen. Beim Grund-
lagenvertrag mit der DDR machte die Bayeri-
sche Staatsregierung von diesem Recht — in
der Sache erfolglos — Gebrauch, wobei das
Bundesverfassungsgericht die Verfassungs-
mäßigkeit des Grundlagenvertrages bestätig-
te, jedoch dem Einheitsgebot des Grundgeset-
zes eine eigenwillige Interpretation gab ).16

Das Budgetrecht gibt dem Bundestag eben-
falls verschiedene Möglichkeiten der Mitwir-
kung. Er kann seinen Einfluß einmal bei der
Beratung im Haushaltsausschuß über die Ein-
zelpläne der verschiedenen Ressorts geltend
machen. Da Art. 87 a GG ausdrücklich vor-
schreibt, daß die zahlenmäßige Stärke und die
Grundzüge der Organisation der Bundeswehr
aus dem Haushaltsplan hervorgehen müssen,
hat der Bundestag eine Mitsprachemöglich-
keit hinsichtlich der Streitkräfteziele, der Be-
schaffungsvorhaben und der Grundlagen der
Militärstrategie.
Ebenfalls kann der Bundestag Einfluß neh-
men auf die Kreditvergabe, wenn die Regie-
rung Bürgschaften übernimmt oder die von
den Banken eingeräumten Kreditkonditionen
mit Beträgen aus dem Bundeshaushalt sub-
ventioniert, wie dies z. B. bei dem Milliarden-
kredit an Polen im August 1975 oder bei den
Finanzierungsmodalitäten für das deutsch-so-

wjetische Erdgas-Röhren-Geschäft vom Som-
mer 1981 der Fall war. Außerdem kann der
Bundestag Entscheidungsvorbehalte oder
Sperrvermerke in das Haushaltsgesetz schrei-
ben.

Schließlich kann die Abstimmung über den
Bundeshaushalt zur Artikulation von Zustim-
mung oder Ablehnung der Regierungspolitik
benutzt werden. So hat es Haushaltsdebatten
gegeben, bei denen die CDU/CSU-Opposition
zwar den Bundeshaushalt insgesamt abge-
lehnt, dem Einzelplan des Bundesverteidi-
gungsministeriums aber zugestimmt hat, und
andere Fälle, in denen einzelne Abgeordnete
der SPD sich bei diesem Titel der Stimme ent-
hielten oder dagegen stimmten, um ein politi-
sches Signal — in diesem Fall für den Vor-
rang der Entspannungspolitik vor verstärkten
Rüstungsleistungen — zu setzen.

Für die Mitwirkung und Kontrolle auf dem
Gebiet der Sicherheits- und Entspannungspo-
litik kommt daher dem Auswärtigen Aus-
schuß, dem Verteidigungsausschuß, dem
Rechtsausschuß, dem Haushaltsausschuß und
dem Ausschuß für Innerdeutsche Beziehun-
gen eine besondere Rolle zu. Die Bedeutung
des Ausschusses für Auswärtige Angelegen-
heiten und des Ausschusses für Verteidigung
wird vom Grundgesetz durch die Bestimmung
hervorgehoben, daß beide Ständige Aus-
schüsse sind, die auch zwischen zwei Wahlpe-
rioden tätig werden. Der Verteidigungsaus-
schuß hat darüber hinaus die Rechte eines
Untersuchungsausschusses. Für den Auswär-
tigen Ausschuß und den Verteidigungsaus-
schuß, ebenso wie für ihren Unterausschuß
für Abrüstung und Rüstungskontrolle gilt, daß
eine ihrer Hauptaufgaben darin besteht, In-
formationen über aktuelle außenpolitische
Fragen zu sammeln, z. B. durch „briefings"
durch Vertreter der Ressorts, gelegentlich
durch den Minister selbst oder durch eigene
Informationsreisen. Diese werden dann an die
Fraktionen bzw. die Arbeitskreise weiterge-
geben (soweit es sich nicht um vertrauliche
Informationen handelt), ebenso wie in den
Ausschußsitzungen die Abgeordneten die in
Fraktion und Partei vorherrschenden Auffas-
sungen an die Regierung übermitteln. Die
Ausschüsse haben damit heute stärker eine
„Scharnierfunktion" als daß sie noch echte
Kontrollorgane sind bzw. es wegen des Infor-
mationsvorsprunges der Regierung und der
Ministerialbürokratie sein können.

Innerhalb der politischen Parteien vollzieht
sich die außenpolitische Meinungs- und Wil-



lensbildung auf zwei Gleisen: zum einen in
der Partei und ihren Gremien, zum anderen
in der Fraktion und ihren Arbeitskreisen. Für
die Parlamentsarbeit sind die Arbeitskreise
der Fraktionen, bei der SPD der Arbeitskreis I
.Außen- und Sicherheitspolitik, Innerdeut-
sche Beziehungen, Europa- und Entwick-
lungspolitik", bei der CDU/CSU der Arbeits-
kreis V Auswärtige, Innerdeutsche, Verteidi-
gungs- und Entwicklungspolitik", die wichtig-
sten Beratungsgremien. In ihnen und den von
ihnen eingesetzten Arbeitsgruppen werden
die Plenar- oder Ausschußsitzungen vorberei-
tet, während im Fraktionsvorstand eher die
politische Taktik abgestimmt wird, z. B. dar-
über entschieden wird, ob zu einem bestimm-
ten Problem eine Große Anfrage eingebracht
werden soll. Bei Problemen von grundsätzli-
cher Bedeutung oder bei Fragen, die auch in-
nerhalb der Fraktionen umstritten sind, muß
eine einheitliche Marschroute in der Gesamt-
fraktion herbeigeführt werden. In diesen Fäl-
len wird es auch zur Abstimmung mit dem
Parteivorstand bzw. Parteipräsidium kommen.
Die in diesem dualen System angelegte Kon-
kurrenz zwischen Partei und Fraktion —
wenn eine Partei sich in der Regierungsver-
antwortung befindet, kommt als dritter Faktor
noch die Rücksichtsnahme auf den Koali-
tionspartner hinzu — äußert sich häufig in
abweichenden politischen Stellungnahmen, in
Reden und Interviews, am deutlichsten aber
auf den Parteitagen, auf denen die politische
Programmatik festgeschrieben wird.

Wird die parlamentarische Mitwirkung und
Kontrolle schon durch die zunehmende Kom-
plexität der sicherheitspolitischen Problema-
tik erschwert, so wird diese dann nahezu un-
möglich, wenn die Entscheidungen nicht
mehr national getroffen werden, sondern sich
in bilateralen Absprachen oder in supranatio-
nalen Gremien vollziehen. Parlamentarier der
Bundesrepublik wirken zwar im direkt ge-
wählten Europäischen Parlament, in der Bera-
tenden Versammlung des Europarats und in
der Atlantischen Versammlung mit, doch ha-
ben diese Gremien nur geringe Entschei-
dungskompetenzen. Am weitestgehenden
sind noch die Rechte des Europäischen Parla-
ments, das ein — eingeschränktes — Budget-
recht hat und das durch Anfragen an die
Kommission und durch die Arbeit seiner Aus-
schüsse eine gewisse Kontrollfunktion aus-
üben kann; die anderen Versammlungen bie-
ten dagegen lediglich die Möglichkeit zur In-
formation und zur Interessenartikulation. Ein
weiteres Problem besteht in der Koordinie-

rung der Arbeit der verschiedenen parlamen-
tarischen Gremien; aufgrund der damit ver-
bundenen Arbeitsbelastung erwies es sich als
nicht möglich, eine Verklammerung durch
Doppelmandate zu gewährleisten. Während
die formalen Einwirkungsmöglichkeiten ei-
nes Abgeordneten am Zustandekommen von
internationalen Entscheidungen sehr be-
grenzt sind, ergeben sich innerhalb und au-
ßerhalb der verschiedenen Versammlungen
doch eine Fülle von Kontaktmöglichkeiten,
die zur Konsultation und zur Abstimmung ge-
nutzt werden ) .17

So sind es drei Probleme, die dem Bürger eine
Identifikation mit der Außen- und Sicher-
heitspolitik der Bundesrepublik erschweren
und zu ihrem (vom Bürger empfundenen) de-
mokratischen Legitimationsdefizit beitragen:
Die mangelnde Transparenz außenpolitischer
Entscheidungen als Folge staatlicher Geheim-
haltungsvorschriften und exekutiver Präroga-
tiven nimmt ihnen die Nachvollziehbarkeit
und damit auch die Einsichtigkeit. Eine
zweite Schwierigkeit besteht in ihrer zuneh-
menden inhaltlichen Komplexität, die ein
Verständnis erschwert. Dies wird besonders
deutlich am Beispiel des militärischen Kräfte-
vergleichs. Wenn schon unter Experten kein
Konsens über das Verhältnis der Streitkräfte
und Rüstungen in Ost und West besteht, gibt
es für den Bürger keine Bewertungsmaßstäbe
mehr und er fühlt sich zum Manipulationsob-
jekt degradiert. Und schließlich entzieht die
internationale Verflechtung der Bundesrepu-
blik eine Fülle von Entscheidungen der natio-
nalen Kompetenz und entrückt sie parlamen-
tarischer Kontrolle.
Das hohe Maß an Unverständnis für die poli-
tischen Zusammenhänge und das Gefühl von
Ohnmacht, daß gerade junge, engagierte
Menschen in Fragen der Sicherheitspolitik an
den Tag legen, ist eine Reaktion auf die „Un-
durchschaubarkeit" der von den etablierten
Eliten getroffenen Entscheidungen. Hinzu
kommt ein hohes Maß an Frustration über
eine nicht nachvollziehbare Rationalität der
sicherheitspolitischen Logik: Das Kalkül der
Abschreckung, daß die eigene Vernichtung
dadurch verhindert wird, daß sie quasi einkal-
kuliert wird, oder auch, daß der Status quo



langfristig nur durch seine Anerkennung
überwunden werden würde — diese Axiome
können höchstens einem dialektisch denken-
den Menschen einleuchten. Diese Schwierig-
keiten mit der Außenpolitik schaffen ein Be-
dürfnis nach „einfachen" Lösungen, das die Po-

litik nicht befriedigen kann — und verstärken
damit den Entfremdungsprozeß und das Legi-
timationsdefizit —, wobei freilich übersehen
wird, daß unter komplexen Bedingungen Pro-
zesse und Lösungsversuche sehr komplex
sein werden.



Peter R. Weilemann

Außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen
im Regierungssystem der Vereinigten Staaten

Verderben viele Köche den Brei?

In einem kürzlich erschienenen Artikel für
das New York Times Magazine hat Zbigniew
Brzezinski, ehemals Sicherheitsberater Präsi-
dent Carters, die Art und Weise, wie sicher-
heitspolitische Entscheidungen in den Verei-
nigten Staaten getroffen werden, als „chaoti-
sches Nicht-System" charakterisiert ). Das ist
nicht nur die Klage eines ehemaligen, fru

1

-
strierten Entscheidungsträgers, sondern eine
Einschätzung, die von vielen Politikern und
Politikwissenschaftlern gleichermaßen geteilt
wird. Der vorliegende Essay über das außen-
und sicherheitspolitische Entscheidungs„sy-
stem" ist deshalb auch weit davon entfernt,

I. Die Exekutive

1. Alle Macht dem Präsidenten?
Die Geschichte der letzten fünfzig Jahre läßt
wenig Zweifel, daß der Präsident der wichtig-
ste außen- und sicherheitspolitische Entschei-
dungsträger innerhalb des Regierungssy-
stems der Vereinigten Staaten ist. Verfas-
sungsrechtlich muß er zwar die Zuständigkeit
für bestimmte Zentralbereiche der Außenpo-
litik mit der Legislative teilen. Auch braucht
er die Zustimmung des Kongresses, um seine
außen- und militärpolitischen Programme fi-
nanzieren zu können, doch deren Formulie-
rung und Durchführung ist seine Sache.
Der Präsident ist als Chef der Exekutive der-
jenige, der die Gesetze gewissenhaft auszu-
führen hat. Er ist der Oberbefehlshaber der
Streitkräfte; er empfängt und entsendet Bot-
schafter, er verhandelt mit auswärtigen
Mächten. Von ihm wird erwartet, daß er auf
die Entwicklungen der internationalen Um-
welt reagiert und die außenpolitische Initia-
tive ergreift. Seit Präsident Roosevelt haben
alle Präsidenten, unterstützt durch Urteile
des Obersten Gerichtshofes, von dieser Präro-
gative extensiven Gebrauch gemacht2).

ein in sich geschlossenes Modell zu konstru-
ieren, mit dessen Hilfe Entscheidungsabläufe
nachvollzogen werden könnten. Doch es las-
sen sich die Hauptakteure identifizieren, de-
ren Zuständigkeiten und innere Organisation
skizzieren sowie Grundmuster der Entschei-
dungsprozesse herausarbeiten. Das Hauptau-
genmerk gilt dabei vor allem den Konflikt-
strukturen im Verhältnis der am außenpoliti-
schen Entscheidungsprozeß beteiligten In-
stanzen und den daraus erwachsenden
Schwierigkeiten bei der Formulierung und
Durchführung einer kohärenten Außenpoli-
tik.

Diese Entwicklung erklärt sich zum Teil da-
durch, daß der Handlungsspielraum des Präsi-
denten in der Außenpolitik größer ist als in
der Innenpolitik, wo er durch einen Wust von
Gesetzen und Verordnungen eingeengt ist
Außenpolitische Neuerungen scheinen leich-
ter durchsetzbar als innenpolitische Refor-
men. Zumindest sind sie, wenn erfolgreich,
spektakulärer. Der Reiz, mit einem neuen au-
ßenpolitischen Kurs seiner Amtszeit einen ei-
genen Stempel aufzuprägen, ist für jeden Prä-
sidenten recht groß. Doch zwingt ihn auch die
internationale Rolle der Vereinigten Staaten
als globale Macht mit weltweiten Interessen
zu einer intensiveren Beschäftigung mit au-
ßen- und sicherheitspolitischen Fragen. Alle
Präsidenten sind während ihrer Amtszeit mit
größeren internationalen Krisen konfrontiert
gewesen, die ihre Zeit und Energie absorbier-
ten, selbst wenn sie die Prioritäten lieber in
der Innenpolitik gesetzt hätten.

Die mit diesen Entwicklungen verbundene
Akkumulation von Machtbefugnissen beim
Präsidenten ist oft als „Imperiale Präsident-
schaft" kritisiert worden, die das traditionelle
System der „checks and balances" zwischen
den Gewalten zerstört habe. Doch ist die
Machtfülle keineswegs eine Garantie für die
problemlose Umsetzung der außen- und si-
cherheitspolitischen Pläne und Vorstellungen



des Weißen Hauses in vollziehbare Entschei-
dungen.

2, Nicht klein zu kriegen:
Der Nationale Sicherheitsberater

Der Präsident verfügt heute über einen ge-
waltigen bürokratischen Apparat, der ihn bei
der Formulierung und Durchführung der Au-
ßenpolitik unterstützen soll3). In seinem Mit-
telpunkt steht das erst in den dreißiger Jah-
ren gegründete Präsidialamt (Executive Of-
fice of the President). Ursprünglich sollte das
Amt nur eine geringe Anzahl von Mitarbei-
tern (executive assistants) umfassen, die im
Hintergrund agieren. Man erwartete, daß sie
weder Entscheidungen treffen, noch Anord-
nungen geben oder öffentliche Erklärungen
abgeben würden. Heute sind im Executive
Office rund 5 000 Mitarbeiter beschäftigt; sein
Budget beläuft sich auf über 100 Millionen
Dollar, und die „executive assistants" gehören
zu den mächtigsten Männern in Washington.
Allerdings haben sie außer der Loyalität zum
Präsidenten keine andere Machtbasis. Er
kann die führenden Stellen des Präsidialam-
tes ohne Zustimmung des Senates besetzen
und braucht dabei keine parteipolitischen
Rücksichten zu nehmen. Genau so einfach
können die Amtsinhaber aber auch ausge-
tauscht werden.
Innerhalb des Präsidialamtes laufen die Fä-
den im Büro des Weißen Hauses (White
House Office) zusammen, über den Berater
des Präsidenten (Counselor to the President)
und den sogenannten Stabschef (Office of
Chief of Staff). Sie sind oft enge Vertraute des
Präsidenten.
Die wichtigste Anlaufstelle im außen- und si-
cherheitspolitischen Bereich ist der Sicher-
heitsberater (Assistant to the President for
National Security Affairs)4). Er hat die Aufga-
be, die Probleme zu ermitteln und zu definie-
ren, die der Entscheidung bedürfen, die ent-
sprechenden Entscheidungsvorlagen vorzube-
reiten und auf ihre Durchführung zu achten.
Die Mitarbeiter des Sicherheitsberaters bil-
den zugleich den Stab des Nationalen Sicher-

Außenpolitik.

heitsrates (National Security Council = NSC).
Der NSC wurde 1947 als Beratungsgremium
des Präsidenten institutionalisiert, mit dessen
Hilfe die Innen-, Außen- und Verteidigungs-
politik in eine kohärente nationale Sicher-
heitspolitik integriert werden soll. Er ist ne-
ben dem Kabinett, in dem alle Minister und
der Botschafter der Vereinigten Staaten bei
den Vereinten Nationen vertreten sind, das
höchste Beratungs- und Koordinierungsorgan
innerhalb der Exekutive für außen- und si-
cherheitspolitische Fragen. Alle entsprechen-
den Entscheidungen werden in seinem Na-
men gefällt.

Laut Statut gehören dem Nationalen Sicher-
heitsrat der Präsident (als Vorsitzender), der
Vize-Präsident (hauptsächlich aus Informa-
tionsgründen) und die Minister für Verteidi-
gung und Auswärtiges an.

Der Direktor des Geheimdienstes CIA und
der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs
(Joint Chiefs of Staff) sind satzungsmäßige Be-
rater des Gremiums. Entsprechend den anste-
henden Themen können auf Einladung aber
auch andere Behördenchefs, wie die Finanz-
und Wirtschaftsminister oder der Direktor
des Büros für Management und Haushaltsfra-
gen (Office of Management and Budget), an
den Sitzungen teilnehmen.
Das System des Nationalen Sicherheitsrates
ist von den Präsidenten sehr unterschiedlich
genutzt worden. Unter John F. Kennedy und
Lyndon B. Johnson kam den Nationalen Si-
cherheitsberatern eine einflußreiche Rolle zu,
während der NSC als politisches Gremium
praktisch bedeutungslos blieb. Präsident Ri-
chard Nixon baute zusammen mit seinem Si-
cherheitsberater Henry Kissinger ein kom-
plexes NSC-System mit einer Vielzahl von
Ausschüssen und Unterausschüssen auf.
Doch im Endeffekt wurde es von Kissinger
dominiert, der damit ein Instrument der Kon-
trolle über die anderen Behörden in die Hand
bekam. Unter Präsident Carter wiederum
wurde der erfolglose Versuch unternommen,
die prominente Stellung des Sicherheitsbera-
ters abzubauen. Sein Stab wurde verkleinert,
die Anzahl der Ausschüsse verringert. Auch
Präsident Reagan versuchte den Einfluß des
Sicherheitsberaters zugunsten eines eher kol-
legialen Sicherheitsrates zurückzudrängen.
Dem Sicherheitsberater wurde der Kabinetts-
rang wieder entzogen. Der Zugang zum Präsi-
denten erfolgte nur noch über dessen Berater,
bei dem auch die Verantwortung für das Ma-
nagement des Stabes des NSC lag. Mit dem



Ausscheiden Richard Allens und der Ernen-
nung von Dick Clark, einem langjährigen en-
gen Vertrauten Ronald Reagans, zum Sicher-
heitsberater, wurde auch dessen Rolle wieder
gestärkt5). Clark hat ungehinderten Zugang
zum Präsidenten, den er allmorgendlich über
die Sicherheitslage informiert. Er bestimmt
die Tagesordnung des NSC, „verwaltet" den
Stab und bereitet die Entscheidungsunterla-
gen vor. Doch verfügt er nicht mehr über
einen so gewaltigen Apparat wie noch Kissin-
ger. Wie der neue Sicherheitsberater Robert
C. McFarlane sein Amt gestalten kann, bleibt
abzuwarten.
Die Sitzungen des NSC werden von intermi-
nisteriellen Ausschüssen vorbereitet, die ent-
sprechend ihren Aufträgen von den zuständi-
gen Ministern oder dem Direktor der CIA ge-
leitet werden. Diese sogenannten Senior In-
terdepartemental Groups — eine für Außen-
politik (SIG-FP), eine für Verteidigungspolitik
(SIG-DP) und eine für Geheimdiensttätigkei-
ten (SIG-I) — werden von Sekretariaten un-
terstützt, die in den jeweils zuständigen Mini-
sterien angesiedelt sind. Jeder Ausschuß ver-
fügt über regionale und funktionale Unteraus-
schüsse, geleitet von Führungskräften im Au-
ßen- oder Verteidigungsministerium und den
Stellvertretenden Direktoren der CIA oder
des FBI. Krisenmanagement liegt in der Zu-
ständigkeit einer „Sonderlagen-Gruppe" (Spe-
cial Situation Group), der der Vize-Präsident
vorsitzt. Der Sicherheitsberater ist in all die-
sen Ausschüssen vertreten. Doch führt er in
keinem den Vorsitz6).
Jeder Präsident hat ein legitimes Recht, das
System des NSC so zu gestalten, daß es sei-
nem Führungsstil am besten entspricht. Er
kann dabei ohne den Sicherheitsrat auskom-
men. Doch ist es ihm kaum möglich, auf den
Sicherheitsberater zu verzichten.

3. Und wer liebt mich? —
Das Außenministerium

Der starke Einfluß des Sicherheitsberaters ist
fast durchweg Gegenstand der Kritik. Meh-
rere Dutzend großangelegte Studien zur Re-
form des außenpolitischen Entscheidungspro-
zesses sind in den letzten 25 Jahren erarbei-

tet worden. Alle beklagen den Machtverlust
des Außenministeriums und plädieren für
seine Stärkung7). Präsident Carter wie auch
Präsident Reagan hatten bei Amtsantritt er-
klärt, daß sie den Außenminister zu ihrem
außenpolitischen Hauptberater, ersten Spre-
cher bzw. „Statthalter“ der amerikanischen
Außenpolitik machen wollten. Doch in beiden
Fällen konnten sich die Außenminister nicht
behaupten. Ziemlich rasch legten die Sicher-
heitsberater ihre Zurückhaltung ab und nah-
men eine dominierende Position im Entschei-
dungsprozeß ein. Was in der politischen Dis-
kussion allerdings meist als eine Auseinan-
dersetzung zwischen einem ambitionierten
Sicherheitsberater und einem ins Abseits ge-
drängten, einlenkenden Außenminister gese-
hen wird, ist mehr als nur ein Persönlichkeits-
konflikt. Sie reflektiert sowohl Gegebenhei-
ten moderner Außenpolitik als auch spezifi-
sche Konfliktstrukturen des amerikanischen
Systems.
Der Secretary of State hat formalrechtlich
eine hervorgehobene Position im politischen
System der Vereinigten Staaten. Er ist nach
dem Präsidenten der höchste Exekutivbeam-
te, was auch in der Sitzordnung des Kabinetts
zum Ausdruck kommt. Von den innenpoliti-
schen Zuständigkeiten, die in früheren Zeiten
zu diesem Amt gehörten, sind dem Secretary
of State kaum welche verblieben. Doch war
zum Beispiel er der Adressat des Rücktritts-
schreibens von Präsident Richard Nixon8).
Der Außenminister zeichnet für die „gene-
relle Richtung" und Ausführung der Außen-
politik verantwortlich. Er ist gleichzeitig der
oberste Chef des Außenministeriums (Depart-
ment of State). In seiner Abwesenheit wird er
durch den Stellvertretenden Außenminister
(Deputy Secretary of State) vertreten, der ins-
besondere für die innere Koordination der
Auslandstätigkeit des Ministeriums, für mul-
tilaterale Verhandlungen und die Personalpo-
litik zuständig ist.
Auf der nächsten Stufe der Hierarchie stehen
die vier Under Secretaries of State. Der
Staatssekretär für Politische Angelegenhei-
ten (Under Secretary for Political Affairs) gilt
als drittwichtigster Mann im Amt. Er ist so-
wohl mit der interministeriellen Koordination



als auch mit der Formulierung der Außenpoli-
tik betraut. In das Ressort des Staatssekretärs
für Sicherheitshilfe, Wissenschaft und Tech-
nologie fallen vor allem Waffenverkäufe und
Militärhilfe. Der Staatssekretär für Wirt-
schaftsfragen ist zuständig für internationale
Wirtschaftsbeziehungen. Schließlich gibt es
noch den Staatssekretär für Management
(Under Secretary for Managment), der eine
Behörde verwaltet, die 24 000 Mitarbeiter be-
schäftigt und über 150 Botschaften im Aus-
land zu betreuen hat. Gleichrangig mit den
Staatssekretären ist der Berater (Counselor)
des State Department. Sie alle sind im Amt
des Außenministers zusammengefaßt, das die
erste politische Entscheidungsebene dar-
stellt.
Darunter rangieren die Unterstaatssekretäre
(Assistant Secretary of State). Fünf von ihnen
sind Leiter der regionalen Büros (Afrika, Eu-
ropa, Ost-Asien/Pazifik, Nahost/Südostasien
und Interamerikanische Beziehungen). Dane-
ben bestehen weitere elf funktionale Büros,
von denen die wichtigsten, wie das Büro für
Wirtschafts- und Handelsfragen und das Büro
für Politisch-Militärische Angelegenheiten,
ebenfalls von Assistant Secretaries geleitet
werden. Das Büro für „Intelligence and Rese-
arch" hält Verbindung zu den Nachrichten-
diensten und befaßt sich mit langfristigen
Problemen. Die Rolle des Planungsstabes ist
überwiegend auf das Schreiben von Reden
und die Sichtung von für den Außenminister
bestimmten Memoranden und Dokumenten
beschränkt.
Das State Department ist die älteste Institu-
tion unter den mit Außen- und Sicherheitspo-
litik betrauten Ministerien und Behörden. Es
berät — so die Selbstbeschreibung seiner
Aufgaben — den Präsidenten bei der Formu-
lierung und Durchführung der auswärtigen
Politik und führt sie aus, mit dem Ziel, langfri-
stig Sicherheit und Wohlergehen der Verei-
nigten Staaten zu sichern. Dabei ist das Mini-
sterium in ständigem Kontakt mit der ameri-
kanischen Öffentlichkeit, dem Kongreß, ande-
ren Ministerien und Behörden und ausländi-
schen Regierungen; es handelt Verträge und
Abkommen aus und spricht für die Vereinig-
ten Staaten in der UN und weiteren 50 inter-
nationalen Organisationen9).

11) Vgl. H. T. Nash, a.a.O. (Anm. 3), S.76f.; L. J.
Korb, The Fall and Rise of the Pentagon: American
Defense Policies in the 1970s, Westport (Ct.) 1979.

In der Praxis jedoch wird das Außenministe-
rium seinem Anspruch nicht mehr ganz ge-
recht. Es gehört zu den Verlierern im zwi-

schenbürokratischen Machtkampf um die Ge-
staltung der Außenpolitik. Auswärtige Politik
erschöpft sich nicht alleine in Diplomatie. Mi-
litärische Macht, um abzuschrecken oder zu
intervenieren, und verdeckte Operationen ge-
hören ebenso zum Instrumentarium zur
Durchsetzung und Wahrung amerikanischer
Interessen gegenüber der internationalen
Umwelt wie die Pflege außenwirtschaftlicher
Beziehungen. In allen drei Bereichen muß
sich das Ministerium die Zuständigkeit mit
dem Verteidigungsministerium, der CIA und
dem Wirtschafts- und Finanzministerium tei-
len. Es ist ein bezeichnendes Indiz, daß dem
Außenministerium zwar die diplomatischen
Missionen im Ausland und deren Chefs un-
terstellt sind, aber nur noch zwanzig Prozent
des Botschaftspersonals dem Diplomatischen
Dienst angehören (Foreign Service Officers).
Vier Fünftel der Botschaftsangehörigen sind
von anderen Ministerien oder Behörden ab-
gestellt 10).

4. Der Aufsteiger:
Das Verteidigungsministerium

Zentrale Bereiche der amerikanischen Au-
ßenpolitik — Bündnispolitik, Rüstungskon-
trollpolitik, Sicherheitshilfe und Waffenver-
käufe, Stützpunktpolitik etc. — sind von mili-
tärpolitischen Erwägungen nicht zu trennen.
Aus dem Auftrag des Verteidigungsministe-
riums, die militärischen Machtmittel zur na-
tionalen Verteidigung und zur Durchsetzung
außenpolitischer Ziele bereitzustellen und zu
organisieren, folgt sein legitimes Mitsprache-
recht bei der Formulierung der außenpoliti-
schen Gesamtstrategie.
Das Verteidigungsministerium entstand 1947
aus der Zusammenlegung der einzelnen Mi-
nisterien für die Teilstreitkräfte und des Bü-
ros der Stabschefs unter Führung des neuge-
schaffenen Amtes des Verteidigungsministers
(Secretary of Defense)11)- Im „Office of the
Secretary of Defense“ sollen die Fäden zusam-
menlaufen, um die zivile Kontrolle über das
Militär zu garantieren. Der Stellvertretende
Verteidigungsminister (Deputy Secretary of
Defense) leitet die täglich anfallenden Ge-
schäfte. Die Beschaffung von neuen Waffen-
systemen wird im „Defense Resources Board“
beraten, in dem sowohl die Stabschefs als
auch die Streitkräfteminister vertreten sind.



Die letzte Zuständigkeit aber liegt beim
Staatssekretär für Verteidigungsforschung
und angewandte Technologie (Under Secre-
tary for Research and Engineering). Während
der Reagan-Administration sind ihm mehrere
wichtige Behörden unterstellt worden, die
früher unter militärischer Führung standen,
darunter die Behörde für Fortgeschrittene
Verteidigungsforschung (Defense Advanced
Research Project Agency) und die Defense
Nuclear Agency, die für die Entwicklung der
Kernwaffen zuständig ist. Der Under Secre-
tary for Research and Engineering gilt als die
Nummer drei im Verteidigungsministerium.
Der Under Secretary for Defense Policy zeich-
net für das Management der militärpoliti-
schen Aspekte verantwortlich. Er wird dabei
unterstützt von den beiden Büros für Sicher-
heitspolitik und Sicherheitsfragen (Office of
Defense Policy und Office of Defense Affairs).
Sie werden von Unterstaatssekretären (Assi-
stant Secretaries) geleitet. Weitere sieben As-
sistant Secretaries stehen anderen funktiona-
len Büros vor („Comptroller"; Öffentlichkeits-
arbeit; Beziehungen zum Kongreß etc.)12).
Das Außenministerium ist zwar in den oben
genannten Bereichen weiterhin federführend,
es entscheidet über die Vergabe von Sicher-
heitshilfe und Waffenverkäufe, aber die
Durchführung liegt beim Büro für Sicher-
heitsfragen im Verteidigungsministerium.
Das State Department handelt Stützpunktab-
kommen aus, doch die Militärs entscheiden
über Lage und Konditionen. Für die Rü-
stungskontrollpolitik ist die Abrüstungs- und
Rüstungskontrollbehörde (ACDA) zuständig,
die dem Auswärtigen Amt angegliedert ist,
doch die sogenannte Nullösung, welche die
Vereinigten Staaten zur Verhandlungsgrund-
lage der Genfer Gespräche zur Begrenzung
nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa
gemacht hatten, ist ein Produkt des Büros für
Sicherheitspolitik ).13

Das Department of Defense hat sich im Ver-
lauf des Kalten Krieges zu einer Mammutbü-
rokratie entwickelt, die alle anderen Regie-
rungsinstitutionen übertrifft. Das Pentagon
beschäftigt rund eine Million zivile Ange-
stellte und über zwei Millionen Militärperso-
nal. Sein Budget für das Haushaltsjahr 1983
beläuft sich auf über 250 Milliarden Dollar. Es
vergibt jedes Jahr Aufträge in Milliardenhöhe

an die Wirtschaft. Ganze Regionen und Wirt-
schaftszweige sind von der Rüstungsproduk-
tion und damit von Entscheidungen des Ver-
teidigungsministeriums abhängig. Das gibt
ihm eine starke innenpolitische Klientel. Das
Pentagon verfügt über gute Beziehungen zum
Kongreß, vor allem zu den Senatoren und Ab-
geordneten, die aus Regionen kommen, in de-
nen die Rüstungsproduktion einen Hauptteil
der ökonomischen Aktivität ausmacht. In der
zwischenbürokratischen Auseinandersetzung
hat es deshalb oft ein besseres Durchset-
zungsvermögen als das State Department, das
ohne vergleichbare Unterstützung ist, die
seine Sache in der Öffentlichkeit und — noch
wichtiger — im Kongreß fördern könnte14).
Die starke Stellung des Pentagon ist jedoch
nicht einfach mit einem ungebührlichen Ein-
fluß der Militärs gleichzusetzen. Die Ministe-
rien der Teilstreitkräfte (Armee; Kriegsma-
rine (Navy) und Marines; Luftwaffe) sind
heute Departements innerhalb des Verteidi-
gungsministeriums. Sie werden von Zivilisten
geleitet, die unter der Direktive des Verteidi-
gungsministers mit dem Management und
der Verwaltung der Streitkräfte beauftragt
sind. Ihr Einfluß auf die großen sicherheitspo-
litischen Entscheidungen ist gering, obwohl
es immer wieder Minister gegeben hat, die
eigene militärpolitische Programme durchzu-
setzen versuchten15).
Das Militär wird innerhalb des Verteidi-
gungsministeriums durch die Vereinigten
Stabschefs (Joint Chiefs of Staff = JCS) reprä-
sentiert. Dem Joint Chiefs of Staff gehören
die Chefs der Teilstreitkräfte (der Oberbe-
fehlshaber der Armee, der Luftwaffe, der Ma-
rines und der Kriegsmarine — Chief of Naval
Operations) sowie der Vorsitzende an, der
turnusgemäß aus den Reihen der Oberbe-
fehlshaber kommt.
Formal ist der JCS dem Verteidigungsmini-
ster unterstellt und an seine Weisungen ge-
bunden, doch hat er eine Sonderstellung16)
Der JCS verfügt über einen eigenen bürokra-
tischen Apparat (deutlich abgehoben vom
Amt des Verteidigungsministers [OSD]), der
mit der gesamten Koordinierung der Vertei-
digungsplanung befaßt ist und die strategi-
schen wie logistischen militärischen Opera-



tionspläne vorbereitet. In der Praxis heißt das,
daß sich die Vereinigten Stabschefs mit Be-
schaffungsfragen ebenso auseinandersetzen
wie mit Guerillabekämpfung oder Rüstungs-
kontrollfragen.
In dieser Kapazität arbeiten sie nicht nur dem
Verteidigungsminister zu. Der Vorsitzende
des JCS hat auch direkten Zugang zum Präsi-
denten, dessen militärischer Hauptberater er
ist. Gleichzeitig unterstützt er den Obersten
Befehlshaber bei der Ausführung von Befeh-
len, ohne allerdings direkte Befehlsgewalt ge-
genüber den über die ganze Welt verteilten
Kommandobereichen (Unified and Specified
Commands) zu haben. Der Präsident und der
Verteidigungsminister sind in hohem Maße
von den Informationen und Einschätzungen
des JCS abhängig. Die Amtszeit der Joint
Chiefs ist jedoch auf maximal vier Jahre be-
grenzt, und es ist der Präsident, der sie in die-
ses Amt beruft17).

5. Der Buhmann: Die CIA

Das Image der Vereinigten Staaten wird
heute in vielen Teilen der Welt stärker vom
Ruf des Geheimdienstes CIA geprägt als vom
Außenministerium und den ihm unterstehen-
den Informations- und Propagandainstitutio-
nen der USIA (United States Information
Agency).
Die Grundlage guter außen- und sicherheits-
politischer Entscheidungen sind zuverlässige
Informationen. Bei der Reorganisation des au-
ßenpolitischen Apparates Ende der vierziger
Jahre beschloß der Kongreß deshalb die
Schaffung eines Zentralen Nachrichtendien-
stes (Central Intelligence Agency) und
machte den Direktor der Behörde (Director of
Central Intelligence) zum satzungsmäßigen
Berater im NSC ).18

Der Auftrag der CIA lautet auf Beschaffung,
Auswertung und Verteilung von Auslandsin-
formationen, darunter auch solchen Informa-
tionen, die „anders nicht zu erhalten" sind ).
Die CIA ist nicht die einzige Instanz, die mit
nachrichtendienstlichen Aufgaben
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betraut ist.
Nicht weniger als zehn Stellen sind innerhalb
der Administration in diesem Geschäft: das
im State Department angesiedelte, wenig be-
deutsame Bureau of Intelligence and Re-
search, die Defense Intelligence Agency
(DIA), welche die militärischen Geheimdien-

ste koordinieren soll, die Nachrichtendienste
der Teilstreitkräfte und die National Security
Agency. Innerhalb des Finanzministeriums
besteht eine Abteilung, die sich mit interna-
tionalem Drogenhandel und Wirtschaftsspio-
nage befaßt. Das Energieministerium hat eine
Nachrichtenabteilung, die Entwicklungen auf
dem Nuklearsektor beobachtet. Daneben lie-
fert das FBI (Federal Bureau of Investigation)
Informationen über geheime Tätigkeiten aus-
ländischer Regierungen innerhalb der Verei-
nigten Staaten20).
Die Kooperation zwischen den Diensten ist
nicht sonderlich gut. Zwischen der DIA und
der CIA besteht ein oft politisch motiviertes
Konkurrenzverhältnis. Die CIA läßt alle In-
formationen durch ihr NFAC (National Fo-
reign Assessment Center) auswerten, das so-
genannte National Intelligence Estimates
(NIE) anfertigt. Die Qualität dieser Analysen
hat jedoch der Kritik häufig nicht standhalten
können21). Die prominente Rolle, welche die
CIA in der amerikanischen Nachkriegsge-
schichte gespielt hat, beruht auch nicht auf
ihrem Ruf als Nachrichtendienst im engeren
Wortsinne.
Neben der Beschaffung und Auswertung von
Informationen beauftragte das Gründungssta-
tut die CIA auch mit der Gegenspionage und
„anderen Funktionen, welche zu nachrichten-
dienstlichen Tätigkeiten gehören, die die na-
tionale Sicherheit betreffen". Aus dieser va-
gen Formulierung leitete der Nationale Si-
cherheitsrat Anfang der fünfziger Jahre das
Recht zu „verdeckten Operationen“ (Covert
Operations) durch die CIA ab. Im Laufe der
Jahre entwickelte die Behörde deshalb opera-
tive Einrichtungen, die es ihr ermöglichten,
praktisch eine eigene .Außenpolitik" zu be-
treiben, mit Beteiligung an Umstürzen auslän-
discher Regierungen, Unterstützung von Auf-
ständen und Invasionen oder geplanten
Mordanschlägen auf Politiker anderer Natio-
nen. Nur ganz wenige dieser Aktivitäten wa-
ren nicht durch den entsprechenden Unter-
ausschuß des Sicherheitsrates gedeckt22).
Die geringe Qualität der analytischen Arbeit
des Dienstes und die Bloßlegung der teil-
weise grotesken Geheimoperationen führten
in Verbindung mit der Aufdeckung illegaler
Inlandsaktivitäten Mitte der siebziger Jahre



zu einer Reihe von Reformen, mit denen die
CIA kürzer an die Leine genommen werden
sollte. Inlandsaktivitäten wurden verboten.
Vor allem versuchte der Kongreß, stärkeren
Zugriff auf die Auslandsoperationen zu be-
kommen. Die Reagan-Administration bemüht
sich derzeit, einige der Restriktionen wieder
zu lockern und läßt keine Zweifel, daß sie „co-
vert operations" durch die CIA als unverzicht-
bares und legitimes Instrument der Außenpo-
litik ansieht23).

6. Was wird damit?
Außenwirtschaftspolitik

Die Bedeutung von Währungs- und Handels-
beziehungen für die internationale Rolle der
Vereinigten Staaten war schon immer erheb-
lich und wird weiter zunehmen. Das Außen-
ministerium hat jedoch erst in der letzten De-
kade institutionell auf diese Entwicklung rea-
giert, ohne dabei viel an Terrain gewinnen zu
können24).
Internationale Finanzbeziehungen fallen in
den Verantwortungsbereich des Finanzmini-
sters (Secretary of the Treasury). Das Han-
dels- und Wirtschaftsministerium (Depart-
ment of Commerce) hat die Zuständigkeit für
den Außenhandel, ausgenommen den Agrar-
sektor, der vom Landwirtschaftsministerium
vereinnahmt ist. Bei internationalen Handels-
konferenzen sind die Vereinigten Staaten
durch einen Beauftragten für Handelsfragen
(U. S. Trade Representative) vertreten, der im
Präsidialamt angesiedelt ist.
Anfang der siebziger Jahre wurde im State
Department der Posten eines Under Secre-
tary for Economic Affairs geschaffen, um dem
Ministerium eine stärkere Stimme bei Ent-
scheidungen über internationale Wirtschafts-
fragen zu geben. Der Staatssekretär für wirt-
schaftliche Angelegenheiten ist Leiter der
amerikanischen Vertretung bei der Welt-
bank-Gruppe und anderen Entwicklungsban-
ken. Er hat einen Sitz im Direktorium der
Overseas Private Investment Corporation
(OPIC), einer semioffiziellen Institution zur
Förderung amerikanischer Auslandsinvesti-
tionen. Schließlich leitet er den entsprechen-
den interministeriellen Ausschuß (Inter-
agency Group — International Economic Af-

fairs) des NSC, in dem auch Vertreter des
Finanz- und des Wirtschaftsministeriums so-
wie des Büros des Beauftragten für Handels-
fragen (USTR) sitzen.
Die außenwirtschaftlichen Entscheidungspro-
zesse sind noch nicht voll in das traditionelle
außen- und sicherheitspolitische Entschei-
dungssystem integriert. Es bestehen derzeit
Bestrebungen auf Seiten des Kongresses, die
Regelung der Außenhandelsbeziehungen in
einem neu zu schaffenden „kleinen, aber effi-
zienten" Handelsministerium zusammenzu-
fassen25). Doch ist nicht klar, wie es in das
NSC-System eingebunden werden soll, wenn
überhaupt.
Angesichts der Vielzahl der politischen und
bürokratischen Institutionen, die an der For-
mulierung der Außen- und Sicherheitspolitik
beteiligt werden müssen, deren Zuständig-
keitsbereiche nie ganz eindeutig voneinander
getrennt werden können und die entspre-
chend ihrem Auftrag oft miteinander konfli-
gierende Interessen verfolgen, hängt der Er-
folg eines Präsidenten entscheidend von sei-
ner Fähigkeit ab, diese Kräfte unter Kontrolle
zu halten und zu koordinieren. Die Praxis der
Vergangenheit hat gezeigt, daß das Außenmi-
nisterium nicht in der Lage ist, diese Aufgabe
in Statthalterfunktion für den Präsidenten zu
übernehmen. Sie wird deshalb notwendiger-
weise immer wieder auf den Sicherheitsbera-
ter zurückfallen, der zusammen mit seinem
Stab die entscheidende Clearingstelle aller
unterschiedlichen Interessen und Perspekti-
ven in der Außen- und Sicherheitspolitik ist
Der Nationale Sicherheitsberater ist mehr als
nur ein Mitspieler im bürokratischen Prozeß;
durch seine Nähe zum Präsidenten kann er
gleichzeitig auch Schiedsrichter sein26). Sein
Handicap ist dabei jedoch, daß sein Arm nicht
weit genug reicht, um die Umsetzung präsi-
dentieller Entscheidungen auch auf der un-
teren Ebene der Bürokratie zu garantieren27).
Doch mit diesem Problem sind auch die Mini-
ster der einzelnen Departements konfrontiert.
Das ist die zweite strukturelle Schwachstelle,
die die außenpolitische Führungsrolle des
Präsidenten schwierig macht.



7. Alles unter Kontrolle?
Politische Führung und Bürokratie

Das NSC-System gibt zunächst nur einen
Rahmen ab, um Entscheidungsflüsse zu steu-
ern. Doch werden sich immer informelle Ka-
näle der Entscheidungsfindung herausbilden
und Entscheidungszentren oft woanders lie-
gen als geplant.
Bestimmte Kategorien von Entscheidungs-
problemen können besser auf anderen Ebe-
nen gelöst werden als bei offiziellen Sitzun-
gen des Sicherheitsrates. So trafen sich zum
Beispiel während der Carter-Administration
der Sicherheitsberater und die Außen- und
Verteidigungsminister regelmäßig zum „Don-
nerstag-Lunch", um Entscheidungen vorzuklä-
ren, die von ihrer Anlage her nicht umfassend
genug waren, um im Sicherheitsrat diskutiert
zu werden, oder um Konflikte zu lösen, bei
denen die unteren Ebenen der Bürokratie
keine Einigung erzielen konnten28). Die täg-
lich anfallenden Entscheidungen, welche die
praktische Außenpolitik ausmachen, wie An-
weisungen an die Botschafter oder Richtli-
nien für Unterhändler, werden oft auf Ebenen
der Direktoren getroffen, ohne daß die Staats-
sekretäre oder Minister vorher konsultiert
werden können. Die Direktiven des Präsiden-
ten (Presidential Directives) — in der Reagan-
Administration bislang ungefähr hundert29)
— müssen dabei nicht notwendigerweise un-
terlaufen werden. Aber es kommt vor.
Die Kontrolle der politischen Führung über
die Bürokratie ist ein Problem in jeder höher
entwickelten politischen Ordnung. Das ame-
rikanische Regierungssystem versucht dem
beizukommen, indem bei jedem Präsidenten-
wechsel zwischen 3 000 und 6 000 politische
Beamtenstellen neu besetzt werden. Nicht
nur die engeren Mitarbeiter müssen gehen.
Der Stab des Sicherheitsberaters wird prak-
tisch ausgetauscht und in den Ministerien
greift der Personalwechsel bis hinunter auf
die Ebene der Deputy Assistant Secretaries
und der Direktoren der Büros. Dadurch soll
dem neuen Präsidenten die Möglichkeit ge-
geben werden, seinen Zugriff auf die Bürokra-
tie zu stärken, indem er Leute seiner politi-
schen Orientierung in wichtigen Schaltstellen
Plazieren kann.
Daß der gewaltige Personalwechsel — der
urch häufige Rücktritte und Neubesetzun-

gen während der Amtsperiode noch intensi-

viert wird — keine größeren, ungewollten
Diskontinuitäten hervorruft, erklärt sich da-
durch, daß in der Außen- und Sicherheitspoli-
tik die Mitarbeiter aus dem gleichen Perso-
nalreservoir kommen30). Der Einfluß des Ost-
Küsten Etablishments, der Juristen der gro-
ßen Rechtsanwaltbüros und der Banker in
New York, der Absolventen und Professoren
der Elite-Universitäten der Neuenglandstaa-
ten ist zwar zurückgegangen. Die Mitarbeiter
kommen, vor allem seit Carter und Reagan,
auch aus den Forschungsinstitutionen und
Firmen der Westküste und des Mittleren We-
stens. Doch Ausbildung und beruflicher Hin-
tergrund sind überwiegend gleichgeblieben.
Nicht wenige sind bereit, sowohl für eine de-
mokratische als auch für eine republikanische
Administration zu arbeiten. Vielfach ist der
Wechsel nur eine Veränderung innerhalb der
außenpolitischen Institutionen — von einem
Posten im Außenministerium in eine höhere
Position beim Stab des NSC; vom Stab eines
Kongreßausschusses in eines der Ministerien.
Andere werden aus den großen „Think Tanks"
und Stiftungen rekrutiert, wo manches frü-
here Regierungsmitglied „überwintert", bis
wieder eine Administration seiner Couleur
das Ruder ergreift.
Das System des massiven Personalaustau-
sches produziert jedoch nicht immer den ge-
wünschten Erfolg. Die Neubesetzung der Äm-
ter dient auch dazu, politische Schulden abzu-
tragen. Rund zwei Drittel der 150 Botschafter-
posten zum Beispiel werden an politische
Freunde des Präsidenten vergeben, als Dank
für politische Treue. Oftmals sind die neuen
Amtsinhaber schlecht für ihre Aufgaben prä-
pariert und es fehlt ihnen an Fachkenntnis-
sen. Befürworter des Systems behaupten
zwar, daß es für ein Ministeramt weniger
wichtig sei, ein ausgewiesener Experte zu 
sein als ein fähiger Manager, der das Ver-
trauen des Präsidenten hat, um die Bürokratie
in den Griff zu bekommen. Doch in der Praxis
tritt oft der umgekehrte Fall ein.
Alle Bürokratien entwickeln gemäß ihrem
Auftrag eine eigene Sicht der Dinge und lei-
ten daraus ihre spezifischen Interessen ab.
Beamte halten über Jahre gehegte Pflänzchen
am Wachsen und müssen mit jedem Füh-
rungswechsel fürchten, daß sie von den neuen



Männern achtlos zertreten werden. Sie versu-
chen deshalb, ihr Gärtchen so gut wie mög-
lich zu verteidigen — und ihre Position ist
dabei nicht schlecht.
Die Beamten arbeiten eng mit den relevanten
Interessengruppen und den zuständigen Aus-
schüssen im Kongreß zusammen. Dieses soge-
nannte eiserne Dreieck bildet einen Macht-
faktor in der amerikanischen Politik, an dem
weder der Präsident und seine Mitarbeiter
noch die politischen Spitzen der Ministerien
leicht vorbeikommen. Nicht selten gibt es Ob-
struktion und Sabotage aus den Reihen der
Bürokratie. Eines der beliebtesten Washing-
toner Mittel dabei ist das „leak", die Zuspie-
lung interner Dokumente und Informationen
an die Presse oder den Kongreß, um die ei-
gene Politik zu unterstützen oder der des Prä-
sidenten zu schaden.
Durch den häufigen Wechsel geht oft auch
das „institutioneile Gedächtnis“ auf der Füh-
rungsebene verloren. Zwar verbietet ein
neues Gesetz, daß Akten aus der eigenen
Amtszeit als persönliche Unterlagen beiseite
geschafft werden, bevor die neue Administra-
tion die Amtsräume bezieht. Doch viele
Handlungszusammenhänge lassen sich aus
den Akten nur unzureichend rekonstruieren.
Es braucht viel Zeit für den neuen Mann, sich
in die Probleme einzuarbeiten, die für den zu-
ständigen Beamten tägliche Routine sein kön-
nen. Auch das gibt der Bürokratie einen enor-
men Einfluß, dem die Minister, die von den
Informationen aus ihren Ministerien abhän-

gig sind, in der Regel rasch unterliegen. Sie
sind dann nicht mehr nur der Mann des Präsi-
denten, sondern auch Sprecher der Interessen
ihrer Bürokratie; sie sitzen also auf beiden
Seiten des Zaunes.
Insofern sie — was beim Verteidigungsmini-
sterium eher der Fall ist als beim Außenmini-
sterium — bestimmte Interessengruppen re-
präsentieren, die für die Gefolgschaft des Prä-
sidenten wichtig sind, gewinnen sie oft eine
zusätzliche eigene Machtposition innerhalb
des Kabinetts. Zwar kann der Präsident die
Beschlüsse dieses Beratungsgremiums igno-
rieren; außerdem bedürfen die Minister zwar
bei der Ernennung der Zustimmung des Sena-
tes, doch entlassen werden können sie alleine
nach des Präsidenten Gutdünken. Aber kei-
ner dieser Wege hilft ihm viel weiter, wenn er
sich die Loyalität der Ministerien und Ämter
sichern will.
Der Einfluß der Bürokratie sollte nicht über-
schätzt werden. Von Roosevelt bis Reagan ha-
ben es alle Präsidenten verstanden, die Bü-
rokratie auszuspielen. Bei Nixons außenpoli-
tischen Kursänderungen, wie der „Nixon-
Doktrin" oder der Annäherung an China,
wurde das Außenministerium eher über die
Presse informiert als durch das Weiße Haus.
Doch das State Department schwenkte rasch
auf den neuen Kurs ein. Der Präsident wird
durch die formale Organisation des außenpo-
litischen Entscheidungsablaufes und die bü-
rokratischen Realitäten in seiner Handlungs-
freiheit beeinträchtigt, aber nicht gelähmt31).

II. Ein schwieriger Geschäftspartner: Die Rolle des Kongresses

1. Das waren noch Zeiten:
Parlament und Außenpolitik

Die amerikanische Verfassung hat dem Präsi-
denten weitreichende Kompetenzen in der
Außen- und Sicherheitspolitik gegeben. Doch
entsprechend dem Gesamtsystem der „checks
and balances" muß er auch hier die Verant-
wortung für wichtige Zuständigkeitsbereiche
mit der Legislative teilen.
Der Präsident hat das Recht, „Verträge abzu-
schließen". Vor ihrer Ratifizierung jedoch muß
der Senat gehört werden und mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln seine Zustimmung ge-
ben (Art. II See. 2). Der Präsident kann meh-
rere tausend Stellen in der Administration
mit Leuten seiner Wahl besetzen. Doch müs-

sen — mit Ausnahme der Mitarbeiter im Prä-
sidialamt — alle politischen Beamten (seien
es Minister, Botschafter oder Direktoren) vom
Senat mit zwei Dritteln seiner Stimmen bestä-
tigt werden. Gemäß Art. II See. 2 ist der Präsi-
dent der Oberste Befehlshaber der Streit-
kräfte (Commander in Chief). Aus diesem Ti-
tel hat er in rund zweihundert Fällen das
Recht abgeleitet, amerikanische Streitkräfte
zur militärischen Regelung von Konflikten
einzusetzen, wenn es ihm erforderlich schien.
Das Recht „Krieg zu erklären“ hat jedoch der



Kongreß, der sich dazu fünfmal in der bisheri-
gen Geschichte entschlossen hat. Die Ent-
scheidung über Stärke und Aufbau der Streit-
kräfte liegt ebenfalls beim Parlament, dem die
Verfassung zugesteht, .Armeen aufzustellen
und zu unterhalten" und eine „Kriegsmarine
bereitzustellen und zu unterhalten" (Art. II
See. 8). Grundsätzlich müssen alle Mittel für
außen- und sicherheitspolitische Programme
vom Kongreß bewilligt werden, der mit der
Budgethoheit einen gewaltigen Einflußhebel
auf die gesamte Politik hat. Schließlich ver-
fügt der Kongreß über eine Reihe parlamenta-
rischer Mittel (Anhörungen, Untersuchungs-
ausschüsse, öffentliche Debatte), um auf die
Außenpolitik einzuwirken und das Handeln
der Exekutive zu kontrollieren.
Die beiden Häuser des amerikanischen Kon-
gresses — das Repräsentantenhaus mit 435
Abgeordneten und der Senat, in dem je zwei
direkt gewählte Senatoren aus den 50 Bun-
desstaaten sitzen — sind grundsätzlich
gleichberechtigte Organe. In außenpoliti-
schen Fragen jedoch hat der Senat durch
seine Beteiligung am Ratifizierungsprozeß in-
ternationaler Verträge eine gewisse Vorrang-
stellung. Dieser Unterschied verliert jedoch
immer mehr an Bedeutung durch die Tatsa-
che, daß mehr als drei Viertel aller internatio-
nalen Abkommen Haushaltsmittel zu ihrer
Realisierung bedürfen, die sowohl vom Senat
als auch vom Repräsentantenhaus bewilligt
werden müssen. Hier gilt wie bei allen ande-
ren Gesetzgebungsverfahren das Prinzip, daß
keine Kammer die andere überstimmen kann.
Erst wenn beide Häuser sich in getrennter
Abstimmung positiv für eine Maßnahme aus-
gesprochen haben und vorher bestehende
Differenzen über den Gesetzentwurf in einem
Vermittlungsausschuß geklärt worden sind,
kann die „bill" dem Präsidenten zur Gegen-
zeichnung vorgelegt werden. Mit seiner Un-
terschrift erlangt sie Gesetzeskraft. Der Präsi-
dent hat das Recht, eine „bill“, die nicht seinen
Vorstellungen entspricht, abzulehnen. Sein
Veto kann allerdings wiederum vom Kongreß
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Stimmen revidiert werden32).
Die Rolle des amerikanischen Parlaments in
der Außenpolitik ist Schwankungen unter-
worfen. Es gab Zeiten, wo es erfolgreich auf
Konfrontationskurs mit dem Präsidenten
ging. Es folgten Phasen, wo es relativ unkri-

tisch die Politik der Exekutive unterstützte,
so vom Beginn des Kalten Krieges bis Ende
der sechziger Jahre. Bis zu diesem Zeitpunkt
ratifizierte der Senat ohne große Vorbehalte
alle wichtigen sicherheitspolitischen Ver-
träge und tolerierte den extensiven Gebrauch
von Exekutivabkommen, die nicht der parla-
mentarischen Kontrolle unterliegen, aber oft
gleich wichtige sicherheitspolitische Verein-
barungen enthielten. Die Bestätigung der vom
Präsidenten vorgeschlagenen politischen Be-
amten erfolgte problemlos.
Der Kongreß verabschiedete mehrere Ent-
schließungen (Resolutions), die dem Präsiden-
ten Blankovollmacht zum Einsatz amerikani-
scher Streitkräfte in bestimmten Regionen
der Welt gaben, ohne daß eine formelle
Kriegserklärung des Parlamentes vorlag. So-
wohl Senat als auch Repräsentantenhaus „fi-
nanzierten“ ohne Murren die militärischen
Programme und waren bisweilen bereit, mehr
für die Rüstung auszugeben, als die Admini-
stration verlangt hatte.
Doch Ende der sechziger Jahre zeigten sich
Risse in der bislang glatten Kooperation zwi-
schen Exekutive und Legislative. Der Kon-
greß ging wieder auf Konfrontationskurs. Mit
dem Auseinanderbrechen des außenpoliti-
schen Konsenses schwand auch die Bereit-
schaft, dem Präsidenten Gefolgschaft zu lei-
sten. Die Watergate-Affäre erschütterte das
Vertrauen in die Exekutive vollends. Der
Kongreß reagierte auf diese Entwicklungen
sowohl mit innerorganisatorischen Reformen
als auch mit einer Änderung seiner Instru-
mente in der Auseinandersetzung mit der
Exekutive. Die bittere Atmosphäre der Kon-
frontation, die während der siebziger Jahre
das Verhältnis zwischen den beiden Gewal-
ten prägte, besteht heute nicht mehr. Aber
der „neue Kongreß" ist vom Präsidenten
längst nicht mehr so leicht auf seine Linie zu
bringen, wie das in den fünfziger und sechzi-
ger Jahren der Fall war33).

2. Jeder sein eigener Herr:
Entscheidungen im „Neuen Kongreß"

In den USA ist die Kooperation zwischen Le-
gislative und Exekutive grundsätzlich schwie-
riger als in den westlichen Demokratien. Der
amerikanische Präsident, direkt vom Volk ins



Amt gewählt, verfügt nicht über automatische
Mehrheiten im Parlament. Alle republikani-
schen Präsidenten mußten sich im Laufe ihrer
Amtszeit mit demokratischen Mehrheiten in
einem oder beiden Häusern auseinanderset-
zen. Selbst wenn der Präsident und die Kon-
greßmehrheit von derselben Partei gestellt
werden, garantiert das keineswegs weitge-
hende Übereinstimmung in zentralen Berei-
chen. Ein Demokrat aus den Südstaaten kann
in außenpolitischen Fragen einem konservati-
ven Republikaner immer noch weit näher ste-
hen als seinem Parteigenossen aus einem der
liberalen Neuenglandstaaten.

Das System kennt keinen Zwang zu straffer
Parteidisziplin. Abgeordnete und Senatoren
fühlen sich nur beschränkt dazu verpflichtet,
den Präsidenten zu unterstützen. Solange die-
ser jedoch in den Führungsspitzen des Kon-
gresses einen zuverlässigen Ansprechpartner
hatte, auf den insofern Verlaß war, daß die
getroffenen Vereinbarungen im parlamentari-
schen Entscheidungsprozeß durchgesetzt
wurden, war ein hohes Maß an Zusammenar-
beit gewährleistet. In der Mitte der siebziger
Jahre kamen, unterstützt durch die Waterga-
te-Atmosphäre, vor allem im Repräsentanten-
haus die Kräfte zum Zuge, welche die tradi-
tionelle Führungsstruktur in Frage stellten.
Für viele Abgeordnete und Senatoren hatte
der Parteiapparat nur noch eine untergeord-
nete Bedeutung auf ihrem Weg zum Capitol
Hill. Teilweise beruhte ihr Wahlerfolg gerade
darauf, daß sie gegen das Parteiestablishment
in Washington angetreten waren. Sie wollten
sich deshalb auch nicht mehr der Parteifüh-
rung im Kongreß beugen34).
Mit dieser Revolte der siebziger Jahre wurde
auch die Machtposition der Ausschußvorsit-
zenden erheblich angeschlagen. Der amerika-
nische Kongreß ist ein „Arbeitsparlament". Er
sieht seine Hauptaufgabe nicht in der öffentli-
chen Debatte über Maßnahmen, welche die
Regierung plant und unternimmt. Vielmehr
versucht er, eigene detaillierte Vorstellungen
zu entwickeln und durchzusetzen. Die Aus-
schußarbeit gewinnt daher einen ganz beson-
ders hohen Stellenwert. Gesetze und andere
Maßnahmen müssen erst von den zuständi-
gen Ausschüssen beraten und befürwortet
werden, bevor sie mit einer entsprechenden
Empfehlung dem Plenum unterbreitet wer-
den.

Die wichtigsten Ausschüsse im Bereich der
Außen- und Sicherheitspolitik sind einmal die
Auswärtigen Ausschüsse der beiden Häuser
(Senate Foreign Relations Committee; House
Committee on International Relations). Ver-
teidigungsfragen werden von deren Streit-
kräfteausschüssen behandelt (Armed Services
Committees). Eine besonders wichtige Rolle
— vor allem in der Rüstungspolitik — kommt
auch den Unterausschüssen für Verteidi-
gungsfragen der Bewilligungsausschüsse
(Subcommittee on Armed Services of the
Committee on Appropriation) zu, die den Kas-
senschlüssel in der Hand haben. Außenwirt-
schaftsbeziehungen fallen teilweise in die Zu-
ständigkeit der Auswärtigen Ausschüsse,
wenn nicht die Senatsausschüsse für Finan-
zen (Finance) und Bankwesen (Banking, Hou-
sing and Urban Affairs) bzw. der Ausschuß für
Bankwesen im Repräsentantenhaus oder das
„Committee on Ways and Means” (Ausschuß
für staatliche Einnahmequellen) dieses Recht
für sich in Anspruch nehmen. Im Zuge der
Reform des Geheimdienstwesens wurde Ende
der siebziger Jahre in beiden Häusern ein
Permanent Select „Committee on Intelligen-
ce" eingesetzt, das die Aktivitäten der CIA
überwachen soll35).
Die Zuständigkeitsbereiche der Ausschüsse
sind — ähnlich wie auf Seiten der Administra-
tion — nie klar voneinander abzugrenzen.
Zwischen den Komitees besteht deshalb oft
ein Rivalitätsverhältnis, das durch inhaltliche
Differenzen verschärft wird. Die Streitkräfte-
ausschüsse sind in der Regel den Forderun-
gen des Pentagon gegenüber aufgeschlosse-
ner und favorisieren eine Außenpolitik, die
die militärische Komponente betont. Sie gel-
ten deshalb als konservativer als die Auswär-
tigen Ausschüsse, welche Diplomatie und
Verhandlungen in den Vordergrund rücken
wollen.
Die aktuelle Politik eines Ausschusses wird
in hohem Maße jedoch vom Vorsitzenden be-
stimmt. Er entscheidet zunächst, ob und wann
eine vorgeschlagene Maßnahme behandelt
wird. Er hat weitgehend freie Hand bei der
Besetzung des Stabes, der die Projekte prüft
und Empfehlungen vorbereitet. Der Aus-
schußvorsitzende leitet die Anhörungsverfah-
ren, bei denen die Vertreter der Administra-
tion insgesamt mehrere tausend Stunden pro



Jahr Rede und Antwort stehen müssen36). Er
bestimmt den Ton dieser Hearings und wählt
die Themen aus. Die Hearings dienen nicht
nur der internen Informationsbeschaffung der
Legislative, sondern sind auch ein Instrument
der politischen Beeinflussung der Öffentlich-
keit.
Der Vorsitz in einem Ausschuß fällt immer
der Mehrheitspartei zu. In der Regel steht er
dem Parteimitglied zu, das am längsten in die-
sem Komitee gedient hat (Senioritätsprinzip).
Die Position der Ausschußvorsitzenden war
deshalb lange Zeit unantastbar, wenn er aus
einem sicheren Wahlkreis oder Staat kam.
Mitte der siebziger Jahre wurde das Seniori-
tätsprinzip von liberalen Abgeordneten
durchbrochen und dem „caucus" — vergleich-
bar der Fraktionsversammlung — die Mög-
lichkeit gegeben, über die Besetzung der Po-
sten abzustimmen. Daneben wurde eine
Reihe von anderen Reformen durchgeführt,
die die Machtbasis der Ausschußbarone wei-
ter schmälerten. In beiden Häusern wurde die
Praxis unterbunden, daß ein Parlamentarier
eine Vielzahl von Vorsitzen führt. Weiter
wurde dem „Committee Chairman" das Recht
entzogen, die Vorsitzenden der Unteraus-
schüsse zu benennen. Auch bei der Zusam-
mensetzung des Stabes wurden ihm Grenzen
gesetzt. Der Minderheitspartei steht ein eige-
ner „staff director" zu. Jedem Kongreßmitglied
ist es außerdem erlaubt, für seine Ausschuß-
aufgaben einen eigenen Stab zu bilden. Der
Stab des Senate Foreign Relations Committee
hat sich in den siebziger Jahren verdoppelt
(1970: 34; 1979: 72), der des Committee on
International Relations vervierfacht (1970: 21;
1979: 84). Insgesamt unterstützen heute mehr
als 10 000 persönliche Mitarbeiter die Senato-
ren und Abgeordneten bei ihrer Tätigkeit:
Vor 25 Jahren kamen die Parlamentarier
noch mit einem Drittel aus. Neben diesen
persönlichen Mitarbeitern stehen den Kon-
greßmitgliedern noch die wissenschaftlichen
Dienste wie der Congressional Research Ser-
vice, das Congressional Budget Office oder
das General Accounting Office als Informa-
tionsquellen zur Verfügung37).
Mit diesem Zuwachs an Expertise ist der ein-
zelne Senator oder Abgeordnete nicht nur

von den Informationen der Administration,
sondern auch von der etablierten Machtstruk-
tur innerhalb des Parlamentes unabhängiger
geworden. Die Vorsitzenden von Unteraus-
schüssen oder die informellen Komitees, de-
ren Zahl stark angestiegen ist, sind nunmehr
in der Lage, eigene Politiken zu formulieren
und durchzusetzen. Da das System des ameri-
kanischen Kongresses generell Sperrminori-
täten begünstigt, gewinnen diese Einzelkämp-
fer einen überproportionalen Einfluß38).
Die Diffusion der Machtstrukturen innerhalb
des Kongresses hat auch die Einflußmöglich-
keiten von politischen Interessengruppen
vergrößert. Mit der Aufsplitterung der Ent-
scheidungsträger im Kongreß ist die Zahl der
Ansatzpunkte für die Lobbyisten gestiegen,
über 12 000 Organisationen sind offiziell als
Lobby am Kongreß registriert39). Ein nicht ge-
ringer und ständig wachsender Teil davon hat
spezifische Interessen in der Außen- und Si-
cherheitspolitik: angefangen bei den Vertre-
tern der Rüstungsindustrie über außenpoliti-
sche Interessengruppen wie Transafrica oder
das Committee of the Present Danger bis hin
zu ethnischen Vereinigungen wie das einfluß-
reiche American Jewish Committee. Mehrere
Dutzend ausländischer Staaten haben Rechts-
anwaltsbüros, in denen oft ehemalige Mitglie-
der der amerikanischen Regierung sitzen, die
mit der Vertretung der Interessen dieser Län-
der beauftragt sind ). Daneben existiert eine
Vielzahl
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von Stiftungen und privaten Institu-
ten, die bestimmte politische Ziele verfolgen.
Sie alle versuchen, über den Kongreß Einfluß
auf die Außenpolitik zu gewinnen. Sie geben
den Abgeordneten und Senatoren Informatio-
nen, auf die diese nicht verzichten wollen
oder oft auch nicht können. Darin liegt die
Hauptstärke dieser Gruppen.

3. Nicht ohne uns:
Das Parlament und der Präsident

Die Auflösung der inneren Machtstruktur des
Kongresses zugunsten der einzelnen Parla-
mentarier hat seine kollektive Machtposition
gegenüber der Exekutive nicht geschwächt.
Vielmehr hat er in den siebziger Jahren eine



Reihe von Maßnahmen ergriffen, die den
Handlungsspielraum des Präsidenten erheb-
lich einengen können.
Ausgelöst durch die Erfahrungen des Viet-
nam-Krieges, verabschiedete der Kongreß im
Herbst 1973 ein Gesetz, das ihm ein stärkeres
Mitspracherecht beim Einsatz amerikanischer
Streitkräfte geben sollte. Der sogenannte War
Powers Act enthält zwei Kernbestimmungen.
Die erste verpflichtet den Präsidenten, so-
wohl den Sprecher des Repräsentantenhauses
(Speaker) als auch den Präsidenten des Senats
pro tempore binnen vierundzwanzig Stunden
über die Entsendung von Truppen in einen
Konflikt zu informieren, wenn möglich zu
konsultieren. Wenn der Kongreß, basierend
auf dieser Information, den Einsatz der Streit-
kräfte nicht innerhalb von sechzig Tagen aus-
drücklich in irgendeiner Form billigt, muß der
Präsident bei Ablauf der Frist alle Truppen
zurückbeordern. Sollten die Rückzugsbedin-
gungen es erforderlich machen, kann der Ter-
min mit Zustimmung des Kongresses um
dreißig Tage verlängert werden.
Der erste Teil des Kriegsvollmachtengesetzes,
die Informationspflicht, ist seit seiner Verab-
schiedung schon mehrere Male zur Anwen-
dung gekommen. In all diesen Fällen war die
militärische Aktion noch vor Ablauf der In-
formationsfrist beendet41). Als im Herbst
1983, im Zusammenhang mit der Stationie-
rung von US-Truppen im Libanon, der eigent-
liche kritische Teil — die Terminierung des
Einsatzes — zum ersten Mal zur Anwendung
kommen sollte, weigerte sich die Reagan-Ad-
ministration, den War Powers Act anzuerken-
nen. Der Kongreß willigte letztlich in einen
Kompromiß ein, der dem Präsidenten es er-
laubt, die „Marines" für weitere 18 Monate im
Libanon zu belassen, ohne seine grundsätzli-
che Rechtsposition in der Kriegsvollmachten-
frage aufzugeben42).
Um die Ausgaben des Bundes besser kon-
trollieren zu können, hat das Parlament eben-
falls Mitte der siebziger Jahre eine Reform
des Budgetgesetzgebungsverfahrens durchge-
führt.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Haus-
halte der Ministerien einzeln bearbeitet und

verabschiedet. In einem ersten Schritt prüften
die zuständigen Fachausschüsse die Budget-
anforderungen und legten sie mit ihren Emp-
fehlungen und Änderungen dem Plenum vor,
das dann seine Zustimmung geben sollte, daß
die Ausgaben innerhalb dieses Rahmens für
den vorgesehenen Zweck getätigt werden
können. In diesem ersten Schritt werden die
sachpolitischen Entscheidungen getroffen,
z. B. für welche Waffenprogramme Mittel zur
Verfügung stehen sollten, welche Länder von
der Auslandshilfe profitieren können. Die
Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes
(Authorization) bedeutet jedoch nicht, daß die
Gelder bewilligt sind. In einer zweiten Runde
setzen sich deshalb die Bewilligungsaus-
schüsse mit den Forderungen auseinander
und bestimmen, wieviel Geld von dem zuge-
standenen Etat tatsächlich im nächsten Haus-
haltsjahr ausgegeben werden darf.
Das Manko des zweiphasigen Budgetverfah-
rens war, daß dabei Einzelhaushalte verab-
schiedet wurden ohne den Bezugsrahmen ei-
nes Gesamtbudgets und ohne Referenz zu
den erwarteten staatlichen Einnahmen. Die-
ser Kontrollverlust ist vor allem in Zeiten ho-
her Defizite empfindlich zu spüren. Mit der
Budgetreform von 1974 wurde eine dritte
Stufe eingeführt. Der Kongreß verabschiedet
vor der parlamentarischen Behandlung der
einzelnen Haushaltsentwürfe eine Resolu-
tion, in welcher er ein vorläufiges Höchstlimit
für die Gesamtausgaben festlegt. Diese Gren-
zen werden im Herbst mit einer zweiten Re-
solution bindend festgeschrieben. Die Aus-
schüsse müssen nunmehr innerhalb dieses
Rahmens operieren. Die Entschließungen
werden in den Budgetausschüssen vorberei-
tet, die sich bei dieser Arbeit vom Haushalts-
amt des Kongresses (CBO) unterstützen las-
sen. Damit hat das Parlament nunmehr auch
ein Pendant zum mächtigen Office of Mana-
gement and Budget im Präsidialamt, das es in
die Lage versetzt, den Haushalt der Admini-
stration gründlicher als bisher zu überprü-
fen ).43

Eine dritte Entwicklung, die den Machtzu-
wachs des Parlamentes in den siebziger Jah-
ren kennzeichnete, ist die Verabschiedung
von Gesetzen, die dem Kongreß ein Veto-
Recht gegenüber der Politik der Administra-
tion einräumten. Im 1976 reformierten Rü-
stungsexportkontrollgesetz zum Beispiel be-
hält sich der Kongreß das Recht vor, Waffen-



verkaufe ins Ausland von einer bestimmten
Summe an verbieten zu können — eine Be-
stimmung, von der Abgeordnete und Senato-
ren bereits mehrmals Gebrauch machten,
ohne aber die dafür erforderlichen Mehrhei-
ten zu gewinnen. Mehr als vierzig Gesetze
mit entsprechenden Klauseln wurden seit
Anfang der siebziger Jahre verabschiedet44).
In einem Urteil des Obersten Gerichtshofes
vom Frühjahr 1983 wurde diese Praxis jedoch
als verfassungswidrig verboten45).
Weit wichtiger allerdings als diese neuen
Verfahren wird für die Zukunft sein, ob das
starke politische Selbstbewußtsein, das das
Parlament in den siebziger Jahren unter Be-
weis gestellt hat, andauert. Zur Zeit deuten
die Anzeichen noch darauf hin. Im Früjahr
1983 machte der Kongreß seine Zustimmung
zu neuen strategischen Waffensystemen von
dem Versprechen des Präsidenten abhängig,
bestimmte Rüstungskontrollmaßnahmen zu
ergreifen. Ronald Reagan war gezwungen,
seine entsprechenden Zusagen in Briefen an
die involvierten Parlamentarier festzuhalten,
um grünes Licht für die Entwicklung der von
ihm favorisierten schweren MX-Interkonti-
nentalrakete zu erhalten46).
Der Präsident wird also weiterhin zur Durch-
setzung seiner Politik nicht nur mit auswärti-
gen Mächten, sondern auch im Innern mit
Vertretern der Legislative verhandeln müs-
sen. Das Weiße Haus wie auch die Ministe-
rien verfügen seit langem schon über eigene
Abteilungen, die nur für die Pflege der Bezie-
hungen zum Kongreß zuständig sind; sowohl
im Verteidigungs- als auch im Außenministe-
rium haben die Leiter dieser Büros den Rang
eines .Assistant Secretary". Treffen mit der
Kongreßführung und persönliche Gespräche
mit Senatoren und Abgeordneten gehören zu
den Pflichtaufgaben eines jeden Präsidenten,
wenn er eine Politik erfolgreich durchsetzen
will.
Seine Verhandlungsposition dabei ist nicht
alleine durch die Machtdiffusion innerhalb
des Parlaments und den Kontrollverlust der
Führung im Kongreß geschwächt, die dazu
geführt haben, daß er oft Schwierigkeiten hat,
die entscheidenden Ansprechpartner zu ge-
winnen, die ihm eine Mehrheit verschaffen

können. Mehr Mitglieder des Parlaments
denn je sind bereit, die Konfrontation mit der
Exekutive zu suchen und ihr, aus unter-
schiedlichen Motiven, eine Niederlage zuzu-
fügen.

4. Die Vierte Gewalt: Kongreß,
Präsident und öffentliche Meinung

Ein Großteil der Auseinandersetzung zwi-
schen Exekutive und Legislative vollzieht
sich heute deshalb über die Medien und die
öffentliche Meinung47). Hier hat der Präsi-
dent immer noch einen Vorteil. Es hat Sena-
toren und Abgeordnete gegeben, die mit Hilfe
ihrer Ausschußarbeit die Aufmerksamkeit
der Nation auf sich zogen und so entschei-
dend zu einem Stimmungswandel in der Öf-
fentlichkeit beitragen konnten. Aber die mei-
sten der Abgeordneten — die alle zwei Jahre
wiedergewählt werden wollen — und, in ge-
ringerem Ausmaße, der Senatoren sind eher
den Stimmungsschwankungen in ihren Wahl-
kreisen oder Heimatstaaten ausgesetzt, als
daß sie sie beeinflussen. Die Meinungen dort
sind zunehmend Ausdruck der öffentlichen
Meinung im ganzen Land. Nur wenige Kon-
greßmitglieder verfügen über eine bundes-
weite Prominenz, welche die Aufmerksamkeit
der überregionalen Zeitungen und Rundfunk-
anstalten auf sich zieht. Der Präsident dage-
gen spricht mit der Autorität des Chefs der
Exekutive. Seine Pressekonferenzen sowie
die von ihm gehaltenen Reden können die
Medien nicht ignorieren. Sie verbreiten seine
Äußerungen sofort über das ganze Land. Dem
Bericht allerdings folgt unmittelbar die Kom-
mentierung durch die Medien, die manche
bereits als die Vierte Macht bezeichnen. Er-
folg und Mißerfolg der Politik des Präsiden-
ten hängen deshalb in zunehmendem Maße
davon ab, wie er sie in die Vorbereitung und
Durchführung seiner Entscheidungen mitein-
bezieht. Das vertrauliche Gespräch mit Kom-
mentatoren, die Hintergrundinformation für
den Reporter und die Pflege guter Beziehun-
gen zur Presse sind deshalb heute genauso
wichtig wie das Geben und Nehmen in der
Auseinandersetzung mit dem Kongreß und
das überbrücken bürokratischer Interessen-
gegensätze 48).



III. Ziemlich holprig, aber es läuft

Für den außenstehenden Beobachter bietet
die amerikanische Außenpolitik oft ein ver-
wirrendes Bild, das nur vor dem Hintergrund
der drei dominierenden Konfliktstrukturen
im Entscheidungssystem verständlich wird.
Der Präsident ist der wichtigste Entschei-
dungsträger, der das letzte Sagen hat, doch ist
er nicht immer die beherrschende Figur im
gesamten Prozeß. Innerhalb der Exekutive
steht ihm ein gewaltiger bürokratischer Ap-
parat zur Verfügung, der ihn beraten und bei
der Durchsetzung seiner Politik unterstützen
soll. Die Ministerien und Behörden jedoch ha-
ben ihre eigenen Interessen und entwickeln
oft politische Vorstellungen, die mit den Plä-
nen des Präsidenten nicht harmonieren. Sie 
versuchen deshalb, so viel wie möglich von
ihrer eigenen Politik durchzusetzen. Zwar
kann jeder Präsident bei seinem Amtsantritt
Leute seiner Wahl in höheren Schaltstellen
der Bürokratie plazieren, um so seinen Ein-
fluß geltend zu machen. Doch zeitigt der da-
mit einhergehende massive Personalaus-
tausch bei jedem Regierungswechsel nicht
immer den erhofften Erfolg.
Die an der Formulierung der Außenpolitik
beteiligten Ministerien und Behörden sowie
die Führungsspitzen stehen selbst unterein-
ander in einem manchmal scharfen Konkur-
renzverhältnis. Bedingt durch die Gegeben-
heiten der amerikanischen Außenpolitik in
der Nachkriegszeit hat das Außenministe-
rium in dieser Auseinandersetzung an Ter-
rain verloren, vor allem gegenüber dem Ver-
teidigungsministerium. Die Rolle des Koordi-
nators der unterschiedlichen außenpoliti-
schen Perspektiven fällt deshalb immer deut-
licher dem Nationalen Sicherheitsberater zu,
der damit automatisch in eine Vorrangstel-
lung rückt.
Die Fähigkeit des Präsidenten und seiner
Mitarbeiter, die konkurrierenden außen- und
sicherheitspolitischen Instanzen innerhalb
der Exekutive auf eine Linie zu bringen und
die korrekte Umsetzung präsidentieller Di-
rektiven durch die Bürokratie zu gewährlei-
sten, ist allerdings noch keine Garantie für

die erfolgreiche Durchsetzung seiner Politik.
Er ist gleichermaßen auf die Kooperation des
Parlamentes angewiesen, mit dem er sich au-
ßenpolitische Kompetenzen teilt und dessen
Unterstützung er bei der Realisierung seiner
Programme braucht. Die politische Rolle, die
der Kongreß in der Außenpolitik spielt, ist
Schwankungen unterworfen. Seit Anfang der
siebziger Jahre ist er ein schwieriger Ge-
schäftspartner. Das hängt zum einen mit dem
wiedererstarkten kollektiven Selbstbewußt-
sein zusammen: Die Parlamentarier sind eher
bereit als in den Jahren zuvor, ihre Rechte bei
der Gestaltung der Außenpolitik geltend zu
machen und den Handlungsspielraum des
Präsidenten einzuengen. Zum anderen sind
durch Auflösung der traditionellen Führungs-
struktur innerhalb des Kongresses Macht und
Einfluß der einzelnen Senatoren und Abge-
ordneten erheblich gestärkt worden. Sie sind
deshalb auch eher willens und in der Lage,
die Pläne des Weißen Hauses zu durchkreu-
zen. Gleichzeitig hat der Präsident mehr
Schwierigkeiten, den richtigen Ansprechpart-
ner im Kongreß zu finden, der ihm zu den
erforderlichen Mehrheiten verhilft.

Der amerikanische Präsident ist diesen ge-
genläufigen und selbst widerstreitenden Kräf-
ten nicht hilflos ausgeliefert. Die jüngste Ge-
schichte hat zwar gelehrt, daß er nicht über
längere Zeit hin in der Lage ist, die dem Sy-
stem innewohnenden Schwierigkeiten da-
durch zu lösen, daß er die zu beteiligenden
Instanzen zu umgehen und auszuspielen
sucht. Doch kann er viel dazu beitragen, die
scharfen Kanten der Konfliktstrukturen abzu-
schleifen. Der Zwang, mit so vielen Entschei-
dungsträgern verhandeln zu müssen, garan-
tiert außerdem eine hohe Beteiligungschance
aller interessierten politischen Kräfte, wo-
durch die innenpolitische Basis der Außenpo-
litik solider werden kann. Dieses Zusammen-
spiel produziert zwar nicht selten unerwar-
tete und irritierende Ausschläge in der ameri-
kanischen Außenpolitik. Vom Ausbruch des
Kalten Krieges bis heute zeigt der Gesamt-
kurs jedoch eine erstaunliche Kontinuität.



Boris Meissner

Das außen- und sicherheitspolitische
Entscheidungssystem der Sowjetunion

I. Die KPdSU als Kern des außen- und sicherheitspolitischen
Entscheidungssystems

Das außen- und sicherheitspolitische Ent-
scheidungssystem ) ist in der Sowjetunion als
Besta

1

ndteil eines politischen Systems anzuse-
hen, das auf der Einparteiherrschaft beruht.
Es ist Ausdruck der einheitlichen auswärti-
gen Gewalt des Sowjetstaates, der ebenso wie
bei allen anderen Staaten in erster Linie die
Aufgabe zufällt, die Interessen des eigenen
Staates gegenüber anderen Mächten und die
Gestaltung seiner auswärtigen Beziehungen
neben seiner Sicherheit zu gewährleisten.
Der Sowjetstaat weist trotz seines föderativen
Aufbaus eine zentralistische Organisations-
struktur auf, die durch das Prinzip der Gewal-
tenkonzentration verstärkt wird. Er kann je-
doch, ebenso wie die parlamentarische Demo-
kratie, die auf dem Prinzip der Gewaltentei-
lung beruht, auf die Beteiligung mehrerer Or-
gane an der Ausübung der Auswärtigen Ge-
walt nicht verzichten. Der wesentliche Unter-
schied ist im monistischen Charakter des Ent-
scheidungssystems und in der dominierenden
Stellung der KPdSU, die zentralistisch aufge-
baut ist, bei der Ausübung der Auswärtigen
Gewalt zu sehen.
Aufgrund der besonderen Form der Einpar-
teiherrschaft in der Sowjetunion, bei der die
totalitären Wesenszüge überwiegen, ist die
KPdSU eindeutig als der Hauptträger der
Auswärtigen Gewalt anzusehen. Der Grad der
Beteiligung der einzelnen Parteiorgane an
der Ausübung der Auswärtigen Gewalt ist
unterschiedlich, wenn es sich um die außen-
und sicherheitspolitische Seite der Regie-
rungs- und Organisationsgewalt handelt, ins-
besondere bei der Planung, der vertrags-
schließenden Gewalt, der Repräsentation
nach außen, der auswärtigen Verwaltung und

der Kontrolle im außen- und sicherheitspoliti-
schen Bereich. In jedem Fall spielt sich der
außen- und sicherheitspolitische Entschei-
dungsprozeß in der Sowjetunion in einem in-
stitutionellen Rahmen ab, in welchem dem
Parteiapparat im Verhältnis zum Staatsappa-
rat im engeren Sinn eine Schlüsselstellung
zufällt. Unter Chruschtschow ist der maßge-
bende Anteil der KPdSU an der Gestaltung
der Außenpolitik besonders hervorgehoben
worden. Unter Breshnew hat sich die Beto-
nung der „führenden und lenkenden Rolle der
Partei" auf außenpolitischem Gebiet noch ver-
stärkt. Diese Akzentverschiebungen hängen
mit den Veränderungen zusammen, denen die
Einparteiherrschaft seit den Anfängen des So-
wjetstaats unterworfen gewesen ist. Der au-
ßenpolitische Entscheidungsprozeß hat dabei
einen unterschiedlichen Verlauf genommen,
je nachdem, welchen Charakter die Einpartei-
herrschaft aufwies und ob in der autokrati-
schen Führungsspitze das monokratische
oder oligarchische Element überwog.
Mit Andropow ist eine Persönlichkeit Nach-
folger Breshnews geworden, der seit Jahren
mit Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik
aufgrund der von ihm früher bekleideten
Funktionen befaßt gewesen ist2). Der Reihe
nach hat er die Ämter eines Generalsekretärs
der KPdSU, des Vorsitzenden des Verteidi-
gungsrates der UdSSR und des Vorsitzenden
des Präsidiums des Obersten Sowjets der
UdSSR und damit die Stellung eines Staats-
oberhaupts (glawa gossudarstwa) übernom-
men. Er hat inzwischen durch einige perso-
nelle Veränderungen seine begrenzte Macht-
basis festigen können. Er verfügt jedoch über
keine größere Hausmacht und ist aufgrund
seiner schwachen Gesundheit in noch stärke-
rem Maße als Breshnew an die „kollektive
Führung" gebunden. Der oligarchische Cha-
rakter der Kreml-Führung hat sich weiter



verfestigt. Die Bedeutung des Politbüros als
zentrales Entscheidungsgremium und eigent-
licher Träger der Souveränität im Staate wird
dadurch hervorgehoben, daß über seine Sit-
zungen, die in der Regel einmal in der Woche
stattfinden, Mitteilungen in der sowjetischen
Presse veröffentlicht werden; dies war früher
nicht üblich.
Im folgenden soll auf diejenigen Institutionen
näher eingegangen werden, die bei der Aus-

übung der Auswärtigen Gewalt an dem au-
ßen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß unmittelbar mitwirken. Ausge-
klammert wird die Beteiligung dieser Institu-
tionen an der vertragschließenden Gewalt
und an der Repräsentation nach außen. Nicht
behandelt werden die Institutionen, die für
die außenwirtschaftlichen, wissenschaftlich-
technischen und kulturellen Beziehungen zu-
ständig sind.

II. Die Institutionen, die dem außenpolitischen Entscheidungssystem
angehören

In einem politischen Entscheidungsprozeß
lassen sich Phasen der Initiative, der Planung,
der Vorbereitung, der Beratung, der Beschluß-
fassung, der Durchführung der Entscheidung
und ihrer Kontrolle unterscheiden3). Die ein-
zelnen Partei- und Staatsorgane, die in der
Sowjetunion für den außenpolitischen Be-
reich zuständig sind, wirken auf den einzel-
nen Stufen des Entscheidungsprozesses in un-
terschiedlicher Weise mit. In den zuerst ge-
nannten Phasen sind mehr die Staatsorgane,
in den späteren Phasen und vor allem bei der
eigentlichen Entscheidungsfindung mehr die
Parteiorgane beteiligt.

1. Das Außenministerium der UdSSR
Das Fachministerium, das maßgebenden An-
teil an der Ausübung der Auswärtigen Ge-
walt4) hat, ist das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der UdSSR. Es gehört dem
Ministerrat der UdSSR, der über hundert Mit-
glieder aufweist, an und ist dem Ministerprä-
sidenten und dem Präsidium des Ministerra-
tes der UdSSR formell unterstellt. Es verfügt
aber, ebenso wie das Verteidigungsministe-
rium und das Komitee für Staatssicherheit
der UdSSR (KGB), über ein besonderes enges
Verhältnis zur Parteiführung, so daß man von
einer tatsächlichen Doppelunterstellung spre-
chen kann.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten der UdSSR weist heute folgende Struk-
tur auf:
1. Der Außenminister, zwei Erste Stellvertre-
tende Außenminister, die Stellvertretenden
Außenminister, die Mitglieder des Kollegi-
ums und die Berater des Ministers,

2. das Generalsekretariat,
3. die operativen diplomatischen Abteilun-
gen,
4. die operativen nichtdiplomatischen Abtei-
lungen.
5. die administrativ-wirtschaftlichen Abtei-
lungen.
Der Außenminister, der die allgemeine opera-
tive Leitung des Außenministeriums ausübt,
ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte aller
diplomatischen Vertreter und Konsuln der
Sowjetunion im Ausland. Seiner Fachaufsicht
unterstehen die Außenminister der Unionsre-
publiken. Er ist auch der unmittelbare Dienst-
vorgesetzte der besonderen Bevollmächtigten
des Außenministeriums im Inland. Unter sei-
ner Leitung erfolgt die Koordination einzel-
ner Abteilungen des Ministeriums durch
seine Stellvertreter.
Der Außenminister hat das Recht, im Rahmen
seiner Zuständigkeit ohne besondere Voll-
machten Verhandlungen zu führen, Verträge
zu unterzeichnen und den Sowjetstaat nach
außen zu repräsentieren. Unter Gromyko, den
G. M. Kornijenko und V. F. Malzew als Erste
Stellvertreter vertreten, hat sich die Zahl der
gewöhnlichen stellvertretenden Außenmini-
ster auf insgesamt neun erhöht. Zu ihnen ge-
hören: B. I. Aristow, L. F. Iljitschow, M. S. Ka-
piza, W. G. Komplektow, A. G. Kowaljow, N. S.
Ryshow, W. F. Stukalin, I. N. Zemskow. Der
Nachfolger des verstorbenen N. P. Firjubin,
der zugleich Generalsekretär der Warschauer
Pakt-Organisation war, muß noch bestimmt
werden.
Dem Außenminister steht neben dem Mini-
sterbüro eine Beratergruppe zur Seite. Außer
den stellvertretenden Außenministern und
dem Generalsekretär, der für die allgemeine
Geschäftsführung zuständig ist, gehören eine



Reihe von wichtigen Abteilungsleitern dem
Kollegium des MID, darunter A.P. Bonda-
renko als Leiter der Dritten Europäischen Ab-
teilung, an, das normalerweise täglich zu Be-
sprechungen zusammentritt. Es ist für kurzfri-
stige außenpolitische Entscheidungen, soweit
sie in die Kompetenz des Außenministeriums
fallen, und für die Behandlung von Verwal-
tungsangelegenheiten der Behörde zuständig.
In dieser Eigenschaft hat das Kollegium ge-
genüber dem Minister aufgrund der 1938 ge-
troffenen Regelung nur eine beratende Funk-
tion. Für die Beratung in besonders wichtigen
außenpolitischen Fragen steht dem Minister
ein Rat (Sowjet) des MID zur Seite, dem eine
Reihe von besonders qualifizierten älteren
Diplomaten angehören.
Von dem Apparat des Außenministeriums
sind für die ersten Phasen des außenpoliti-
schen Entscheidungsprozesses die operativen
diplomatischen Abteilungen von Bedeutung.
Sie gliedern sich in territoriale und funktio-
nelle Abteilungen. Die Gesamtzahl der Terri-
torialabteilungen beträgt heute siebzehn. Es
sind dies folgende Abteilungen:

1. Erste Europäische Abteilung
2. Zweite Europäische Abteilung
3. Dritte Europäische Abteilung
4. Vierte Europäische Abteilung
5. Fünfte Europäische Abteilung
6. Skandinavische Länder
7. Vereinigte Staaten von Amerika
8. Lateinamerikanische Länder
9. Länder des Nahen Ostens

10. Länder des Mittleren Ostens
11. Südasien-Abteilung
12, Südostasien-Abteilung
13. Erste Fernost-Abteilung
14. Zweite Fernost-Abteilung
15. Erste Afrikanische Abteilung
16. Zweite Afrikanische Abteilung
17. Dritte Afrikanische Abteilung
Die Dritte Europäische Abteilung ist für die
Bundesrepublik Deutschland, die DDR und
Österreich zuständig.
Von den insgesamt 16 Funktionalabteilungen
sind die folgenden vier politischen Abteilun-
gen besonders eng mit den Territorialabtei-
lungen verbunden5):

1. Die Verwaltung für die Planung außenpoli-
tischer Vorhaben.
2. Die Verwaltung für allgemeine internatio-
nale Probleme.
Die Planungsverwaltung befaßt sich im Rah-
men der Zuständigkeit des Außenministeri-
ums mit der außenpolitischen Planung.
Die Verwaltung für allgemeine internationale
Probleme behandelt unter anderem die mit
der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit (KSZE) verbundenen Probleme.
3. Internationale Organisationen.
4. Internationale Wirtschaftsorganisationen.
Die Abteilung für Internationale Organisatio-
nen ist vor allem für politische Fragen der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorgani-
sationen sowie Fragen der Rüstungsbegren-
zung und Abrüstung zuständig.
Die Abteilung für Internationale Wirtschafts-
organisationen beschäftigt sich mit dem Wirt-
schafts- und Sozialrat, den Wirtschaftskom-
missionen und den Sonderorganisationen der
UNO, soweit bei den letzteren der wirtschaft-
liche Aspekt überwiegt. Diese Abteilung be-
faßt sich auch mit der EG.
Unter den operativen diplomatischen Abtei-
lungen sind ferner die folgenden Funktional-
abteilungen zu nennen:

5. Protokollabteilung
6. Presseabteilung
7. Vertrags-Rechts-Abteilung
8. Konsularverwaltung
9. Kulturelle Beziehungen mit dem Ausland

10. Zehnte Abteilung („Desjatyj Otdel")
Von ihnen kommt für den außen- und sicher-
heitspolitischen Entscheidungsprozeß der
Vertrags-Rechts-Abteilung eine wichtige
Funktion zu.
Zu den sechs operativen nicht-diplomati-
schen Abteilungen gehört die Kaderverwal-
tung, die faktisch der ZK-Abteilung für Aus-
landskader untergeordnet ist.
Die Vertrags-Rechts-Abteilung hat die Mate-
rialien für den Abschluß von Verträgen und
Abkommen mit ausländischen Staaten zu
sammeln, Entwürfe für diese Verträge und
Abkommen auszuarbeiten, gutachtliche Äu-
ßerungen bei Vertragsverhandlungen abzuge-
ben, die Aufsicht über die Durchführung der
abgeschlossenen Verträge durchzuführen und
alle Rechtsfragen zu behandeln, die in Ver-
bindung mit den internationalen Beziehun-
gen entstehen können. Insbesondere ist die



Vertrags-Rechts-Abteilung für Grenzfragen
zuständig.
Zum Bestand des Außenministeriums gehö-
ren außer seinem zentralen Apparat auch die
Auslandsvertretungen, wobei zwischen dem
diplomatischen und konsularischen Dienst zu 
unterscheiden ist. Die Informationen und Er-
kenntnisse, die über sie gewonnen werden,
können in bestimmten Fällen für die Ent-
scheidungsfindung von Bedeutung sein.
Im besonderen Maße gilt dies für die Berichte
der Botschafter in Ländern des sowjetischen
Hegemonialbereichs und in den großen west-
lichen Staaten.
Die Zahl der geschulten Karrierediplomaten
hat in der Nachkriegszeit wesentlich zuge-
nommen. Auf der anderen Seite hat die
Gruppe früherer Parteifunktionäre unter den
sowjetischen Diplomaten, die vor allem in den
kommunistischen Ländern und „Staaten so-
zialistischer Orientierung11 eingesetzt werden,
ihre Sonderstellung bewahren können.
Das Amt eines sowjetischen Außenministers
ist bisher von Trotzkij, Tschitscherin, Litwi-
now, Molotow, Wyschinskij und nach Stalins
Tod erneut durch Molotow und dann durch
Schepilow und Gromyko bekleidet worden.
Die Abhängigkeit des Außenministeriums
von der obersten Parteiführung hat sich unter
den Nachfolgern Molotows eine Zeitlang we-
sentlich vergrößert. Nach dem letzten Außen-
ministerwechsel im Februar 1957 hat
Chruschtschow gegenüber dem amerikani-
schen Journalisten Joseph Alsop erklärt, daß
dem jeweiligen sowjetischen Außenminister
lediglich die Aufgabe zufalle, die kollektiv ge-
troffenen Entscheidungen des ZK-Präsidiums
zu verwirklichen6). Von sowjetischer Seite
wird betont, daß das Außenministerium „die
operative Arbeit auf dem Gebiete der Außen-
politik des Sowjetstaates durchführt, die von
der Kommunistischen Partei der UdSSR fest-
gelegt wird7). Dies ist einerseits zutreffend, da
das Außenministerium nur in den ersten Pha-
sen des außenpolitischen Entscheidungspro-
zesses in einem stärkeren Maße mitwirkt, be-
ratend tätig ist und zugleich größtenteils die
Verantwortung für die Durchführung der
meisten außenpolitischen Beschlüsse der
Kreml-Führung trägt. Andererseits ist nicht
zu übersehen, daß Gromyko als Vollmitglied

des Politbüros aufgrund seines Fachwissens
die außenpolitischen Grundentscheidungen
des „Führerkollektivs" wesentlich beeinflus-
sen kann. Erst recht gilt dies, nachdem er zum
Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten
der UdSSR ernannt worden ist. Wichtig ist,
daß er seit dem Führungswechsel zum „inne-
ren Kreis" des Politbüros und damit zur ei-
gentlichen Führungsspitze im Kreml gehört.
Das politische Gewicht des Außenministeri-
ums geht auch daraus hervor, daß den auf
dem XXVI. Parteikongreß der KPdSU 1981
gewählten großen Führungsgremien (Zentral-
komitee, Zentrale Revisionskommission) ins-
gesamt 25 Mitglieder des Auswärtigen
Dienstes, darunter 15 Vollmitglieder des Zen-
tralkomitees, angehören. Mit 5 Prozent der
ZK-Mitglieder ist sie nach den Partei- und
Staatsfunktionären und den Streitkräften im-
merhin die viertstärkste Gruppe. Ihr könnte
in kritischen Situationen, die im Zentralkomi-
tee entschieden werden müssen, wie das zum
Beispiel 1957 und 1964 der Fall war, eine be-
stimmte politische Bedeutung zufallen.

2. Der Vorsitzende und das Präsidium
des Ministerrates der UdSSR

Im engeren politischen Bereich kommt im
Rahmen des Ministerrates der UdSSR8) auch
dem Vorsitzenden und dem Präsidium des
Ministerrates der UdSSR in einigen Phasen
des außenpolitischen Entscheidungsprozesses
eine bestimmte Bedeutung zu. Nur sie kom-
men außer dem Außenministerium für die
dem Ministerrat der UdSSR als Ganzes zuste-
hende „allgemeine Leitung auf dem Gebiet
der Beziehungen der UdSSR mit ausländi-
schen Staaten und internationalen Organisa-
tionen" gemäß Art. 31 Ziff. der Unionsverfas6 -
sung und des Art. 15 Ziff. 1 des Gesetzes über
den Ministerrat der UdSSR von 19789) in Fra-
ge. Die Kompetenz des Ministerrates und da-
mit auch seines Vorsitzenden und seines Prä-
sidiums betrifft neben der „Verteidigung der
Staatsinteressen" vor allem die wirtschaftli-
chen, wissenschaftlich-technischen und kul-
turellen Beziehungen sowie Fragen der Inte-
gration im Rahmen des Rates für Gegensei-



tige Wirtschaftshilfe. Darauf wird im Art 15
Ziff. 1, 2 des Ministerratsgesetzes ausführlich
eingegangen. Weitere Befugnisse erstrecken
sich auf die „Vertretung der UdSSR in auslän-
dischen Staaten und auch in internationalen
Organisationen“ (Art. 15 Ziff. 3) und die Betei-
ligung an der Ausübung der vertragschließen-
den Gewalt (Art. 15 Ziff. 4 ,5).
Das Präsidium des Ministerrates der UdSSR,
das sich als besondere Institution in der
Nachkriegszeit herausgebildet hatte, ist
erstmals im Art 132 der Verfassung und an-
schließend im Art. 12 des Ministerratsgeset-
zes als „ständiges Organ des Ministerrates der
UdSSR“ erwähnt worden. Es ist „zur Entschei-
dung von Fragen, die mit der Leitung der
Volkswirtschaft Zusammenhängen, sowie an-
deren Fragen der Leitung" zuständig. Ihm ge-
hören neben dem Vorsitzenden des Minister-
rates seine Ersten Stellvertreter und eine
Reihe gewöhnlicher Stellvertreter an. Insge-
samt weist das Ministerrats-Präsidium heute
14 Mitglieder auf. Bisher stellte es seiner Zu-
sammensetzung nach ein reines Wirtschafts-
kabinett dar. Mit der Ernennung von Außen-
minister Gromyko zum dritten Ersten Stell-
vertreter von Ministerpräsident Tichonow ist
eine Änderung eingetreten. Damit wird die
Koordination von außenpolitischen Entschei-
dungen, an denen das Präsidium des Mini-
sterrates mitwirkt, die bisher meist durch den
Ministerpräsidenten allein ausgeübt wurde,
verbessert. Gleichzeitig wird der Einfluß und
die Kontrolle des Außenministers hinsicht-
lich der Vorbereitung oder Beschlußfassung
von außenwirtschaftlichen Entscheidungen
verstärkt. Die wichtigen wirtschaftspoliti-
schen Entscheidungen, die auch den außen-
wirtschaftlichen Bereich betreffen, werden so-
wieso meist auf gemeinsamen Sitzungen des
Politbüros und des Präsidiums des Minister-
rates getroffen. Im Art. 2 des Ministerratsge-
setzes wird ausdrücklich festgestellt, daß der
Ministerrat seine Tätigkeit im Rahmen seiner
Kompetenz im Einklang mit den Entschlie-
ßungen der Kommunistischen Partei ausübt,
d. h., daß die Grundentscheidungen, die von
den obersten Parteiorganen und damit vor al-
lem vom Politbüro getroffen werden, für ihn
und sein Präsidium rechtlich und nicht nur
faktisch verbindlich sind. Dies gilt im
gleichen Maße für alle Ministerien und
Staatskomitees, die dem Ministerrat der
UdSSR angehören, und damit auch für das
Außenministerium.
Dem Vorsitzenden des Ministerrates der
UdSSR, der in der Verfassung nur kurz er-

wähnt wird, ist im Ministerratsgesetz ein um-
fangreicher Artikel gewidmet (Art. 29). In ihm
wird hervorgehoben, daß der Ministerpräsi-
dent der UdSSR den Sowjetstaat in den inter-
nationalen Beziehungen vertritt Er ist be-
rechtigt ohne besondere Vollmachten Ver-
handlungen zu führen, Regierungsabkommen
abzuschließen und den Staat nach außen zu
repräsentieren.
Da der Ministerpräsident der UdSSR zugleich
Vollmitglied des Politbüros ist, kann er bei
der Entscheidungsfindung im „Führerkollek-
tiv" das Gewicht des Regierungsapparates und
damit der Staats- und Wirtschaftsverwaltung
geltend machen. Bei der Vorbereitung der
Entscheidungen kann er sich teils auf den Ap-
parat der Geschäftsführung des Ministerrates
der UdSSR, auf bestimmte ständige Kommis-
sionen des MR-Präsidiums und sein als Kanz-
lei bezeichnetes persönliches Sekretariat
stützen.

3. Das Präsidium
und die Auswärtigen Ausschüsse
des Obersten Sowjets der UdSSR

Der Anteil des Präsidiums des Obersten So-
wjets (OS) der UdSSR, des kollegialen Staats-
oberhaupts der Sowjetunion, an der Aus-
übung der Auswärtigen Gewalt betrifft vor al-
lem die Ratifizierung und Kündigung politi-
scher und anderer wichtiger Staatsverträge10).
Verfassungsrechtlich dürfen sie auch nur mit
seiner Vollmacht abgeschlossen werden. Dem
Vorsitzenden des OS-Präsidiums und in sei-
ner Abwesenheit seinem Ersten Stellvertreter
oder einem der fünfzehn gewöhnlichen Stell-
vertreter fallen vor allem Repräsentations-
pflichten zu. Als Inhaber einer eigenständi-
gen Institution kann der Vorsitzende nur als
Vollmitglied des Politbüros Einfluß auf die
Entscheidungsfindung nehmen, wobei auch
ihm eine Kanzlei und damit ein persönliches
Sekretariat zur Seite steht.
Zu dem weiteren Apparat des OS-Präsidiums
gehören faktisch die ständigen Ausschüsse
der beiden Kammern des Obersten Sowjets
der UdSSR, der selbst in machtpolitischer
Hinsicht nur eine geringe Bedeutung hat. Zu
ihnen gehören auch die beiden Kommissio-



nen für Auswärtige Angelegenheiten, denen
nur bei der Prüfung von Vertragsvorlagen
und im Ratifizierungsverfahren eine be-
grenzte Bedeutung zukommt. Wenn das Amt
des Vorsitzenden des Präsidiums des Ober-
sten Sowjets der UdSSR vom Generalsekretär
der KPdSU wahrgenommen wird, wie es un-
ter Breshnew erst seit 1977 üblich geworden
ist und von Andropow seit 1983 fortgesetzt
wird, so bedeutet dies eine weitere Minde-
rung der Stellung des OS-Präsidiums im au-
ßenpolitischen Entscheidungsprozeß. Die
Verfügung über das OS-Präsidium und die
mit ihm verbundenen Ständigen Ausschüsse
ermöglicht es dafür dem Generalsekretär,
eine unmittelbare Kontrolle über die Tätig-
keit des Staatsapparats und damit auch über
die am außen- und sicherheitspolitischen Ent-
scheidungsprozeß beteiligten Teile des Mini-
sterrats der UdSSR auszuüben.
Die Kontrolle der Partei über die Aktivitäten
des OS-Präsidiums wird auch dadurch ge-
währleistet, daß die ZK-Sekretäre K. U.
Tschernenko und B. N. Ponomarjow den Vor-
sitz der Auswärtigen Kommissionen des Uni-
onsrates und des Nationalitätenrates, d. h. der
beiden Kammern des Obersten Sowjets der
UdSSR, innehaben. Vorläufig ist es nur der
Erste Stellvertretende Vorsitzende des Präsi-
diums des Obersten Sowjets der UdSSR,
W. W. Kusnezow, der als Politbüro-Kandidat
einen gewissen Einfluß bei außenpolitischen
Entscheidungen geltend machen kann, wobei
er sich auf seine Erfahrungen als langjähriger
einziger Erster Stellvertretender Außenmini-
ster stützen kann.

4. Das ZK-Sekretariat und der ZK-Apparat

Eine zentrale Bedeutung im außenpolitischen
Entscheidungssystem kommt dem ZK-Sekre-
tariat11) und dem ihm unterstellten Verwal-
tungsapparat des Zentralkomitees zu.

11) Vgl.

Das ZK-Sekretariat, das heute wieder zehn
Mitglieder umfaßt, bereitet die endgültige
Fassung der außenpolitischen Vorlagen zur
Entscheidung durch das Politbüro vor und bil-
det damit in der Vorbereitungsphase das
letzte Glied. Es ist aber auch an den Ersten
Phasen des außenpolitischen Entscheidungs-
prozesses beteiligt und übt vor allem in bera-
tender Funktion einen starken Einfluß aus.

Bei der Kontrolle der Durchführung der vom
Politbüro gefaßten außenpolitischen Be-
schlüsse kommt ihm eine entscheidende
Rolle zu.
Im Verlauf der Entwicklung hat sich in immer
stärkerem Maße ergeben, daß der Generalse-
kretär, der an der Spitze des ZK-Sekretariats
steht, unter den Bedingungen der „kollektiven
Führung" vor allem für die Außenpolitik zu-
ständig ist. Das war unter Chruschtschow und
Breshnew so und ist im verstärkten Maße
heute bei Andropow der Fall, der sich auf-
grund seines persönlichen Werdegangs im
außenpolitischen Bereich besser als seine
Vorgänger auskennt.
Infolge dieses Schwerpunktes in der Tätigkeit
des Generalsekretärs kommt seinen Mitarbei-
tern in seinem ebenfalls als Kanzlei bezeich-
neten persönlichen Sekretariat, die für den
außenpolitischen Bereich zuständig sind, eine
einflußreiche Position zu. Unter Breshnew
waren es A. N. Aleksandrow-Agentow und
A. I. Blatow, die früher leitende Funktionen in
der „Dritten Abteilung" des Außenministeri-
ums bekleidet hatten und daher als „Germani-
sten“ bezeichnet wurden, die als .Assistenten“
des Generalsekretärs tätig waren. Außerdem
gehörte K. W. Russakow zeitweilig als Assi-
stent dem persönlichen Sekretariat an. Alek-
sandrow, der einer der besten sowjetischen
Deutschlandspezialisten ist, hat seine bishe-
rige Funktion unter Andropow beibehalten.
Andropow hat in W. Scharapow einen China-
Experten als neuen Assistenten herangezo-
gen.
Neben dem Generalsekretär üben die für den
Auslandsapparat des Zentralkomitees zustän-
digen ZK-Sekretäre auf die Gestaltung der
auswärtigen Beziehungen der KPdSU und zu-
gleich des Sowjetstaates einen wesentlichen
Einfluß aus ).12

Bestimmte Bereiche der auswärtigen Verwal-
tung der Sowjetunion sind dem Auslandsap-
parat der KPdSU vorbehalten. Seinen Kern
bilden die internationalen Abteilungen des
Zentralkomitees. Die Abteilung für die Ver-
bindung zu den Kommunistischen und Arbei-
terparteien der sozialistischen Länder“, die
vom ZK-Sekretär K. W. Russakow geleitet
wird, ist für die herrschenden Kommunisti-
schen Parteien und damit für den sowjeti-
schen Hegemonialbereich zuständig. Die „In-
ternationale Abteilung", die der ZK-Sekretär



B. N. Ponomarjow, der zugleich Politbüro-
Kandidat ist, leitet, befaßt sich mit den außen-
politischen Problemen außerhalb des kommu-
nistischen Herrschaftsbereichs und vor allem
mit den nicht an der Macht befindlichen
Kommunistischen Parteien. In außenpoliti-
scher Hinsicht sind noch die ZK-Abteilungen
für Auslandskader (S. W. Tscherwonenko)
und Internationale Information (L. M. Samja-
tin) von Bedeutung.
Nach der Auflösung der Komintern 1943 ist
die Abteilung für internationale Verbindun-
gen (OMS), welche für die Kontakte zu den
einzelnen Sektionen der „kommunistischen
Weltpartei" zuständig war, reorganisiert wor-
den. Sie unterstand zunächst Shdanow und
nach dessen Tod 1948 Susslow als den zustän-
digen ZK-Sekretären. Ihre Leitung wurde
bald nach dem Tode Stalins Ponomarjow
übertragen, der vorher schon Erster Stellver-
treter war. Erst 1957, d. h. nach der Volkserhe-
bung in Ungarn, ist die Aufteilung in die bei-
den oben erwähnten Abteilungen erfolgt.
Während die „Internationale Abteilung" unter
der Leitung Ponomarjows verblieb, wurde die
Leitung der .Abteilung für die Verbindung zu
den Kommunistischen und Arbeiterparteien
der sozialistischen Länder“ Andropow über-
tragen.
Als Andropow 1967 als Nachfolger Schele-
pins die Leitung des Komitees für Staatssi-
cherheit (KGB) übernahm, wurde zunächst
kein neuer Abteilungsleiter bestimmt. Diese
Funktion wurde von Russakow ausgeübt, der
1965 nach seiner Tätigkeit als Botschafter in
der Mongolei zum Ersten Stellvertretenden
Abteilungsleiter ernannt worden war. Erst im
März 1968 erfolgte seine erste Berufung zum
Leiter der „Verbindungsabteilung", die gleich-
zeitig dem ZK-Sekretär K. F. Katuschew, ei-
nem Proteg Breshnews, unterstellt wurde.
Nach seiner zeitweiligen Tätigkeit als Assi-
stent Breshnews wurde Russakow im März
1977 erneut die Leitung der „Verbindungsab-
teilung" übertragen. Im Mai 1977 wurde er an
Stelle Katuschews, der mit der Ernennung
zum gewöhnlichen Stellvertretenden Mini-
sterpräsidenten der UdSSR einen Machtver-
lust hinnehmen mußte, zum ZK-Sekretär er-
nannt. Unter ihm wurde O. B. Rachmanin, der
1966, d. h. bereits unter Andropow, als China-
Experte einer der stellvertretenden Abtei-
lungsleiter geworden war, zu seinem Ersten
Stellvertreter befördert. Diese Funktion übt
er noch heute aus.
Einer der Stellvertreter Andropows war O. A.
Tschukanow, der offenbar zusammen mit

G. A Kisseljow und M. N. Smirnowskij noch
heute zu den gewöhnlichen stellvertretenden
Abteilungsleitern gehört. Einer der weiteren
Mitarbeiter Andropows war auch der heutige
sowjetische Botschafter in der Volksrepublik
China, I. Schtscherbakow.
Auch die „Internationale Abteilung" ist in
Sektoren gegliedert, die über zahlreiche ver-
antwortliche Mitarbeiter und Referenten ver-
fügen. Außerdem gibt es Konsultanten-Grup-
pen. Mit ihrem großen Mitarbeiterstab befaßt
sich die „Internationale Abteilung“ mit sämtli-
chen Ländern außerhalb des kommunisti-
schen Bereichs unter besonderer Berücksich-
tigung der jeweiligen Kommunistischen Par-
teien und ihnen nahestehenden politischen
Kräften und insbesondere der „nationalen Be-
freiungsbewegung" in der „Dritten Welt“. Zu
den nächsten Mitarbeitern Ponomarjows ge-
hört W. W. Sagladin, der 1967 zunächst sein
Stellvertreter und dann 1977 sein erster Stell-
vertreter wurde. Sagladin, von dem es heißt,
daß er Breshnew nahe gestanden hat, hat sich
vor allem auf Westeuropa spezialisiert.
Zuständig für die DKP und die Bundesrepu-
blik Deutschland ist als Sektorchef D. N. Mot-
schalin. Unter den verantwortlichen Mitarbei-
tern befaßten sich bisher W. D. Jesnow mit
der Bundesrepublik Deutschland und L. N.
Grigorjew mit West-Berlin.
Die einzelnen Sektorenleiter der beiden ope-
rativen internationalen Abteilungen sind ge-
genüber den Abteilungen des Außenministe-
riums und ihren Untergliederungen im Vor-
teil, weil sie nicht nur die entsprechenden
Informationen vom Ministerium anfordern
können, sondern darüber hinaus über beson-
dere Informationsquellen, teils über die aus-
ländischen Kommunistischen Parteien, teils
über den Nachrichtendienst des KGB, verfü-
gen. Sie sind in der Lage, Weisungen im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu erteilen und nur
solche Vorlagen über die beiden ZK-Sekre-
täre weiterzuleiten, die ihre Billigung gefun-
den haben. Außerdem fällt ihnen vor allem
die Kontrolle über die Durchführung der von
der Parteiführung gefaßten Beschlüsse zu.

Mit Recht ist von früheren Mitarbeitern von
auslandswissenschaftlichen Forschungsein-
richtungen der Sowjetunion, die sich jetzt im
Exil befinden, darauf hingewiesen worden,
daß der Einfluß dieser Institute im Rahmen
des außen- und sicherheitspolitischen Ent-
scheidungsprozesses im Westen sehr über-
schätzt wird und daß der Beratung durch
Fachleute nur eine sehr geringe Bedeutung



zukommt13). In einzelnen Fällen wird es an-
ders aussehen, wenn die in Frage kommen-
den Wissenschaftler oder Journalisten über
besondere persönliche Beziehungen zu füh-
renden Parteifunktionären verfügen oder von
der Internationalen Abteilung des Zentralko-

mitees als offizielle Konsultanten herausgezo-
gen werden.
Mit der Behandlung außenpolitischer Pro-
bleme im ZK-Sekretariat und im ZK-Apparat
setzt die eigentliche Entscheidungsfindung ein,
die in der Hauptsache im Politbüro erfolgt

III. Die Institutionen, die dem sicherheitspolitischen
Entscheidungssystem angehören

Der sicherheitspolitische Entscheidungspro-
zeß ist in der Sowjetunion mit dem außenpoli-
tischen besonders eng verbunden, da die so-
wjetische Seite von einem ausgesprochenen
politischen und nicht nur militärischen Si-
cherheitsbegriff ausgeht.
Die Institutionen, die dem außenpolitischen
Entscheidungssystem angehören, wirken in
der einen oder anderen Form auch am sicher-
heitspolitischen Entscheidungsprozeß mit, so-
weit er nicht die Wehrpolitik im engeren
Sinn betrifft. Zusätzlich treten die Institutio-
nen hinzu, die für den militärischen Bereich
zuständig sind.

1. Das Außenministerium der UdSSR

Bei Verhandlungen über den Abschluß von
politischen Verträgen, die militärische Ver-
pflichtungen beinhalten, sowie Rüstungsbe-
grenzungs- und Abrüstungsmaßnahmen ist
das Außenministerium der UdSSR ) feder14 -
führend. Die Grundlagen für entsprechende
Vereinbarungen bilden jedoch in erster Linie
die Vorschläge des Verteidigungsministe-
riums der UdSSR nach ihrer Billigung auf
höchster Ebene.
Das Außenministerium stellt den Leiter der
Verhandlungsdelegation, der neben Diploma-
ten entsprechende Militärspezialisten ange-
hören. Zuständig für Ost-West-Verhandlun-
gen auf politischem und militärischem Gebiet
sind im Außenministerium die Verwaltung
für allgemeine politische Fragen und die Ab-
teilung für Internationale Organisation, die

sich mit europäischer Sicherheit, MBFR und
Fragen der Rüstungsbegrenzung und Abrü-
stung befassen. An der Formulierung der Ab-
kommen wirkt die Vertrags- und Rechtsabtei-
lung mit.

2. Das Verteidigungsministerium
der UdSSR

Das Verteidigungsministerium der UdSSR15)
ist nur an den ersten Phasen des sicherheits-
politischen Entscheidungsprozesses beteiligt.
Die Spitzen des sowjetischen Oberkomman-
dos treten aber auch auf einer höheren Stufe
in Erscheinung. Außerdem gehört Verteidi-
gungsminister D. F. Ustinow als Vollmitglied
dem Politbüro an und ist daher in der Lage,
unmittelbar an den sicherheitspolitischen
Entscheidungen im „Führerkollektiv mitzu-
wirken. Obgleich er kein Berufsmilitär ist,
wird er bestrebt sein, die Auffassung des Ver-
teidigungsministeriums entschieden zu ver-
treten. Als ein alter bewährter Rüstungsspe-
zialist wird er auch die Interessen der Rü-
stungsindustrie berücksichtigen und damit
das volle Gewicht des „militärisch-industriel-
len Komplexes" geltend machen.
Maßgebend für die militärische Seite des si-
cherheitspolitischen Entscheidungsprozesses
ist der Generalstab der sowjetischen Streit-
kräfte, der in der Leitung des Verteidigungs-
ministeriums durch Marschall N. F. Ogarkow
als Erstem Stellvertreter Ustinows vertreten
wird. Für Bündnisfragen ist in erster Linie
Marschall W. G. Kulikow als Oberbefehlsha-
ber der Vereinten Streitkräfte des War-
schauer Paktes und Erster Stellvertretender
Verteidigungsminister zuständig. Die Wehr-
verwaltung untersteht Marschall S. L. Soko-



low, dem dritten Ersten Stellvertretenden
Verteidigungsminister. Dem Verteidigungs-
minister stehen weitere gewöhnliche Stell-
vertreter zur Seite. Bei ihnen handelt es sich
größtenteils um die Oberbefehlshaber der
einzelnen Teilstreitkräfte. Dem engeren
Oberkommando gehört auch Armeegeneral
A. A. Jepischew als Leiter der Politischen
Hauptverwaltung der sowjetischen Armee
und Kriegsmarine an. Im Kollegium des Ver-
teidigungsministeriums sind außerdem die
Leiter der wichtigsten anderen Haupt- oder
Zentralverwaltungen vertreten.
Erste Stellvertreter Ogarkows sind Marschall
S. F. Achromejew, Armeegeneral A. I. Grib-
kow, Stabchef der Warschauer Paktstreitkräf-
te, und Armeegeneral W. I. Warennikow. Von
seinen weiteren fünf gewöhnlichen Stellver-
tretern ist Armeegeneral P. I. Iwaschutin der
Leiter der Hauptverwaltung für Erkundung
(GRU), die der militärischen Spionage dient.
Vom Standpunkt des sicherheitspolitischen
Entscheidungssystems sind im Generalstab
außerdem die Hauptverwaltung für Militär-
hilfe im Ausland (10. Abteilung), die Verwal-
tung für Auswärtige Verbindungen (UWS)
und die Verwaltung für Militärwissenschaft
von Bedeutung.
Die Vertretung der Streitkräfte in den großen
Führungsgremien der KPdSU (ZK, ZRK) ist
1976 bis 1981 von 34 und 39 angewachsen6 ).
Diese bildete weiterhin nach den Partei- und
Staatsfunktionären im engeren Sinn die dritt-
stärkste Gruppe. Vollmitglieder des Zentral-
komitees waren 1981 außer Ustinow 19
(6,9 Prozent) weitere Angehörige der Streit-
kräfte. Ihr Verhalten hat 1957 zur Rettung
und 1964 zur Niederlage Chruschtschows im
Zentralkomitee beigetragen.

3. Das Komitee für Staatssicherheit (KGB)

Der KGB ) ist17 in zweierlei Hinsicht am au-
ßen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß beteiligt. Erstens liefert er über
seinen Nachrichtendienst wichtige zusätzli-

ehe Informationen. Der Nachrichtendienst
untersteht der Hauptverwaltung, die aus der
Ausländsabteilung (INO) der früheren Jahre
hervorgegangen ist. Diese gliedert sich in
zahlreiche Länderabteilungen und weitere
Sonderdienste. Zweitens trägt der KGB durch
Desinformation und andere geheimdienstli-
che Aktivitäten zur Beeinflussung der Gegen-
seite bei und entfaltet zugleich eine rege Ab-
wehrtätigkeit, die sich im politischen und mi-
litärischen Bereich abspielt.
Andropow hat seit Mai 1967 als Nachfolger
Schelepins zehn Jahre den KGB geleitet, wo-
bei sein persönliches Interesse im besonderen
Maße dem außen- und sicherheitspolitischen
Bereich galt. Nach seiner Rückkehr als ZK-
Sekretär in die Parteiführung im Mai 1982 ist
zunächst W. W. Fjodortschuk sein Nachfolger
als KGB-Chef geworden. Nach der Berufung
Andropows zum Generalsekretär übernahm
Fjodortschuk bereits im Dezember 1982 die
Leitung des Innenministeriums (MWD). Sein
Nachfolger in der Leitung des KGB wurde
einer seiner beiden bisherigen Ersten Stell-
vertreter, Armeegeneral W. M. Tschebrikow,
während dessen Kollege, Armeegeneral G. K.
Zinew, der Befehlshaber der Grenzschutz-
truppen, weiter als Erster Stellvertreter ver-
blieb. Zu den drei gewöhnlichen Stellvertre-
tern gehörten bisher W. J. Leshepekow, W. P.
Piroshkow und der Generaloberst N. P. Jer-
mochonow. Leshepekow ist vor kurzem Stell-
vertretender Innenminister geworden. Der
KGB ist in den Führungsgremien der KPdSU
schwach vertreten. Nur Tschebrikow und Zi-
new sind Vollmitglieder des Zentralkomi-
tees. •

4. Der Vorsitzende und das Präsidium des
Ministerrates der UdSSR

Das Verteidigungsministerium und das Komi-
tee für Staatssicherheit der UdSSR gehören,
ebenso wie das Außenministerium, zum Be-
stand des Ministerrates der UdSSR18). Dieser
ist aufgrund des Art. 131 Ziff. 4, 5 der Verfas-
sung der UdSSR sowie des Art. 14 Ziff. 1, 2 des
Ministerratsgesetzes der UdSSR für „Maßnah-
men der Gewährleistung der Staatssicherheit"
und die „allgemeine Leitung des Aufbaus der
Streitkräfte der UdSSR" zuständig. Zu diesem
Zweck trifft er gemäß Art. 14 Ziff. 3, 4 „Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Verteidi-
gungsfähigkeit des Landes" und für die not-



wendige „Ausrüstung der bewaffneten Streit-
kräfte der UdSSR".
Trotz ihrer engen Verbindung mit der Partei-
führung sind das Verteidigungsministerium
und der KGB aufgrund der Kompetenz des
Ministerrates dem Ministerpräsidenten der
UdSSR unterstellt, über den die von ihnen
erarbeiteten Vorlagen weitergeleitet werden.
Unter den Stellvertretern Tichonows ist L W.
Smirnow, der auch von Kissinger in seinen
Memoiren in Verbindung mit seinen Ver-
handlungen in Moskau erwähnt wird, für Rü-
stungsfragen zuständig. Er ist Vorsitzender
der ständigen Kommission des MR-Präsi-
diums für militärische Industrie (Voenno-Pro-
mylennaja Komissija).

5. Das Präsidium und die Auswärtigen Aus-
schüsse des Obersten Sowjets der
UdSSR

Die Kompetenz des Präsidiums des Obersten
Sowjets der UdSSR19) hinsichtlich der politi-
schen Verträge erstreckt sich auch auf Ab-
kommen, die sicherheitspolitische Materien
betreffen. Da es bei den beiden Kammern des
Obersten Sowjets der UdSSR bisher ständige
Kommissionen für die Verteidigung nicht
gibt, befassen sich hauptsächlich die Auswär-
tigen Ausschüsse mit den sicherheitspoliti-
schen Abkommen.
Dem Präsidium kommt jedoch aus anderen
Gründen im sicherheitspolitischen Entschei-
dungssystem eine wesentliche Bedeutung zu.
Erstens „bildet" es aufgrund des Art. 121
Ziff. 14 der Unionsverfassung „den Verteidi-
gungsrat der UdSSR und bestätigt dessen Zu-
sammensetzung, ernennt das Oberkommando
der Streitkräfte der UdSSR und löst es ab".
Zweitens „verhängt" es „im Interesse der Ver-
teidigung der UdSSR das Kriegsrecht über
einzelne Gegenden oder über das ganze Land“
(Art. 121 Ziff. 15) und „verkündet die allge-
meine oder teilweise Mobilmachung" (Art. 121
Ziff. 16). Schließlich „erklärt" das OS-Präsi-
dium „in der Zeit zwischen den Tagungen des
Obersten Sowjets der UdSSR im Falle eines
bewaffneten Überfalls auf die UdSSR oder im
Falle der Notwendigkeit der Erfüllung inter-
nationaler vertraglicher Verpflichtungen zu
gemeinsamer Verteidigung gegen eine Ag-
gression den Kriegszustand" (Art. 121 Ziff. 17).
Mit dieser Bestimmung, die dem OS-Präsi-

dium die Stellung eines „Notparlaments" zu-
weist, ist die Erklärung des „äußeren Kriegs-
zustandes" (sostojanie vojny) im Unterschied
zur Verhängung des „inneren Kriegszustan-
des" (voennoe poloenie) gemeint. Im ersten
Fall handelt es sich um eine materielle und
nicht um eine formelle Kriegserklärung. Die-
ser Unterschied kann bei Beistandsverpflich-
tungen, welche eine formelle Kriegserklärung
voraussetzen, wie zum Beispiel im Bündnis-
vertrag der Sowjetunion mit Nord-Korea, von
Bedeutung sein. Im zweiten Fall darf jetzt
nach der Verfassung das Kriegsrechtsregime,
das einer totalen Notstandsregelung gleich-
kommt, nur im Interesse der Landesverteidi-
gung verhängt werden. Für die Erklärung des
Ausnahmezustandes zur Wahrung der öffent-
lichen Ordnung und der inneren Staatssicher-
heit ist nunmehr der Ministerrat zuständig.
Tatsächlich liegt die Entscheidung über den
Kriegseintritt, die Kriegserklärung und den
Friedensschluß aufgrund der Richtlinienge-
walt der Partei beim Politbüro.

6. Das ZK-Sekretariat
und seine militärische Abteilung

Beim sicherheitspolitischen Entscheidungs-
prozeß ist das ZK-Sekretariat20) im Unter-
schied zum außenpolitischen Entscheidungs-
prozeß bereits sehr früh an der Formulierung
der entsprechenden Vorschläge beteiligt. Das
liegt daran, daß die Politische Hauptverwal-
tung der sowjetischen Armee und Kriegsma-
rine, die von Armeegeneral A.A. Jepischew
geleitet wird, zugleich die Militärabteilung
des Zentralkomitees der KPdSU bildet. Sie
steht an der Spitze der Hierarchie der Polit-
Offiziere, die früher politische Kommissare
genannt wurden. Ihr untersteht zugleich die
Partei- und Komsomolorganisation innerhalb
der Streitkräfte. Von den acht Stellvertretern
Jepischews sind sechs für die einzelnen Teil-
streitkräfte, einer für die Warschauer Pakt-
Organisation und einer für die Agitprop-Ar-
beit zuständig. An der Vorbereitung der be-
waffneten Interventionen der Sowjetunion in



der Tschechoslowakei 1968 und Afghanistan
1979 nahm Jepischew an der Seite des frühe-
ren Oberbefehlshabers der sowjetischen
Landstreitkräfte, I. G. Pawlowski), auffallen-
den Anteil. Er dürfte auch in andersgearteten
Fällen am sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß wesentlichen Anteil gehabt ha-
ben.
Die ZK-Abteilung für administrative Organe,
die von I. S. Sawinkin geleitet wird, ist ledig-
lich für personelle und organisatorische Fra-
gen der Parteiarbeit im Verteidigungsbereich
neben entsprechenden Aufgaben in anderen
Bereichen der Staatsverwaltung zuständig.
Am sicherheitspolitischen Entscheidungspro-
zeß ist sie nicht beteiligt.
Soweit Rüstungsfragen behandelt werden,
kommt den ZK-Abteilungen für Schwer- und
Verteidigungsindustrie, den ZK-Sekretären,
die sie leiten (W. I. Dolgich, N. I. Ryschkow),
und vor allem dem für die gesamte Industrie
zuständigen ZK-Sekretär (G. W. Romanow,
vorher A. P. Kirilenko) eine erhebliche Bedeu-
tung zu. Nach dem Sturz Chruschtschows war
Ustinow zunächst als ZK-Sekretär für die Rü-
stungsindustrie zuständig.
Der Schwerpunkt der Beratertätigkeit der lei-
tenden Funktionäre der Ausländsabteilungen
und der Assistenten des Generalsekretärs in
seinem persönlichen Sekretariat liegt mehr
auf dem außen- als sicherheitspolitischem Ge-
biet.
Auf die besondere Rolle der Allgemeinen Ab-
teilung des Zentralkomitees sowohl im au-
ßen- als auch im sicherheitspolitischen Ent-
scheidungsprozeß wird später noch einzuge-
hen sein.

7. Der Verteidigungsrat der UdSSR

Die Endstation vor der endgültigen Entschei-
dung wichtiger sicherheitspolitischer Fragen
im Politbüro bildet der Verteidigungsrat der
UdSSR21)- Ihm kommt im sicherheitspoliti-
schen Entscheidungsprozeß wegen seiner
personellen Besetzung und dem in ihm ver-
tretenen militärischen Sachverstand ein grö-
ßeres Gewicht als dem ZK-Sekretariat zu.
Dem Verteidigungsrat der UdSSR gehören

nämlich einerseits die wichtigsten Politbüro-
mitglieder, andererseits die Spitze des Vertei-
digungsministeriums der UdSSR und somit
des sowjetischen Oberkommandos in Frie-
denszeiten an. Aus der letzten Beratung mit
der militärischen Führung unter Breshnew im
Kreml am 27. Oktober 198222), die der Öffent-
lichkeit kundgetan wurde, und aus einem frü-
heren Anlaß konnte auf die personelle Zu-
sammensetzung des Kernbestandes des Ver-
teidigungsrates der UdSSR geschlossen wer-
den. Von der obersten Partei- und Staatsfüh-
rung gehörten ihm außer Breshnew Tscher-
nenko, Ustinow, Andropow (damals als KGB-
Chef), Ministerpräsident Tichonow, Außenmi-
nister Gromyko, d. h. insgesamt sechs Politbü-
romitglieder, und der bereits erwähnte Stell-
vertretende Ministerpräsident L. W. Smirnow
an. Das sowjetische Oberkommando war in
ihm neben Ustinow als Verteidigungsminister
mit den Marschällen Ogarkow, Kulikow, So-
kolow und dem Armeegeneral Jepischew ver-
treten.
Das Bestehen eines Verteidigungsrates der
UdSSR, der in gewisser Weise dem Nationa-
len Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten
entspricht, ist im April 1976 kurz vor der Be-
förderung Breshnews zum Marschall offiziell
bekannt geworden23).
Den Ausgangspunkt für die Entwicklung des
Verteidigungsrates bilden zwei militärische
Institutionen, deren Aufgaben größtenteils
von ihm übernommen worden sind.
Im Jahre 1938 ist ein Oberster Militärrat, ge-
nauer Haupt-Militärrat (Glavnyj Voennyj So-
vet) zuerst beim Volkskommissariat für Ver-
teidigung und dann beim Volkskommissariat
für Kriegsmarine geschaffen worden. Sie tra-
ten an die Stelle des 1934 aufgehobenen um-
fangreichen Militärrates des Verteidigungs-
kommissariats. Von den Politbüromitgliedern
gehörte im ersten Fall außer dem Verteidi-
gungskommissar Marschall Woroschilow als
Vorsitzender Stalin, im zweiten Fall Shdanow
neben den führenden Militärs dem neuen Rat
an24). Ein Teil der Militärs, wie der Marschall
Blücher, sind noch durch die letzte Welle der
Großen Säuberung erfaßt worden, der bereits
Marschall Tuchatschweskij und weitere be-
kannte sowjetische Heerführer zum Opfer ge-
fallen waren. Die personellen Veränderungen
führten zu einer Beteiligung von weiteren Po-



litbüromitgliedern wie Berija, L. M. Kagano-
witsch, Chruschtschow und auch Shdanow am
Obersten Militärrat des Verteidigungskom-
missariats25). Die Obersten Militärräte befaß-
ten sich nach sowjetischen Angaben mit den
wichtigsten Fragen des Aufbaus der Armee
und der Kriegsmarine und mit Schlußfolge-
rungen aus den Erfahrungen aus den kriegeri-
schen Zusammenstößen mit Japan und dem
Winterkrieg 1939/40 mit Finnland.
Daneben bestand das 1937 nach Auflösung
des Rats für Arbeit und Verteidigung (STO)
errichtete Verteidigungskomitee beim Rat
der Volkskommissare der UdSSR (KO)26).
Seine Aufgabe war, alle Verteidigungsmaß-
nahmen des Landes zu koordinieren und das
Programm der KPdSU zur Festigung der Ver-
teidigungsfähigkeit und der Erhöhung des mi-
litärischen Potentials des Landes in die Praxis
umzusetzen.
Mit der Bildung des Staatskomitees für Ver-
teidigung (GKO) beim Beginn des deutsch-
sowjetischen Krieges im Juni 1941 gingen die
Befugnisse des Verteidigungskomitees auf
die neue Institution über.
Die beiden Obersten Militärräte wurden
gleichzeitig nach Errichtung des Hauptquar-
tiers des Oberkommandos (Stavka), das Stalin
als dem Obersten Befehlshaber der sowjeti-
schen Streitkräfte unterstand, aufgelöst. Das
Staatskomitee für Verteidigung stellte mit
Stalin an der Spitze ein Kriegskabinett mit
umfassenden Vollmachten dar. Seiner Zusam-
mensetzung nach bildete das GKO, das wäh-
rend des Krieges einigen personellen Verän-
derungen unterworfen war27), einen Aktions-
ausschuß des damaligen Politbüros dar. Nach
Beendigung des Krieges wurde das GKO im
September 1945 aufgelöst. Aus den sowjeti-
schen Quellen geht nicht eindeutig hervor, ob
damit eine Wiederherstellung des Komitees
für Verteidigung beim Rat der Volkskommis-
sare, der 1946 in Ministerrat umbenannt wur-
de, verbunden war. Fest steht dagegen, daß
die Obersten Militärräte 1950 bei der Auftei-
lung des „Ministeriums für Streitkräfte" in ein
Kriegs- und Kriegsmarineministerium wie-
derhergestellt worden sind. Nach dem Tode

Stalins 1953 führte die erneute Vereinigung
der beiden Ministerien zu einem einheitli-
chen „Verteidigungsministerium" auch zu ei-
ner Zusammenfassung der beiden Militärräte
zu einem einzigen Militärrat beim Ministe-
rium. Unter Chruschtschow ist der Oberste
Militärrat reorganisiert und dabei umbenannt
worden (Vysij Voennyj Sovet, genaue Über-
setzung: Höchster Militärrat). Er setzte sich
aus den wichtigsten Politbüromitgliedern und
Militärbefehlshabern zusammen28). Die Mit-
glieder des sowjetischen Oberkommandos
waren automatisch seine Mitglieder. Der Vor-
sitz wurde von Chruschtschow wahrgenom-
men, der daraus die Stellung eines Obersten
Befehlshabers der sowjetischen Streitkräfte
ableitete. Der Oberste Militärrat unterstand
unmittelbar dem ZK-Präsidium. In Abwesen-
heit Chruschtschows soll er unter Vorsitz von
Koslow oder Mikojan getagt haben. Bei der
Ausschaltung Marschall Shukows im Oktober
1957, der als Verteidigungsminister Kandidat
des Politbüros war, ist ihm vorgeworfen wor-
den, eine Auflösung des Obersten Militärra-
tes gefordert zu haben29). Diese Absicht Shu-
kows ist im Zusammenhang mit seinen Be-
strebungen zu sehen, den Streitkräften eine
autonomere Stellung gegenüber der Partei zu
verschaffen 30).
In den sechziger Jahren ist Von einigen sowje-
tischen Autoren der Oberste Militärrat wie-
der mit seinem alten russischen Namen
(Glavnyj Voennyj Sovet) bezeichnet wor-
den31)- Andererseits gab es Hinweise auf ein
„Verteidigungskomitee" (Komitet Oboro-
ny")32). Es ist möglich, daß damit wieder zwei



unterschiedliche Institutionen, wie sie früher
bestanden hatten, gemeint gewesen sind. In
jedem Fall entspricht der Verteidigungsrat
der UdSSR (Sovet Oborony SSSR), wie er etwa
um 1973 gebildet wurde, dem Obersten Mili-
tärrat der „Chruschtschow-Ära“. Als Vorsit-
zender des Verteidigungsrates ist Breshnew
im Herbst 1977 sogar offiziell als „Oberster
Befehlshaber" tituliert worden 33).

u) H. A. Kissinger, Memoiren 1968—1973, Mün-
chen 1979, S. 1205.
35) Vgl. das Gespräch Chruschtschows mit dem
Chefredakteur der New. York Times, Turner Cat-
ledge, vom 10. Mai 1967, in: Pravda vom 14.5. 1957.

Im Mai 1983 ist Andropow erstmals als Vor-
sitzender des Verteidigungsrates der UdSSR

erwähnt worden. Dies deutet darauf hin, daß
diese Schlüsselstellung grundsätzlich dem
Generalsekretär der KPdSU Vorbehalten ist.
Der Verteidigungsrat der UdSSR soll über ei-
nen eigenen Apparat verfügen, dessen Auf-
bau bisher nicht bekannt geworden ist. Seine
Beschlüsse dürften in bestimmten Fällen ein
solches Gewicht haben, daß sie die endgülti-
gen sicherheitspolitischen Entscheidungen,
die das Politbüro zu treffen hat, vorwegneh-
men.

IV. Das Politbüro als außen- und sicherheitspolitisches
Entscheidungszentrum

Die Vorschläge für bestimmte außen- und si-
cherheitspolitische Maßnahmen und Verein-
barungen mögen von unterschiedlichen
Staats- oder Parteiorganen gemacht werden,
wobei die Initiative von oben überwiegt; die
letzte Entscheidung wird in jedem wichtigen
Fall in der Regel beim Politbüro liegen. Die
Möglichkeit des Generalsekretärs, gestützt
auf das ZK-Sekretariat, das Politbüro beim au-
ßen- und sicherheitspolitischen Entschei-
dungsprozeß zu umgehen, ist, solange die
„kollektive Führung" funktioniert, nicht gege-
ben. Das ist selbst in der Zeit nicht der Fall
gewesen, als Breshnew bereits eine dominie-
rende Stellung im Politbüro innehatte.
Kissinger weist zum Beispiel in seinen Erin-
nerungen darauf hin, daß Breshnew bei den
amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen
über den SALT-I-Vertrag auf die Zustimmung
des Politbüros angewiesen war. Er schreibt:
.Als ich Leonid Breshnew kennenlernte, war
er die führende sowjetische Persönlichkeit. Er
hatte jedoch offensichtlich nicht die uneinge-
schränkte Macht in den Händen, und der kör-
perliche Verfall hatte bereits begonnen. Wäh-
rend des Gipfeltreffens bemühte er sich im-
mer wieder darum, den Premierminister Kos-
sygin und den sowjetischen Präsidenten Pod-
gorny an den Gesprächen mit Nixon zu betei-
ligen. Sogar bei der ersten Begegnung mit mir
hatte ich den Eindruck, daß er mir die ge-
meinsamen Auffassungen eines Kollektivs
vortrug, dem er wiederum einen Bericht
schuldig war ... Offenbar hatte Breshnew die
Vollmacht, den Auffassungen des Kollektivs

1 Vgl. den Artikel von Generaloberst G. Srechin,
in: Voennyj vestnik (Militärnachrichten), (1977) 10,
S. f II.

gewisse Nuancen zu geben, durfte aber den
Kurs nicht nach Gutdünken radikal ändern —
wie dies die autoritative und unabhängige
Stellung eines amerikanischen Präsidenten
zuläßt. Doch zugleich hinterließ Breshnew
den Eindruck, daß das Politbüro ihm folgen
würde, wenn er sich von der Notwendigkeit
einer Kursänderung überzeugt hätte."34)
Bei der Entscheidung des Politbüros gilt das
Konsensprinzip; nur strittige Fragen werden
nach Mitteilung Chruschtschows durch Ab-
stimmung mit „einfacher Stimmenmehrheit“
entschieden35). Stimmberechtigt sind nur die
Mitglieder des Politbüros; die Kandidaten des
Politbüros, deren Zahl heute acht beträgt,
können aber in beratender Funktion die Ent-
scheidung beeinflussen. Das gilt sicher auch
für die ZK-Sekretäre und andere Spitzenfunk-
tionäre, die diesen Status nicht besitzen,
wenn sie zu den Sitzungen des Politbüros her-
angezogen werden.
Das Politbüro ist keine monolithische Einheit.
Es ist in gewisser Weise eine Koalition der in
ihm vertretenen Apparate. Je größer ihre
Zahl ist, um so schwieriger erweist sich der
Ausgleich der auseinandergehenden Interes-
sen. Andererseits wird auf diese Weie eine
stärkere Einbindung der einzelnen Herr-
schaftsinstitutionen, die für das politische Sy-
stem der Sowjetunion chrakteristisch sind, er-
reicht. Der Umstand, daß weder die Streit-
kräfte durch einen Berufsmilitär noch der
KGB als Institution im heutigen Politbüro



vertreten sind, darf eher als ein Zeichen der
Schwäche als der Stärke der gegenwärtigen
Kreml-Führung gewertet werden.
Die Politbüromitglieder, die zugleich ZK-Se-
kretäre sind, haben als Repräsentanten des
zentralen Parteiapparats einen bestimmten
Vorrang gegenüber den Politbüromitgliedern,
die aufgrund ihrer hohen Staatsämter den
Staatsapparat im engeren Sinn vertreten. So
stehen sich heute Andropow, bei dem das
Amt des Generalsekretärs den Schwerpunkt
bildet, Tschernenko, Gorbatschow und Roma-
now auf der einen Seite, Tichonow, seine zwei
Ersten Stellvertreter Alijew und Gromyko
und Ustinow auf der anderen Seite gegen-
über. Da es das Amt eines Vorsitzenden des
Politbüros in der KPdSU nicht gibt, wird der
Vorsitz bei den wöchentlichen Sitzungen vom
Generalsekretär und bei seiner Verhinderung
durch den nächstfolgenden ranghöchsten ZK-
Sekretär, aber nicht einem hohen Staatsfunk-
tionär Vahrgenommen36). Bei der dritten
Gruppe, zu denen diejenigen Politbüromit-
glieder gehören, welche die großen regiona-
len oder lokalen Parteiorganisationen vertre-
ten, hat derjenige einen bestimmten Vorteil,
der sich wie Grischin in Moskau befindet, im
Verhältnis zu Schtscherbizkij und Kunajew,
die in Kiew und Alma Ata residieren.
Wichtiger als diese Aufteilung, abgesehen
von der Regelung des Vorsitzes, ist vom
Standpunkt der Macht die Zugehörigkeit zum
„inneren Kreis" des Politbüros, dem die Funk-
tion eines „ständigen Ausschusses" zukommt.
In formeller Hinsicht ist ein solcher Ausschuß
im Parteistatut der KPdSU nicht vorgesehen.
Tatsächlich besteht er als ein Fünfergremium
seit dem Ausgange der „Stalin-Ära"37). Ihm
fällt die Aufgabe zu, die Tagesordnung des
Politbüro-Plenums aufzustellen, die Teilneh-
mer an der Sitzung vorzusehen und eine ge-
wisse Übereinstimmung bei Vorschlägen, die
schwierigere Fragen behandeln, im voraus zu
erzielen. Als Geschäftsführung des Politbüros
fungiert die „Allgemeine Abteilung" des Zen-
tralkomitees, die auch für die Wahrung der
Geheimhaltung zuständig ist38).
Dem ständigen Ausschuß und damit der Füh-
rungsspitze im Kreml gehören seit dem Füh-
rungswechsel außer Andropow Tschernenko,

Tichonow, Ustinow und Gromyko an. Tscher-
nenko und Tichonow waren im Führungsgre-
mium bereits unter Breshnew vertreten.
Tschernenko fiel dabei als Leiter der „Allge-
meinen Abteilung" eine Schlüsselstellung zu.
Unter Andropow sind inzwischen eine Reihe
von personellen und institutioneilen Verän-
derungen im ZK-Apparat durchgeführt wor-
den. In diesem Zusammenhang ist Tschernen-
ko, der als zweiter ZK-Sekretär den Tätig-
keitsbereich des Anfang 1982 verstorbenen
Susslow, einschließlich des Auslandsapparats,
übernommen hat, die Leitung dieser wichti-
gen Verbindungsstelle zwischen dem ZK-Se-
kretariat und dem Politbüro entzogen wor-
den. Nachfolger als Abteilungsleiter wurde
sein bisheriger Stellvertreter K. M. Bogolju-
bow.
Unter Breshnew sind in den letzten Jahren
mehrere Kommissionen des Politbüros, die
sich mit der Problematik bestimmter Berei-
che, denen für die weitere Entwicklung der
Sowjetunion eine besondere Bedeutung zu-
kommt, gebildet worden. Offenbar waren sie
dazu bestimmt, die Tätigkeit des Politbüros
stärker mit dem ZK-Apparat zu verklammern.
Unter ihnen kommt nur der „Ideologischen
Kommission", die unter Chruschtschow beim
Zentralkomitee bestand, eine gewisse Bedeu-
tung für das außen- und sicherheitspolitische
Entscheidungssystem zu. Bisher konnte nicht
festgestellt werden, daß es eine solche Kom-
mission auch für die Außen- und Sicherheits-
politik gibt. Es ist daher anzunehmen, daß der
„ständige Ausschuß", der durch das Führungs-
gremium gebildet wird, auch für die operati-
ven Fragen auf diesem Gebiet zuständig ist.
In einem Interview hat Falin, der ehemalige
sowjetische Botschafter in der Bundesrepu-
blik, der anschließend bis zum Führungs-
wechsel der Erste Stellvertreter Samjatins in
der ZK-Abteilung für Internationale Informa-
tion war, zutreffend auf die Unterschiede zwi-
schen dem sowjetischen und amerikanischen
Entscheidungssystem hingewiesen. Er sagte:
„Our decision-making System differs from the
American in that it is more centralized. In
international or national security affairs the
American Secretaries of State and Defense
can make a good many decisions on their
own. In our case all foreign policy must be
discussed and decided in the Politbüro.“39)



Infolge des hierarchischen Aufbaus der Ein-
parteiherrschaft, die einen autokratisch-tota-
litären Charakter aufweist, fällt dem Politbüro
eine unbeschränkte Machtstellung zu, da es
keinerlei Kontrolle von unten unterliegt. Die
einzige Institution, die, abgesehen vom Partei-
tag, eine abweichende Entscheidung vom Po-
litbüro treffen kann, ist das Zentralkomitee
der KPdSU, das ihm rechtlich übergeordnet
ist Das ist bisher äußerst selten der Fall ge-
wesen. Als Beispiel ist auf das Juni-Plenum
1957, als sich Chruschtschow der Präsidiums-
mehrheit nicht beugte, sowie auf das Januar-
Plenum 1953 und das März-Plenum 1962, bei
denen die Frage nach der Priorität der
Schwer- und Rüstungsindustrie eine wesentli-
che Rolle spielte, zu verweisen. Wenn das Po-
litbüro einigermaßen einig ist, wird es in der
Regel seinen Willen gegenüber dem Zentral-
komitee durchsetzen.
In Anbetracht des autokratisch-totalitären
Herrschaftssystems der Sowjetunion kommt
neben den Bindungen der einzelnen Politbü-
romitglieder, die sich aus der Vertretung be-
stimmter Herrschaftsinstitutionen ergeben,
dem subjektiven Faktor im außen- und sicher-
heitspolitischen Entscheidungsprozeß in je-
dem Fall eine maßgebende Rolle zu.
Die Entscheidung der einzelnen Politbüro-
mitglieder wird nämlich, abgesehen von der
Rücksicht auf die bestehende Machtkonstel-
lation, wesentlich davon abhängen, welche
Auffassungen und Sonderinteressen von ih-
nen außerdem vertreten werden und welchen
Einflüssen sie ausgesetzt sind. Dabei dürfte
neben persönlichen Bindungen, zu denen
auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Nationalität gehört, und Generationsunter-
schieden die Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder Schicht eine we-
sentliche Rolle spielen.
Das Politbüro bildet in soziologischer Hin-
sicht die Spitze einer politischen Elite, die aus
dem „Nomenklatur-System" hervorgeht und
damit eine Repräsentation der herrschenden
Hochbürokratie darstellt40). Infolgedessen
wird ein Politbüromitglied kaum gegen die

Gesamtinteressen der Hochbürokratie, die
mit der Erhaltung der Einparteiherrschaft
verbunden sind, verstoßen. Die Hochbürokra-
tie ist jedoch keineswegs als monolithisch an-
zusehen. Unterschiede ergeben sich nicht nur
aus der Zugehörigkeit zur Partei- oder Staats-
bürokratie. Sie ergeben sich auch aus der Zu-
gehörigkeit zu einem bestimmten Berufs- und
Bildungsstand und dem dadurch bedingten
besonderen Verhältnis zur technischen oder
wissenschaftlich-kulturellen Intelligenz, das
sich auf die Bewußtseinslage des einzelnen
Politbüromitglieds auswirkt Es gibt Anzei-
chen dafür, daß nicht nur fortschrittliche
Teile der Intelligenz, die keine Herrschaftspo-
sitionen bekleiden, sondern auch eine Reihe
„aufgeklärter Bürokraten" für größere Reform-
anstrengungen eintreten, die zu Veränderun-
gen des bestehenden Einparteisystems in ei-
nem mehr rechtsstaatlichen und pluralisti-
schen Sinn führen könnten. Wenn dieser
Meinungsbildungsprozeß innerhalb der So-
wjetgesellschaft, die eine zunehmende Diffe-
renzierung aufweist, weiter an Kraft zuneh-
men sollte, wird sich auch das Politbüro auf
die Dauer seinem Einfluß nicht ganz entzie-
hen können.
Der Führungswechsel im Kreml nach dem
Tode Breshnews ist nicht mit dem längst fälli-
gen umfassenden Generationswechsel ver-
bunden gewesen. Mehrere Gründe sprechen
daher dafür, daß die gegenwärtige Kreml-
Führung als ein „Übergangsregime" anzuse-
hen ist41)- Eine wesentliche Verjüngung des
Politbüros würde die Umrisse der künftigen
Entwicklungsrichtung der Sowjetunion klarer
erkennen lassen, als das heute der Fall ist. Die
Sowjetpolitik geht trotz der größeren weltpo-
litischen Verflechtung weiterhin vom „Primat
der Innenpolitik" aus. Die Festlegung einer
auf längere Dauer angelegten innenpoliti-
schen Linie würde sich daher entscheidend
auf den künftigen Kurs der sowjetischen Au-
ßen- und Sicherheitspolitik auswirken.



Helga Haftendorn: Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungssy-
stem der Bundesrepublik Deutschland
Aus Politik, und Zeitgeschichte, B 43/83, S. 3—15

Wie wird Außenpolitik gemacht? Wollten wir den Medien — von der Tagesschau über die
BILD-Zeitung bis hin zum SPIEGEL — Glauben schenken, so sind es Bundesminister und
Außenminister einerseits, Interessenverbände und Lobbyisten andererseits. Sicher, Regie-
rungschef und Minister setzen Orientierungsmarken und fällen Krisenentscheidungen;
eine derartige personalisierte Betrachtungsweise übersieht jedoch, daß in den modernen
Demokratien ein weitgelächertes Instrumentarium organisatorischer Routine entstanden
ist, mit dessen Hille 95 % aller außenpolitischen Entscheidungen heute auf der Arbeits-
ebene der zuständigen Ämter und Ausschüsse ablaufen. Die meisten Vorgänge gelangen
gar nicht in die Kabinettsrunde oder auf den Schreibtisch des Regierungschefs. Ein Teil
dieser Entscheidungen — man denke nur an die Agrarmarktordnungen der Europäischen
Gemeinschaft oder Details von Rüstungskontrollverhandlungen — haben einen solchen
speziellen Charakter, daß sie nur von Experten sachverständig getroffen werden können.
Wieder andere Entscheidungen werden nicht mehr im nationalen Kontext, sondern in
inter- oder supranationalen Organisationen getroffen. Dies hat folgenreiche Auswirkun-
gen auf die parlamentarische Kontrolle außenpolitischer Sachverhalte und Entscheidun-
gen, ebenso wie auf das Ausmaß an Unterstützung, das ihnen von den Bürgern entgegen
gebracht wird.
In dem Beitrag wird der Versuch unternommen, sowohl das formale, durch Grundgesetz
und Verwaltungsordnung der Bundesrepublik festgelegte außenpolitische Entscheidungs-
system als auch das neben diesem entstandene und dieses teilweise überlagernde funktio-
nale und problemorientierte Entscheidungssystem darzustellen.

Peter R. Weilemann: Außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen im
Regierungssystem der Vereinigten Staaten
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/83, S. 16—30

Der Beitrag identifiziert die wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungs-
instanzen. Er beschreibt die Zuständigkeiten und die innere Organisation des Systems des
Nationalen Sicherheitsrates, des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und
anderer am Entscheidungsprozeß beteiligter Behörden. Er untersucht die Rolle des Ame-
rikanischen Kongresses und analysiert das Verhältnis der beteiligten Institutionen zuein-
ander. Dabei wird versucht, vor allem die Konfliktstrukturen herauszuarbeiten, die im
amerikanischen System die Formulierung und Durchsetzung einer kohärenten Außen-
und Sicherheitspolitik so schwierig gestalten.



Boris Meissner: Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungssystem
der Sowjetunion
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 43/83, S. 31—45

Das außen- und sicherheitspolitische Entscheidungssystem der Sowjetunion ist durch den
besonderen Charakter des sowjetischen Einparteistaates bedingt Dieser hat dabei einen
unterschiedlichen Verlauf genommen, je nachdem, welchen Charakter die Einparteiherr-
schaft aufwies und ob in der autokratischen Führungsspitze das monokratische oder oli-
garchische Element überwog.
Unter Andropow, der sich im außen- und sicherheitspolitischen Bereich gut auskennt,
aber nur über eine schmale Machtbasis verfügt, überwiegt im Politbüro, das als die eigent-
liche Regierung der Sowjetunion anzusehen ist, eindeutig das oligarchische Element. Es
kommt in einem „Führerkollektiv" zum Ausdruck, das zur Zeit durch die elf Vollmitglieder
des Politbüros gebildet wird.
Aufgrund des straffen zentralistischen Aufbaus des gesamten Entscheidungssystems stellt
es das mit unbeschränkter Macht ausgestattete Entscheidungszentrum dar, im dem alle
wesentlichen außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen getroffen werden.
Auf den einzelnen Stufen des außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsprozesses,
der im Politbüro mündet, wirken einzelne Partei- und Staatsorgane, die dem jeweiligen
Bereich angehören, in unterschiedlicher Weise mit.
Das Politbüro ist in politisch-soziologischer Hinsicht als das Spitzengremium der herr-
schenden Hochbürokratie und zugleich als Koalition der in ihm vertretenen Apparate
anzusehen. Bei der Entscheidungsfindung spielt daher der subjektive Faktor eine bedeut-
same Rolle, insbesondere bei der gegenwärtigen Kreml-Führung, welche die Züge eines
„übergangsregimes" aufweist.
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